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Gl Leitsätze

Fristversöumnis / Wiedereinselzungsonlrog / 2-Wochen-Frist

Es gehörizu den Pflichten eines Anwolts, beiZugong einer gerichtlichen Mitteilung über
dos Eingongsdotum einer Rechtsmittelschrift onhond dieser Mitteilung zu überprüfen
oder durch geeignetes Büropersonol überprüfen zu lossen, ob die Rechtsmittelschrift
rechtzeitig bei Gericht eingegongen ist.
(BGH, Beschl. v. 13. 5. 1992 - Vlll ZB 3/921

Fristenkontrolle / Rechtsonwolt / Sorgfoltspf lichten

Die Gewohnheit eines Proze0bevollmöchtigten, in seinem Konzleibetrieb über dos
gebotene Moß hinous weitere orgonisotorische Sicherungen onzuordnen und zu

6eochten (beispielsweise eine doppelte Fristenkontrollel, führt nicht zu einer Verschör-

f u ng seiner Sorg{o ltspf lichten.
(BGH, Urt. v.19.12.1991 - Vll ZR 155/91)

Fristwohrung

- Telefox

Der Rechtsonwolt, der sich zur Ubermittlung fristwohrender Schriftsötze eines Telefox-
gerötes bedienl mufJ ousreichende orgonisotorische Vorkehrungen treffen, die sicher-

stellen, doß die fÜr die Führung des Fristkolenders zustöndigen Mitorbeiter Fristen erst

donn löschen, wenn der die Ubermittlung des Schriftsotzes bestötigende Ausdruck vor-

liegt.
(BGH-Beschl.v. l0.lO.l99l - Vll 78 3/91- VersR 1992,6381

Wiedereinselzungsontrog, Büroversehen von Angestellten, folscher Briefkosten

lst die Versöumung der Rechismitielbegründungsfrist dorouf zurückzuführen, dofl die
Konzleiongestellte den Schriftsotz onstott in den {ür Fristensochen vorgesehenen Brief-

kosten deJOberlondesgerichts versehentlich in den Brie{kosten bei der Generolstoots-
onwolischoft wirft, so ist der Portei Wiedereinsetzvng zu gewöhren.
{BGH, Beschl. v.4.lO.l9BB - Vl ZB2l/88 - VersR 90, 165: MDR 198? 55: NJW-RR 1989,

127t

Wiedereinsetzung in den vorigen Stond, Berufungsbegründung durch Telefox

Die vom Anwolt in Ermongelung einer eigenen Fernkopieronloge vom Telefox-Anschluß

einer Prozeflportei on dos Postomt des Bestimmungsortes übermittelte und sodorin per

Telebrief zugestellte Berufungsbegründung wohrt nlcht dievorgeschriebene Scliriftform.
(LAG Homm, Beschl. v. 16.6.1988 - 8 So 1695/87 - NJW l9BB, 3286)

Fristprüfung /Ahenvorloge /Ahenbeorbeitung / Büropersonol

o) DieVerp{lichtungdesRechtsonwoltszureigenverontwortlichenFristenprüfungbeider
Vorbereitung einer fristgebundenen Proze0hondlung (hier, Berufungsbegründung)
enisteht bereits bei der Vorloge der Akten on ihn, nicht erst bei deren Beorbeitung:

b)VondereigenenVerontwortungfurdieEinholtungderFristkonnsichderRechtsonwolt
nicht durch die Anweisung on sein Büropersonol befreien, die Fristwohrung zu kon-

trollieren und ihn ggf. on die Erledigung der Fristsoche zu erinnern.
{BGH, Beschl. v. 11.12.1991 - Vlll 78 38/911
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Fristüberwochung / Aufitr;og on Kollegen
- Wiedereinsetzungsonirog

- Frisfuersöumnis

- Rechtsmittelouftrog

- Annohme des Mondots
(BGH, Beschl.v.26.11.199l - Xl ZBl)/gtt

\

Leitsötze:

ol Eine generelle Absproche über die Annohme von Rechtsmittelouf-
irögen mit einem spöter ous der Anwoltschoft ousgeschiedenen
Rechtsmittelonwoli enthebt den Anwolt erster lnstonz nicht seiner Ver-
pflichtung, die Annohme eines dem Abwickler der verwoisten Konzlei
erteilten Rechtsmittelouftrogs zu übewochen.

b) Entholt ein Wiedereinseizungsontrog ein klor und nicht ergönzungs-

!9d1rftig erscheinendes VorbringenJo doß fur eine Aufklö"rung noch
$ ]39 zPo kein Anloß besteht, ist ein nochgereichter neuer Vortrog
nichtols bloßeouch oußerholb derFristdes s zs+nus. I Zpozulössigä
Erlö uteru n g oderVervol lstö nd ig u n g bisherigen Vorbrin g ens zu werten.

,Aus den Gründen:

l. Dos Londgericht hot die Wechselkloge des Klögers über 9o.ooo DM
obgewiesen. Gegen dos om lg.T.lgglzugestellte Urteil hotder Klöger
om 16.9.1991Berufung eingelegt und zugleich Wiedereinsetzung in
den vorigen stond wegen versöumung der Berufungsfrist beontÄgt.
Zur Begründung hoterousgeführt: SeineAnwölte erster lnstonz r. und
R, hötten seinen zweitinstonzlichen prozeßbevollmochtigten Dr. G. ols
omtlich bestellten Abwickler der Konzlei des Rechtsonwolts Dr. B. mit
schreiben vom 6. B. l99l beouftrogt, gegen dos Urteil des Londgerichts
Beruf u n g einzu leg en. D r: 8., der zu m 30. T.lggld erAnwo ltschoftt usg e-
schieden sei, hobe sich im Mörz l99l in einergenerellen Absproche ver-
pflichtei, Rechtsmittelouftröge der Rechtsonwölte K. und R. vorbeholt-
lich einer unvezüg lich mitzuteilenden lnteressen kollision o nzu neh men
und ouszuführen. lnfolge eines Versehens im Büro seines zweiiinstonz-
lichen Prozeßbevol I möchtigten sei der Rechtsm itfelo uftro g n icht rechi-
zeitig o usgeführt worden.

Mit Beschluß vom 2.10.1991hot dos Berufungsgericht den Wieder-
einsetzungsontrog des Klögers zurückgewiesen und die Berufung ols
unzulössig verworfen, do die Rechisonwe lte K. und R. on der ver-

,l

274

92,59
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Gerling lnformofionen fÜr wirtschoftsprÜfende, rechts- und steuerberotende Berufe 9t92 Sozielät
- Anwoltsnotor
: Unporteilichkeit d. Notors

Stondesrecht

- Berufshoftpf lichtuersicherungsschutz

- Berufsverbot

Steuerberotungsgeselz
- g4,zl.5
: unmittelborer Zusommenhong
Eq

: Steuerberechnung, Wirtschofts-
berotungs{irmo

- $ 33, Hilfeleistung in Sieuersochen
: Rechenzentrum
8(7
: Werbeverboi, Anwo ltssuchservice

Steuerberolungsvertrog
- Ehegotten
: Toschengeldporogroph, g 1357 BGB

- Kündigung, 907 BGB
: lfd. Einspruchsverfohren
: Resthonoror

Steuererklörung
- lnformotionen d. Mondonien
: fristgerechte -

- Steuerbef reiu ngstotbestond

Sleuergestoltungsberotung
- Mondotsumfong

- Wirtschoftsberoiung

Steuerhoftung

- d. Konkursverwolters

Stiftungsgründung

- Belehrung, Durchloufspende

Strofuereitelung, $ 258 StGB

- d. Strofuerteidigers

Slrofzumessung

- Berufsverbot

Telefox

- Funktionsföhigkeit b. Justizbehörde

- vom Mondonten, Telebrief, Schriftform

Testot {s. Bestötigungsvermerk}

- Beweiskro{t

- PrL;fungspflicht d. Bonk

Treuhönder

- Abtretung d. EinlogeonsPrÜche

- Auf klörungspflichten
: Erwerb d. Vertriebsmitorbeiter

- Hoftungsbeschrönkung

- grobe Fohrlössigkeii

- Unireue, S 266 SIGB

- Vermögensbetreuungspflicht

- Vollmocht, Umfong d. -
Unterschrift

- Klogeschriff

Unlreue, $ 266 SIGB

- Gebührenüberhebung. S 352 StGB

- Treuhönder

- Vermögensvormund
: MündelgrundstÜck

Verhondlungsgehilfe, $ 278 BGB

- Mokler

Veriöhrung, $ 68 StBerG, $ 5l o WPO
- Belehrungspflicht ü. Fehler u.

Veriöhrungsvorschrifi, Sekundöronspruch
: Anloß zur Prüfung u. Belehrung

- Prospekthoftung

Veriöhrung,$51 BRAO

- Belehrungspflicht u. Fehler

u. Veriöhrungsvorschrift, Sekundöronspruch
: Anlofi zur Belehrung
: Regre0mondot on Kollegen
: Unkenntnis über Veriöhrungsvorschrift

- Veriöhrungsbeginn
: Mondotsende, $ 51 2. Alt. BRAO

Mondotsende, kein Schoden

- Verjöhrungshemmung
: Verhondlung, g 852 BGB, 3 P{IVG

Veriährung, $ 852 BGB, $ 19 BNotO

- onderweitige Ersotzmöglichkeit

Vermitllerhoftung
- Belehrungsinholi

Versöumnisurleil

- Flucht in die Söumnis

Verschwiegenheit
- gegenüber Miterben

Versicherungsschutz

- Berufshoftpflicht
: Prömienzohlung

- Serienschoden
: fehlerhofte Prospektprüf ung

Verspötungseinwond, $ 296, 528 ZPO

- Fristseizung d. Vorsitzenden

Vollmocht
- d. Treuhönders, Umfong

Wohrheitspflicht
- d. Strofuerteidigers

Werbeverbot
- Anwolts-Suchservice/lnfodienst

- Berotungsverbund
- f. Rechtsonwölte

- Sirofuerteidiger
- Werbung

Wiedereinsetzung
- Nochweis d. StB r;ber Posteingong

Wirtschoftsberotung
- Mondolsumfong

Zinsschoden

- fehlgeschlogene Kopitolonloge

Zwischenvermietung

- Belehrungspflichten
- Gestoltungsmißbrouch

BGH v. 26.11.1987 - IXZR162/86

BGH v. l.12.l98B - lX ZR 6llBB
:\GH2106,134
: NJW l9B? 303
: DB l9B? 525
:WM l9B? ll4
:7lP 1989,50
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ot 10
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92,71
92,71

a) 7)
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92,262

o))

92,t34
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92,247

92,114
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92, 85
92,123

92,249

92,208

92,25

söumung der Beruf ungsfrist ein Verschulden treffe. Sie hötten die Bestö-

tigung il^rres Rechtsmittelouftrogs durch Rechtsonwolt Dr. G. nicht Über-

wochJ. Eine solche Uberwochung sei trotz der mit Dr. B. getroffenen

Absproche erforderlich gewesen, do Dr. G. doron nicht gebunden

gewesen sei.

Mit der gegen diesen Beschlu$ gerichteten sofortigen Beschwerde

trogt derklögervor, Die Absproche von Mörz I 99,l sei zwischen den

Rechtsonwölten R. und Dr. G. getroffen worden und nur{ormol mit Dr: B.

zustondegekommen, do Dr. G., derseine Proxis bis EndeJulil99l mit Dr.

B. gemeinsom ousgeübt hobe, bei Oberlondesgerichi noch nicht

zu jelossen gewesen sei. Anfong August lggl hötten die Rechisonwölte

R. und Dr. G. die Fortgeltung dieser Absproche vereinbort.

ll. Die noch $$ 519 b Abs. 2, 238 Abs. 2 ZPC stotthofte sofortige

Beschwerde ist zulössig, ober nicht begrÜndet.

l. Die Ansicht des Berufungsgerichts, die erstinstonzlichen ProzeDbevoll-

möchtigten des Klögers treffe on derVersöumung der Beruf ungsfrist ein

Verschulden (Sg 233, 85 Abs. 2ZPO\, ist ouf der Grundloge des im

Wiedereinsetzu ngso ntro g entho ltenen Vorbrin gens rechtiich n icht zu

beonstonden. Noch stöndiger Rechtsprechung des Bundesgerichts-

hofs, von der dos Beruf u n gsgericht o usgeg o n gen ist, erschöpft sich bei

der Erteilung von Rechtsmittelouftrögen die Sorg{oltspflicht des beouf-

trogenden R"chisonwolts nicht in dem rechtzeiiigen Absenden des

Au[rogschreibens. Er mufl vielmehr ouch do{ür Sorge trogen, doß der

beouftLgte Rechtsonwolt den Auftrog innerholb der loufenden

Rechtsmittelfrisi bestöiigt. Bleibt die Bestöiigung - wie hier - ous, muß

d er ersti nsto nzl iche Prozeß bevol I mo chti gte rechtzeiti g vor Ab I o uf d er

Beruf u n gsfrist rückfro gen. Einer solchen RÜckfro ge bedo rf es o I lerdin gs

grundsölzlich donn nicht,wenn zwischen den Anwölten beider lnston-

ien im Einzelfcll oder ollgemein obgesprochen ist, doß der Rechts-

mittelonwolt Rechtsmittelouftröge onnehmen und ousfÜhren wird
(BGH lO5,ll5, 117 1.,119 f'; BGH, Beschl. v.20.6.1991- Vll ZB lB/90, MDR

1991,10961.

Noch diesen Grundsötzen hötte hier,wie dos Berufungsgericht zvlref-

{end ousgeführt hot, eine rechtzeitige RÜckfroge der erstinstonzlichen

Prozeßbevollmöchtigien bei Rechtsonwolt Dr. G. erfolgen mÜssen. Eine

Absproche zwischen ihnen und Dr. G. Über die Annohme und Aus-

führung von Rechtsmittelouftrögen bestond noch dem Vorbringen des

KlögeÄ im Wiedereinsetzungsontrog nicht. An die zwischen den
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l3l, t32

92,28

92,28

at)

92,25

92,\75

92,128

92,t30,
r31,132

92,41
92,238

92,8
92,114

92,58
92,114
92,174

ot)
92,58
92,58
92,114

92,269

92,105
92,58

oa ct
92,59
92,22

422
92,2

92,25

92,2

92,228

92,163
92,163

240

92,136
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Honororonspruch d. Stb
- Anderung der Rechnung
- Ein{orderborkeit, S 9 StbGebV
: Gebührenvorschriften

: Gegenstondswerl

: Klogborkeit
: Zeitgebühr

-Fölliskeft,$7srbGebv
: Befriebsprüfung

- Gebührenrohmen, S ll StbGebV
: Mittelgebühr

- noch Kündigung,9627 BGB
- Pouscholgebühr, $ 14 SrBGebV
- Schriftform

- Zohlung e. Teilbetroges

Honororonspruch d. WP
- StbGebV

Honororrückzohlung

- unerloubte Rechisberotung

Kopitolonlogebetrug
- Schutzgesefz, $ 823 Abs. 2 BGB

Koufverlrog

- Steuervorteil, zugesicherter -
Kousolitöt

- Berotungsfehler/{ehlende Mondonteninfo
- Steuervorteil, zugesicherfer -
Klogeerhebung
- Unterschrift

Konkursverwqlter Hoftung d. -
- Hilfskröfte gegen Entgelt
- lnleressenkollision

- Steuerho{tung

Lohnbuchholtung

- fehlerhofte Meldung d. Kronkenkosse
: Erstottungsonspruch d. KK,

$ 50 Abs. 1 SGB X

Lohnsteuererstottung

- Finonzierung d. Kreditinstitute
: Mitwirkung d. Lohnsteuerhilfevereins

Lohnsleuerhilfeverein
- Miiwirkung b. d. Vorfinonzierung

d. Lohnsteuer

Mohnbescheid
- {ehlerhofter -
- Verzögerungen, Rückwirkung, $ 693 Abs. 2 ZpO

Moklervertrog

- Berotungsfehler, Finonzierung

Mitverschulden
- Fristenkontrolle

- Fristüberwochung

- Grundoufzeichnungen
- richtige lnformotionen on StB
: durch Dritte

- Mondotsentzug
- Steuererklörung

- Umbuchungsonweisungen d. M.

Niederlossun gsf reiheit
- gegenseitige Anerkennung

Notor
- Belehrungspflichten
: Ausschlu0 der Gewöhrleistung

- Ehevertrog
: Unporteilichkeit

- Scheingeschö{t

- Unporteilichkeit
: Sozieiöt

- Vermögensvormund
: Mündelgrundstück

- Wirtschoftsprüfer-Bestel I u n g

Porteiverrol, $ 356 SIGB

- Scheidungsverlohren

Proxisveröußerung

- Gegenstond d. -
- Hoftung {. Altberoter

Prospekthoftung

- b. Bouherrenmodell
: Homburger Modell

- d. Gutochters
- Rechtswohlklousel

- Schoden
: Be{reiung v. Vertrog

- Veriöhrung
: S 68 StBerG

Prozeßvollmocht

- Bewilligung d. NieDbrouchslöschung
- Vergleich

Rechtsonwolt

- Niededossungsfreiheit
- Wohrheitspflicht
: d. Strofuerteidigers

- Zulossung
: Verbondstötigkeit
: AG-Vorstond

- Zweilbüro

Rechtsberotun g / Rechtsbesorgung

- Abwicklung des nichtigen RberVertroges
- Erschließungsbeitröge

- Honororrückzohlung
- Steuerberoter
: Erschließungsbeitröge

- Umwondlung, Vertrogseniwurf
- d. Wohnungsverwolters {WEG)

Rechtsmittelouftrog

- ohne Auftrogsbestöligung

Rechtswohlklousel

- Prospektho{tung

Schoden

- negotives lnteresse
: Zinsverlust

- Kopitolonloge
: Rückobwicklung

- unrechtmößiger Vermögensvorteil

Sch u ld ne rve rzeich n is

- d. siB

Sittenwidrige Schödigung, g 826 BGB
- d. Gesellscho{ter-Geschöffsführers
- Johresobschluß
- Vermögensloge
- vorsötzliche sittenwidrige -: Grundstücksbewertung

92,91

92,95,
t0t
92,95,
t0i
92,101
92,101

92,44

92,89
92,160
92,157
92,157
92,95

92,89

92,209

92, 85

92,181

92,202

92,202

92,28

92,28

92,262
92,262

92,208

92,259
92, s9
92,195
92,22
92, s8
92,250
92,59
92,195
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92,136
92,144

92,127

Q) 2)a

92,121
92,229

92,121

92, 89
82, 89

92,29
92,3
92,25

92,128

92, BB

92,209
92,28
92,209

92,28
92,209
92, BB

92,29
92,198

92,135

92,145
92,19
92,145

Rechtsonwölten K. und R. einer- und Dr: B. ondererseits getroffene
Absproche vom Mörz l99l wor Dr. G. bei Rechtsmittelouftägen, die
ihm - wie hier - ols Abwickler der Konzlei des Rechtsonwohes Dr. B. n"u
erieilt wurden, nicht gebunden. Als Abwickler hotte er die schweben-
den Angelegenheiten obzuwickeln und loufende Auftröge lorrzu-
führen. Zur Annohme neuer Au{roge wor er - innerholb von sechs
Monoien noch seiner Bestellung - zwo r berechtigt, nicht o berverpf lich-
tet {5 55 Abs. 2 Sotz I und2 BRAC). Angesichts dessen hötten die erst-
instcnzlichen ProzeDbevollmöchiigien des Klögers die Annohme ihres
Rechtsmitielouflrogs durch Rechtsonwolt Dn G. überwochen müssen.
wöre dos geschehen und ncch Ausbleiben einer Bestötigung des
Aufirogs vom 6. B.lggl rechtzeitig Rückfroge geholten wordln,-wöre
dos versehen im Büro von Rechtsonwolt Dr. b. oufgedeckt und die
om 19. B.l99l obgeloufene Berufungsfrist nicht versöumt worden.

2. Der neue vortrog des Klögers in der Beschwerdebegründung vermog
dos Verschulden seiner erstinstonzlichen Prozeßtevollmächtigtei
nicht ouszuröumen, denn er dorf nicht berücksichtigt werden . z*o,
konn noch s 520 ZPO eine Beschwerde ouch ouf-neue Totsochen
gestütztwerden. Bei einer Beschwerde gegen einen die Wiedereinset-
zung oblehnenden Beschluß istoberzu beochten, doß olle Totsochen,
die für die Wiedereinsetzung von Bedeutung sein können, innerholb
der zweiwöchigen Antrogsfrist vorgetrogen werden müssen {s$ 234
Abs.l, 236 Abs. 2zPol. Lediglich erkennbor unklore oder ergönzungs-
bedurftige Angoben, deren Aufklörung noch $ 13g zpc geLoten Jor,
dürfen noch Frisioblouf erlöutert und vervollstöndigt werden (st.Rspr.;

vgl. BGH, Beschlußvo m14.2.1991-vil zBB/go,eoHnzpc $ 234Abs.l
Begründung 3; BGH, Beschluß vom 28. 2.igg1 - rxzB gs/go, BGHR
ZPC $ 234 Abs.l Begründung 4 ieweils m.w Nochw.).

Dorum hondelt es sich bei dem neuen Vortrog enigegen derAnsicht
des Klögers nicht. Die Begründung des wiedereinslLungsontrogs
wor nicht unklor und erschien in keinem punkt ergönzungsbedurft.rg.
Die wiedergobe derAbsproche über die Annohr" ,nd Arsfuhrurlg
von Rechtsmifielouftrögen zwischen Rechtsonwolt Dr. B. einer- und den
Rechtsonwölten K. und R. ondererseits deutetet on keiner Stelle dorouf
hin, doß Rechtsonwolt Dr. G. doron beteiligt oder gebunden sein
könnte. FüreineAufklörung noch $ i3gzpo beitond furdos Berufungs-
gericht kein Anloß.

3. Die so{ortige Beschwerde wo r do her m it der Kostenfolge o us $ 92 Abs. I

ZPo zurückzuweisen. Der Antrog des Klögers ouf einitweilige Einstel-
lung der Zwongsvollstreckung CIus dem Urteil des Londg-erichis ist
domit gegenstondslos.

92,29

92,29

92,242
92,242

92,28
92,181

92,269
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92,76

92,25

92,208
92,228
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Prozeßvollmqcht
- lnholt

- Vergleich
{BGH, Urt. v.20.3.1992 -V ZR7/91)

Abtretung

- Abtretungsverbot, Zweckbindung,
S 399 BGB

- d. SteuererstottungsonsPruchs
: Belehrungspflicht d. Stb

Allgemeine Geschöftsbedingungen

- Ho{tungsbegrenzung, grobe Fohrlössigkeii

- Rechtswohlklousel

Amtspflichwerletzung d. FA

- Abweichen v. Steuerrichtlinien

- Prüfung d. eingereichten Belege

Anwohsnotor

- Sozietöt
: Unporteilichkeit

Arglisleinwond

- gegenüber Veriö hrungseinrede

Auskunftsvertrog

- stillschweigender Abschluß
: Bilonz, Stotus

Bonkhoftung

- Prüf ungsp{licht, WP-Testol

Belehrungspflicht d. RA

- fehlende Belehrungsbedürfiigkeil
: Kenntnis der Beru{sordnung
: gesetzliches Verbol

- beschrönkte Erbenho{tung

Belehrungspflicht d. Stb/Wp

- Abiretung Sieuererstotiungsonspruch
Befreiungstotbesio n d
: vor 15 Johren

- Stifiungsgründung, Durchloufspende

- rechtswidrig. begÜnstigender
Verwoltungsokt

Berufsverbot

- Berufshoftpflichtversicherung

- Schuldnerverzeichnis

-dSIB

Berufungsschrift

- für wen und gegen wen

Betrug

- Gebührenüberhebung, g 352 StGB

Beweislost

- unterlossene Auf klörung/Belehrung
: Beweisvermutung

- {. Mondotsumfong

Bilonzerstellung

- Aussogekroft d. Bilonz

- Driithoffung

- Testot

Buchführungsouftrog

- verspötete Erstellung

Bundesverfossungsgericht

- Anwoltspflichten

92,58

92,77

ot,
114
92,25

92,46

92, B

92,114

92,135
92,130,
131,132

92,269

92,105

92,58
92,2

oo o(

92,24

Dienslverlrog

- Steuerberotungsverirog

Dokumentotionspf licht

- über Posteingong

Dritthoftung

- Verschulden b. Vertrogsverhondlungen

- Vertrog mit Schutzwirkung zugunsten Dritter
: obi. lnteressenloge
: Testot

- vertrogsöhnl. Vertrouensho{lung

Ehescheidung

- Porteiverrot d. RA

- Unporieilichkeit d. Notors

Eigenschoft, zugesicherte -
- Steuervorteil

Erbenhoftung, beschrönkte

- Belehrungspflicht d. RA

Feststellungskloge

- negotive -
- nichtiger Gesellscho{terbeschluß

Freistellungsonspruch

- Einwendungen i. ZohlungsProzeß

- Veriöhrung

Fristenkontrolle

- ohne Aktenvorloge

- Brief umschlog, Zustellungsdotum

- Zugcng d. Sl-Bescheides

- Eingongsdotum

- Fristenkontrollbuch
: Telefox

- doppelte -
- Fristüberwochung durch RA

: bei Aktenvorloge

- Fristuersöumnis, unverschuldeie -
: Be{örderung der Post durch Miiorbeiier
: zuverlössiger Mitorbeiter
: Post in folschem Brie{kosten

- d. rechtskundigen Mondonten
- Posieingong

- Rechtsmiftelou{trog on Kollegen

- Telefox
: Funktions{öhigkeit
: des Mondonten, donn Telebrie{

- Uberwochung durch Mondonien

Verdeckte Gewinnousschültung

- Wettbewerbsverbot
: Ubergongsregelung

GmbH

- eigenkopitolersetzendes Dorlehen

- Durchgriffshoftung

- lohresobschluß, Hondelsregisier

- Löschung im HR

Grundoufzeichnungen

- Umbuchungsonweisungen d. M.

Grunderwerbsteuer
- Erwerb von Gesellscho{tsonieilen

92,63

at )19

92, tB

92, B

92, B

92,17
Leitsotz:

Wird ein Anwolt beouftrcgt, ous einem Nießbrouch ouf Entschödigung

fürvorentholtene Nutzungän zu klogen, so ermöchtigi ihn die Prozeßvoll-

mocht nicht dozu, im Wege eines Vergleichs gegen Zohlung der Ent-

schödigung in die Löschung des Nießbrouchs einzuwilligen

Zum Sochverholt:

Durch notoriellen Vertrog vom 
,l5. 

B.l9B4 koufien die Kloger von den

Enkeln der Beklogten für 3l 0.000 DM ein GrundstÜck, dos u. o. mit einem

ols ,,Alie Muhle'Lezeichneten Geböude bebout ist. Dos GrundstÜck ist

mif einem Nießbrouch zugunsten der Beklogten belostet' Uber den
I l-{^^^ .lo, A,rci'rhr rnaqhefr ronis des Nießbrouchs kom es zu Ausein-vrrrrvr'\, "", 'i,-* - 'J - - -'

ondersLlzungen zwischen den Porteien. Am 23. 4.1987 erwirkte die

Beklogte gegen die Klöger ein Urteil ouf Zohlung eine Entschödigung fÜr

vorenthalLÄ Nrtrrngen in Höhe von 20.000 DM fur den Zeitrou n1984

bis Juli1986 (]3 C713/86 LG D. -). Unter dem 20. 5'1987 unterzeichneten

die KlAger und der domolige Prozeßbevollmöchtigte der Beklogten,

Rechtscnwoli Dr. K., eine Vereinborung, in der die Beklogte sich verpflich-

tete, gegen Zohlung des Urteilsbetrogs von 20.000 DM, einer weiteren

Nutzungsentschödigung von monotlich 1.000 DM bis 3.l.12-1986 sowie

gegen Zohlung einer durch Reollost zu sichernden monotlichen Rente

u"n OOC DM ob \.5.1987 dos Nießbrouchsrecht löschen zu lossen. Die

Porteien streiten dorüber; ob Rechtsonwolt Dr. K' zum Abschluß der Ver

einborung bevollmöchtigt gewesen ist.

Die Klöger hoben u.o. beontrogt, die Beklogte zu verurteilen, die soge-

nonnte lRtt" trlrnte" und die dovor befindliche Hofflache zu röumen und

herouszugeben sowie Prozeßzinsen zu zohlen.

Dos Lcndgericht hot diesen Antrögen durch Teilurteil entsprochen'

Dos Oberlondesgericht hot die Verurteilun g zurZahlvng ouf 8.400 DM

nebstZinsen ermößigi und die Berufung der Beklogien im Übrigen zurÜck-

gewiesen.

o) ql
ot \a

92,121

92,127
92,121

92,181

92,58

92,28
92, BB

92,269

92,249
92,238
92,238
92,238
92,238

92,41
92,238
92, s9

92, Bs
92, 85

92,115
92,115
92,58

92,77

92,22
92,175

92,209

92,
92,
92,

0I

B

B

92,238

92,238
92,269
92,238
92,259
92,249
92,239

92,109

92,144
92,145
92,108
92,t08

92,195

92,208
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Gl Hinweise

Gl Akruell

Der BFH und der BGH befossen sich in zohlreichen Entscheidungen mit eigenkopitol-
ersetzenden Dorlehen. DerSteuerberoter hotsie bei der Bilonzieruäg zu b"oJhtun-tn d"1.
Reihe,,steuerthemen im B1e11gu_nli" legt derVerlog Dr. otto schmiät KG, Köln, lg,giz,-ga
seiten, 3?- DM, lsBN 3-504-25087-9 von Heäg (Hrsg.), Eigenkopitol-"rr"t."nd"
Leistungen bei GmbH und GmbH & co. im Zivil- und Ste,ierrec[t, vor.

Der Richter om BGH, Röhricht, gibt einen Uberblick über die Entwicklung und den Stond
der,Rechtsprechungsregel.n zum Eigenkopitolersotz. pro{. Dr. wosserm-eye6 Richter om
BFH, stellt sich der Froge, ob Eigenkopitolersotzleistungen bei der Gesellscho+ r"i"rLt-
les Eigen- oder Fremdkopitolouslosen. DerVerfossersülltdie steuerlichen Arrwirkrng"n
dor. lm Anschluß doron wird die Diskussion mit Prof. Dr. Knobbe-Keuk. Dr. Meilicke,"Dr.
Thiel und den Vorgenonnten wiedergegeben. Die Neuerscheinung hilii Unsicherheltun
z.u vermeiden und zeigt insbesondere iÄ der Diskussion die in der"Rechtspt".hrng ,nJ
Literolur offengebliebenen Frogen ouf.

Bonkenzusommenbruch in usA /Aufsichtsbehörde gegen wirtschoftsprüfer /
Schodenersotzklogen in Milliordenhöhe

Frqnkfurter Allgemeine Zeilung v.7. B.lgg2

b{. NEW YORK, 6'August. Die omerikonische Regierungsbehörde Resolution Trust
Corporotion (RTC) hot dqs Wirtschoftsprüfer.Unlerneh-men Arthur Andersen &
Compony, Chicogo, ouf 400 Millionen Dollor Schodenersotz verklogt. Aufgob"d"r RTC
ist, die zohlreichen bonkrotten omerikqnischen sporbonkun ., ,oör"n.bi" RTC *irft
Arthur Andersen Vergelren wie Fqhdössigkeii und-Verirogsbruch bei a"r uo.rpr,;trng
der Benfomin Fronklin sovings Associotion, einer Sporbäk in Housion, vor. Die Spoi
bonk wqr l9B9 zusommengebrochen; dem Fiskus woren dqdurch Kosten von 976 Mil
lionen Dollor entstqnden. ln der Kloge heißt es, Andersen hobe zugelorrun, Joß Ji"
FÜhrung der Sporbonk die schlechte {inonzielle Loge des Unternehmeis mitqllerleiTricks
verschleieri hobe; die Aufsichtsbehörden seien ä uber die hohen Risiken g;i;rr;h;
worden' Arthur Andersen, dos großte Wirtschoftsprüfer-Unternehmen in Amäriko, hot
,d^i: 

voyi qrfg zurückgewiesen. Wie Arthur Andersen sind in iüngster Zeit ,ehrere jroßä
Wirtschofts-Uniernehmen ouf Schodenersqtz verklogt und teilw:eise quch verurteiliwoo
den. Spektokulörster Foll wor dobei dos Urteil eines-Geschworenengerichts in phoenix
{Arizono), dos dos Wirtschoftsprüfer-Unternehmen price Woterhorr. i, Moi zur Zoh-
lung von Schodenersotz von 338 Millionen Dollor verurteilte. lnsgesomt sind in den ver-
gqngenen zwölf Monoten Wirtschqftsprüfer und Rechtsqnwöäe zu Schodenersqtz-
zohlungen von mehr qls einer Milliorde'Dollor verurteilt worden. Oie Wi.tschoftsp.gie,
beklogen, opfer eines,,Mißbrouchs des Klogerechts" zu sein, bei dem es a"rr,.n'g.1.,",
Leute.,mit tiefen Toschen" vor Gericht zu ziehen. Zusommen mit Kunden treten sie äofüi
ein, die Hoftung der Wirtschoftsprüfer per Gesetz zu begrenzen.

Aus den Gründen:

t.

Dos Berufungsgericht führt ous, Die Vereinborung vom 20.5.l9BZ sei
rechtswirksom zustonde gekommen. Die Beklogte hobe Rechtsonwolt Dr.
K. po ro I lel zu d er i h m ertei lten prozeßvol 

I mo cht g eson dert bevol I m o chtigt,
Vergleichsgespröche zu führen. Die Vollmocht sei nicht beschronkt gewi-
sen. Dies ergebe sich ous der vom Londgerichi zu Recht ols gloJbhoft
ongesehene Aussoge des in erster lnstonz vernommenen Zergen Dr. K.
Denn der zeuge hobe nicht nur bekundet, wos ols wohrscheinlich onge-
sehen werden müsse; für die Richtigkeit seinerAussoge spreche ouch der
vorp rozessuo le Sch riftverkeh r.

il.

Die Revision hoi Erfolg.

L Unberechtigt ist ollerdings die Rüge, dos Berufungsgericht hobe die
Antröge ouf vernehmung des sohnes der Beklogten äls Zeugen über-
gongen. Von einer Begründung wird obgesehen ($ 56s a zpo).

2. Zu Rechiwendetsich die Revision iedoch gegen die Beweiswürdigung
des Berufungsgerichts. sie ist zwor grunJsozlich Soche aes rct-
richters. Dos Revisionsgericht konn iedoch nochprüfen, ob dieser sich
mit dem Prozeßstoff und den Beweisergebnissen umfossend und
widerspruchsfrei o useino ndergesetzt hot, ! ie Beweiswü rd ig u ng o lso
vollstöndig und rechtlich moglich ist und nicht gegen Denk- oder
Erfohrungssörze versröiJr [BGH, Urt. v. 11.2.j987, rvl Zn 23/86, BGHR
ZPO S 286 Abs. I - Revisionsrüge 1).

ol Die Beweiswürdigkeit des Berufungsgerichts ist schon deswegen
feh lerh oft, wei I sie o ufg ru n d der erstinsto nzl ichen Ausso g e des ZLu-
gen Dr. K. und des vorprozessuolen SchrifMechsels dlr porteien
zwar die Erteilung einer Vollmocht zur Führung von vergleichs-
verho ndlungen feststellt, ober nicht erkennen loßt, worous siJh erge-
ben soll, doß diese Verhondlungsvollmocht ouch die volmocht z;m
Abschluß des Vergleichs umfoßte. Auch die ietzigen Klöger sind
nichtvon einerAbschlußvollmocht des Rechiscnwält, Dr. K. ousge-
goneen; im Schreiben ihres Bevollmöchtigten vom 21.5.l9BZ bij-tet
dieser Rechtsonwclt Dr. K., der domoligen Krögerin ,,die von lhnen
u nterzeich nete Em pfo n gs bestötig u n g sowie d ie Ab I ichtu n g der ver-
einborung zwischen Frou B. (Beklogte) und den Eheleuten Li. verse-
hen mit ihrer Unterschrift" ouszuhöndigen. Doß domit die Unter-
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schrifi der Beklogten herbeigefÜhrt werden sollte, ergibt sich ous dem

ersien Teil des Sotzes, wonoch Rechisonwolt Dr. K. tlediglich) die

Empfo ngsbestötig ung unterzeichnen sollte'

b) Der Revision istweiterhin dorin zu {olgen, doß fur die Erteilung einer

Absch I ußvol I mocht o uch n icht d ie von dem Berufu ngsg ericht hero n-

gezogenen onderen Schreiben sprechen. Do diese durchweg noch

Ü nteleich n u n g d erverei n bo ru n g d u rch Rechtso nwo lt D r. K. verfoDt

wurden, bleibtichon offen, ob dos Beru{ungsgericht sie Überhoupt

ols lndizien für eine Abschlußvollmocht oder nur ols lndizien fur die

nochtrögliche Genehmigung des Vergleichs geweriet wissen will.

Beides geben die Schreiben nicht her. Sowohl dos Schreiben des

Dr. K. vom 25.5.1982 wonoch ,,Frou B. (Beklogte)wÜnscht, doß die

Eheleute Li. diesen Betrog (Renten-Einmolbetrog von 60.509 DM)

erbringen'j und "noch immer Bedenken (hot), dofl wegen der einge-

trogenen Vorlost ihre Rechte nicht gesichert sind'i zwingen entge-

g"i d"rAnnohme des Berufungsgerichts nichtzu dem Schluß, doß

Ji" B"klogte die getroffene Vereinborung domit billigen wollte.

Beide Schreiben können ouch dohin verstcnden werden, doß die

Beklogte eine rechtsverbindliche Abmochung noch nicht fÜr gege-

ben hieit. Wenn cber cier Totrichrer ciie Ambivolenz vc.,n ii-r,iizioi-

sochen nicht erkenni, liegi eine revisionsrechtlich beochtlicher Ver-

sioß g eg en d ie Den kg esetze vo r ( BG H, U rt. v. 22. 2.,l99.l, Vl ZR97 /90,
N.r\A/ raar l8a4).I \J V V I / / tt t9 t

Mit der gegebenen BegrÜndung konn dos Berufungsurteil donoch

nicht oufrechterholten bleiben.

3. Es erweist sich ouch nicht ous anderen GrÜnden im Ergebnis ols richtig.

Die Revisionserwiderung siehi eine Vollmocht fÜr Rechtsonwolt Dr' K'

zum Abschluß desVergleichs vom 20.5.l9BZ schon in der Erteilung der

Prozeßvollmochtfür dos Verfohren 13 0713/B6vor dem Londgericht D'

Dos Berufungsgericht hobe zum Nochteil der Klöger unrichiig ent-

schieden, doßl"n"r Rechissireit, zu dessen FÜhrung die Prozeßvoll-

mochi ermöchtigt hobe, mit dem rechtskröftigen Urteil des Lond-

gerichts D. vom 23.4.,l982 vorVergleichsschluß beendet gewesen sei.

bies seischon desholb fehlerhoft,weildos Urteil ersto n23'4'1987 ver

kündet worden sei, domit om 20. Moi noch nicht rechlskroftig und der

Rechtsstreit nicht cbgeschlossen gewesen sei'

Diese Rüge ist unerheblich

Ob die in der Prozeßvollmocht regelmoßig liegende Ermöchtigung,

den sireit durch vergleich zu erledigen t$ Bl zPOl, nicht mehr, wovon

Fristprüfung / ohne Aktenvorloge

Wird einem Rechtsonwolt eine Soche zur Unierzeichnung eines Antrogl ouf Verlönge-

l.r.g a"r Ä"rr{ungsbegründungsfrist vorgelegt, so hot er den Ablou{ der Frist ouch donn

"t;;;r;;*ortitch 
nächzuprüf"n, *.ni int ai"Rt tun nicht mitvorgelegtworden sind'

(BöH, Beschl.v.19.2.199l, Vl ZB 2/91, VersR 1991, 1269)

Wiedereinsetzungsontrog / Fristwqhrung durch Mitorbeiter/ Zuverlössigkeit

L Der Rechtsonwoltdorf Aufgoben zur Frisl'wohrung ouf zuverlössige Mitqrbeiter Über-

trogen.

2. Bedenken gegen die Zuverlössigkeit bestehen nicht deshqlb, weil die Ausbildung
-;"rÄ";oitri"hilf"nerstvoreinämknoppenJohrobgeschlossenwurdeunderstseit

;l;; Z"''tpr".f,t ein Beschöftigungsverhöltnis mit dem Rechtsonwolt besteht'

3. Unzulönglichkeiten im Schriftsotz - TleP-, Rechtschreib- und Zeichensetzungsfehler -- 
ir;;päteten Schriftsotz sind nicht geeignet die Gloubhoftmochung, doß !i9
Är*äftrg;Äilfen bis Johin korrukt rnd ."ru"r[örsig-die Ausgongskontrolle im Hinblick

ort Ji" Ünterschrift und die Schriftsötze durchgefÜhrt hobe zu erschÜtiern'

{BGH-Besch.v. 23.11' lgBB - Vlll ZB 3llBB

Gl Leitsätze

Unterzeichnung einer Rechtsmittelschrift

Eine Unterschriftgem. $ ]30 Nr.6ZPO mufJ - zumindestin Verbindung mitdem Briefkopf -
J"n Notun des"Unierzeichners ohne weitergehende Nochfrogen einigermoßen ver-

la$lich {eststellen lossen.

Eine unterschrift muß nicht notwendigerweise lesborsein' Derous einzelnen Buchstoben

;;;;;;;ü;letzte Schriftzug muß iumindest ondeutungsweise erkennen lossen, doß

er ous den'im Nomen des Ul"nterzeichners entholtenen Einzelbuchsioben zusommen-

oesetzt ist.
iLG Dortmund, Urt.v. 11.2.lgBB -17 S 349/B7l

Wiedereinse lzung I Prozeßbevollmöchtigter zweiter lnstonz

Wiedereinsetzung in den vorigen Stond kqnn nicht gewöhrt,werden, wenn die Mög-

lichkeit offengebläben ist, doß die Fristversöumung verschuldet wor'

Enthalt ein lnformqtionsschreiben des Prozeßbevollmöchtigten zweiter lnstonz on den

pt r"OU"*lf möchtigten erster lnstonz den unrichtigen Hinweis, Beru{ung sei bereits frist-

*"ni".a eingelegtimufl der Prozeßbevollmöchtigte zweiter.lnstonz durc,h geeig.nete

M;ß;;Ä.#d"ic"foh, von Mißverstöndnissen dohin vorbeugen, doß totsöchlich

bereits Beru{ung eingelegt sei.
(BGH Beschl .v. 26'9.1991 - | ZB 12/911

Formolien der Berufungsschrift, $ 518 ZPO

Die Berufungsschrili mu0 innerholb der Rechtsmittelfrist im Wege der Auslegung des

S.t,rittrotr"Joder ous den Umstönden mit ousreichender Deutlichkeit erkennen lossen,

{* *"n und gegen wen der Rechtsonwolt Beru{ung ei.nlegt'.

iiö D;,i;r;d,äescht.v. 12.i1.1991 - t5 S 201/91 - vsl. ouch.BGH NJW 1985, 2650,

ä%t+o N:W- li99h, 3l4O betrifft Fo lsch bezeich n u n g des U rtei ls )
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Rubrums ist beim Amisgericht Homburg om 8.5.l9B9 und domiiguteinen
Monot noch Veriö h ru n gseintritt ein gego n gen. Berücksichtigt mo n ferner
die behordeninterne Beorbeitungszeit sowie den postlo u{ zum Amts-
gericht Bod segeberg, donn ergibtsich, doß die vom Klögerverschuldete
Verzögerung ouch donn übervierwochen hinousgegongen wöre, wenn
dos Amtsgericht Homburg sogleich beide Beonstondungen dem prozeß-

bevollmöchtigten des Klögers mitgeteilt hötte. lmmerhin liegen zwischen
der verweisungsverfügung des Amtsgerichts Homburg vom 2s.5. und
dem Eingong des Mohnbescheidontroges beim Amisgericht Bod sege-
berg om 7.7.1989 fost zwei wochen. Die hingegen in der vom Klöger
ongezogenen Entscheidung des Bundesgerichtshofs in NJW 771686
tolerierte, durch ein Verschulden der Klögerin bedingte Verzögerung
betrug wenigerolszweiWochen. lm übrigen wöre derzu erwortenJe LouJ
der Dinge so gewesen, doß dosAmtsgericht Homburg zunöchstouf seine
Unzustöndigkeit hotte hinweisen müssen und doß donn noch Abgobe
on dos Amisgericht Bod Segeberg dieses ouf die Bedenken gegen die
Fossung des Possiv-Rubrums oufmerksom gemocht hötte. Die Noch-
lössigkeit der Prozeßbevollmöchtigten des Klögers hötte olso ouch bei
ordnungsgemößer Beorbeitung durch die befoßten Gerichte zwei Rück-
frogen ie eines Gerichts ousgelöst mit entsprechenden Beontwortungs-
zeitröumen und Postloufzeiten. Schließlich konn es keinesfolls ols geringes
Verschulden gewertet werden, doß die leicht zu beontwortende Froge
noch der richtigen Fossung des Possiv-Rubrums drei Wochen in Ansprulh
genommen hot.

Der Klöger konn sich nicht ouf eine sog. sekundören Schodenersotz-
onspruch stützen, der nicht veriöhrt wöre. Dieser Sekundöronspruch eni-
steht do n n, wen n ein Rechtso nwo lt seinen Auftro g geber im Ro h men eines
fo rtbesteh end en Anwo ltsvertro g es ü ber ei n en p ri m ö ren Sch o d en ersotz-
onspruch nicht belehri und dieser doher veriöhrt. Voroussetzung für den
Sekundöronspruch ist olso eine weitere schuldhofte Pflichverletzung des
Rechtsonwolts. Dieser entfollt, wenn der Rechtsonwolt erkennen konn,
doß der Mondont noch rechtzeitig vor Ablouf der Veriöhrungsfrist des
Primöronspruchs onderweitig über die Regreßfroge beroten wird. Dos ist
hier der Foll gewesen. Der Klöger hot mit Schreiben seines ietzigen
Prozeßbevollmöchtigien vom 2.3.1989 Rechtsonwolt Dr. T zum Ersotz
des Schodens von lB.l55,5B DM unter Fristsetzung bis zum i0.3.1989 ouf-
fordern lossen. Sowohl Schreiben cls ouch Fristsetzung hoben deutlich
vorVeriöhrungseiniritt gelegen, so doß eine besondere Hinweispflicht für
Rechtsonwolt Dr. T nicht hot entstehen können.

dos Beruf u ngsgericht woh I o usgeht, eine verg leichsverein bo ru ng noch
AbschluD der lnstonz durch ErloD eines Urteils erfossen würde, kcnn offen
bleiben (zur Zu lössig keit von Erklö ru ngen o uch o ußerho I b des prozesses

vg L BAG, NJW 1963, 1469 ; BB\97B, 207 ;vg L o uch BG HZ 31, 206, 2091. Die
Rechtsonwolt Dr. K. erteilte Vollmocht von den Beklogten - den ietzigen
Klögern - eine Nutzungsentschödigung in dem veifohren 1307j3/86
Londgericht D. - einzufordern, reichte hier iedenfolls nicht soweit, über
den Nießbrouch selbst zu verfügen.

D.er Umfong der einem Anwolt erteilten Prozeßvotlmocht ergibt sich nicht
ollein ous $ $ zPq vielmehr muß sich die Befugnis des Anwqlts, quch
moteriellrechtliche Erklörungen obzugeben, ous den Besonderheiten des
Einzelfolles und dem inneren Zusommenhong der obgegebenen Erklö-
rung mit dem Gegenstond des Rechtsstreits erschließen (MK-Zpc/von
Mettenheim; $Bl Rdn. 9; vgl. ouch BGHZ 3i,206,20g) BGH Urt. v.
5.10.1971Vt 2R107/70, NJW 1972, 52; RGZ 48,218,221; 53,148; Stein/
Joncs/Leipold ZPC 20. Aufl. $ Bl RDN. A;wieczorek,zpc,2. Aufl., $ Bl B
lllc 1). Der Anwolt des Klögers dorf und muß insbesondere clle oußer-
prozessuolen Hondlungen vornehmen, die notwendig sind, um den
Proze$ siegreich zu beenden (Wieczorek o.o.o. B lllb). Die vollmocht
reicht donoch so weit, wie sich der Rechtsonwolt bei vernünftiger, wirt-
schoftlicher Betrochiungsweise ncch dem vorprozessuclen streitstoff
ongesichts des Zwecks, der mit seiner Bec uftrog ung verfolgtwird, zu einer
Rechtshondlung im lnteresse seines Auftrog- und Vollmcchtgebers ols
ermöchtigt onsehen dorf. Der Anwolt konn sich zur Gestoltung eines
Rechisverhöltnisses durch Verfügung nur donn ols bevollmochtigt onse-
hen, wenn dos Prozeßziel ersichtlich so verfolgt werden soll (WLczorek
o. o. C. B lll b 2.). Ein Anwolt, deretwo beouftrogt ist, Mietzins einzuklogen,
kcnn sich ie noch Sochloge zwor zur Kündigung des Mietverhöltnisses,
nicht ober zur Ubereignung des Houses on den Mieter ols befugt onse-
hen (MK-ZPC/von Mettenheim c.o.c.); ebensowenig ist der prozeß-
bevollmöchtigte in der Regel ermöchtigt, über nicht im Streit befindliche
Vermögensgegenstönde z.B. durch Abschlufl eines vergleichs zu ver-
fügen (Stein/Jonos/Leipold o.o.C. Rdn. ll).

So log der Foll hier.

Der Nießbrouch der domoligen Klögerin on dem streitgegenstöndlichen
Anwesen wor unbestriilen. Differenzen der porteien gob es nur in der
Froge, ob die domoligen Beklogten ols Köufer sich ouf die schuldrecht
licheVerpflichtung derdomoligen Klögerin ihren Enkeln - den Verköufern
- gegenüber, den Nießbrouch nur on der ,,Alten Mühle,, ouszuüben,
berufen und dos übrige Gelonde nebstAufbouten unentgeltlich nutzen
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durften. DerAuftrog der dortigen Klögerin on Rechisonwolt Dr. K. ging

{nur) dohin, im Verfohren 13 0 Z13186 Londgericht D. eine Nutzungsent-

schödigung für die lnonspruchnohme dieser, dem Nießbrouch der

Beklogten mitunterliegenden, Teile der lmmobilie zu fordern. Rechtso n-

wolt Dr. L konnte sich donoch nichtfÜr befugt holten, diesen Rechtsstreit

im Vergleichswege durch Verfügung Über dos Nieflbrouchsrecht der

Klögerin zu beenden. Die Revisionserwiderung verweisi im Übrigen

insoweii ouch nicht ouf Vortrog, zumol ou{ solchen ihrer Portei in den

Totsocheninstonzen, dc diese selbst oder Rechisonwolt Dr. K" den

Schluß ouf einen so weit gehenden Umfong der Prozeßvollmocht in

dem Verfohren l3 0713/86 Londgericht D. gezogen hötien. Dobei

hotte dos Berufungsgericht in dem von der Revisionserwiderung zu

ihren Gunsten in Bezug genommenen Prozeßkostenhilfebeschluß vom

15..l.1990 selbst schon zutreffend und von den domoligen Beklogten

unbecnstondet, dorouf obgehoben, der Vergleich hobe Frogen

betroffen, "die nur mittelbor mii dem Rechtsstreit vor dem Londgerichi

zu lun gehobt hötien'i

4. Dader bisherige Soch- und Streitsiond die Verurteilung der - ietzigen

- Beklcgien nicht rechtfertigt, sind die Urteile derVorinstonzen ouf die
n r r ',, I -l -.- D-l-l-.^.r^^ :^^^,.,^:r ^,,{-,,L^L-^^KecrlTsrTllllgl uel DeKlu9lul I ll l)uvvvll uurzur rsusr r'

Die Soche ist, do weiterer oufklörungsbedurftiger Prozeßstoff nicht

ersichtlich isl,zur Endentscheidung reif. Die Kloge ist, soweii Über sie

durch Teiiurteil entschieden worden isi, cbzuweisen.

doch der Foll gewesen, donn hötie er mit seiner Wohnonschrift benonnt

werden müssen. Der zusiöndige Rechispfleger hot ouch nicht die

MOglichkeit gehobt, ollein gegen Rechtsanwolt L. einen Mohnbescheid

zu erlossen. Denn noch der gewöhlten Sozietötsbezeichnung L. & Portner

wöre domitgerode deron l. Stelle genonnte und bereits ousgeschiedene

Rechtsonwolt M. L. erfoßtworden und nicht der noch der Sozietöi cnge-

hörige Rechtsonwolt Dr. M. L. Dobeiistouch zu bedenken, doß derMohn-

besiheid dozu dient, über den Vollstreckungsbescheid einen Titel zu

schoffen. Doher bedcrf er der zutreffenden Schuldnerbezeichnung,

domii der Titel einen vollstreckungsföhigen lnholt bekommt. lnsoweii

unterscheidet sich der hier zu beurteilende Sochverholt von der vom

Klö g er zitierten Entscheid u n g des Bu ndesgerichtshofs ( NJW 77, 1686 l.l,

der sich mit einer Kloge - und nicht einem Mohnverfohren - gegen

eine Wohnungseigentümergemeinschoft befoßt. lm Übrigen konn eine

Anwo ltssozietöt nicht einer Woh nu ngseigentÜ mergemei nschoft g leich-

gestelltwerden, f ürdie sich ous dem Wohnungsgrundbuch ohneweiteres

ieststellen lößt, welche Mitglieder zu einem bestimmten Zeiipunki zur

Gemeinschoft gehört ho ben'

Auch im übrigen wehri sich der Klöger ohne Erfolg gegen dos hier oufge-

zeigte Ergebnis mit dem Hinweis ouf verschiedene, in seinem Schriftsoiz

vom I8. 2.1991 wiedergeg ebene Gerichtsentscheid t r n gen'

Soweit es um die Einreichung des Mohnbescheidontroges beim unzu-

stöndigen Gericht g eht, hci zwo r der Bu ndesgerichtshof ( NJW 83, 1050 f.,

105?, vr:1. dczu cuch BGH N,lW 90,1368, Nr.3 b) die dodurch bedingte
tveLt t

Verzöglrung toleriert, ober nur unier der Vorousseizung, doß dos dorin

liegende Verschulden des Antrogstellers ols geringfÜgig zu werten ist.

Dieses konn im konkreten Foll gerode nicht festgestellt werden' Nichts

spricht dofür, doß mon bei der gebührenden Vorbereitung des Mohn-

verfohrens die Zustö ndig keit des Amtsgerichts Bod Segeberg nicht erken-

nen und berücksichtigen hötte können. ln seiner in NJW 1983 obge-

druckien Entscheidung hot der Bundesgerichtshof dos in der Wohl des

u nzusiö ndigen Mo h n gerichts liegende Versch u lden desho lb o ls geri ng-

fügig ongesehen, weil die Zustöndigkeitsvorschriften ein holbes Johr

turo, geöndert worden woren. Diese besionden iedoch bei Erloß des

hier zu beurteilenden Mohnbescheides rd. 12 Johre unveröndert fort.

Soweii der Klöger dorouf hinweisi, doß ouch durch mehrere Fehler

bedingte Verzögerungen unbeochtlich sein können und doß er die

Anfro gen des Amtsgerichts H o m bu rg noch der Sch u ld nerbezeich nu n g in

3 Wochen und noch derVerweisung binnen 3 Togen beontwortei hobe,

konn dennoch nicht übersehen werden, doß die vom Klögerverschuldete

Gesomtuerzögerung erheblich ist. Die Mitteilung des richtigen Possiv-

Fristen des Gerichts
- geseizliche Zustö ndigkeitsregelungen
(BGH Urt. v.27.6.1991 - lX 2R222/901

Leitsotz:

Den Porteien können die schwerwiegenden Folgen derVersöumung rich-

terlicher Erklörungsfrisien nur donn zugemutet werden, wenn die förm-

lichen Vorcussetzungen für eine Nichizulossung von Angriffs- und Veriei-

digungsmitteln genou eingeholten werden. Desholb istvon dem Gericht

zu verlongen, doß es sich selbst bei Erloß seinerVerfÜgung on die gesetz-

lichen Zustö ndig keitsregelu ngen holt.
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Anwolisvertroges zwischen den Porteien stützt. Die Pflichtverleizung, die
der Klöger Rechtsonwolt Dr. T zur Lost legt, liegt dorin, doß er nicht dofür
Sorge getrogen hot, doß in dem Auseinondersetzungsvergleich der
Kostenerstotlu ngso nspruch des Klö gers Berücksichtig u ng gef u nden hot.

Die dreiiöhrige Veriöhrungsfrist des $51 l.Altern. BR,Ao ist durch den
Vergleichsobschlu{J in Louf gesetzt worden. Die Frist beginnt mit der
Enisiehung des Anspruchs. Dieser ist durch den Vergleich begründet
worden, weil die unter Nr. vl2 entholtene vereinborung, doß olle
wechselseitigen Ansprüche ousgeglichen sind, dem Klöger den Erstot-
tungsonspruch genommen hot.

Die om 7.4,1986 in Louf gesetzte Veriöhrungsfrist ist am7.4.1989 obge-
loufen. Die Zusiellung des Mohnbescheides des Amtsgerichts B;d
Segeberg vom B. 6.1989 hot diese Frist nicht mehr gemöfl $ 209 Abs. 2
Nr. I BGB unterbrechen können.

Die Voroussetzungen der Rückwirkung des Mohnbescheides gemöß
$ 693 Abs. 2 zPo oul den Zeitpunkt der Einreichung des Antroges beim
Amtsgericht Homburg om letzten Tog derVeriöhrungsfrist, den 7.4.jg!g,
sind nicht gegeben, weil die Zustellung des Mohnbescheides nicht dem-
nöchst erfolgt ist, wie die geno n nte Bestimmung voro ussetzt. Donoch muß
derAntrogsteller olles ihm Mögliche tun, um die Voroussetzungen für die
olsboldige Zustellung zu schoffen. Verzögerungen, die durch sein (oder
seines Anwolts - s 85 Abs. 2 zPo -l schuldhoftes verholten verursocht
werden, dürfen nur geringfügig sein und ollgemein nur co. 2 wochen
betrogen (vgl. ZöllerlVollkommer,16. Auil., $ 693 ZPO Rdn. 5 m.w.N.).
Zwischen dem Eingong des Mohnbescheidontroges und dem Erloß des
Bescheides liegen iedoch gut zwei Monote. Diese Verzögerung ist durch
einen mongelhoften Mohnbescheidontrog bedingt und domit dem Klöger
zuzurechnen. Zum einen ist der Antrog on dos Amtsgericht Homburg
gerichtet und gesondt worden, obgleich gemöß s 689 Abs. 2 Sotz I ZpC
dos für den Wohnsitz des Klögers moßgebende Amtsgericht Bod
Segeberg ousschließlich zustöndig gewesen ist. Zum onderen sind die
Beklogten in dem Mohnbescheidontrog mit,,Rechtsonwölte L. & portner"
unzulönglich bezeichnet worden. Gemöß $ 6g0 Abs. I Nr. I ZpC hötten
olle Beklogten zumindest mit ihren Nochnomen ongegeben werden
müssen. Die gewöhlte Firmenbezeichnung ist folsch, weil gemö$ 917
Abs. 2 AGB lediglich Koufleute unter ihrer Firmo verklogt werden können,
die Sozietöt der Beklogten iedoch eine Gesellschoft Bürgerlichen Rechts
dorstellt, für die dos Firmenrecht gerode nicht gilt. Zudem ist die Firmen-
bezeichnung irreführend gewesen, weil mit ihr ouch Rechtsonwolt M. L.

erfoßtwird, der bereits l9B5 ous der Sozietöi ousgeschieden wor. Gegen
ihn hot sich offensichtlich der Anspruch nicht richien sollen. Wöre dos

I

Leitsotz (d.Verf.),

l. Die Frist zur Klogeerwiderung ist gem. 9276 Abs.izpo von dem Vor-
siizenden der Zivilkom mer zu setzen.

2. Dos im Rechtszuge übergeordnete Gericht dorf die Zurückweisung
eines Sochvortroges nicht ouf eine ondere ols die von der Vorinstonz
o n gewo ndie Vorsch rift stützen.

Aus den Gründen:

il.

Hiergegen wendet sich die Revision mit Erfolg

l. Dos Londgericht hatte dos Verteidigungsvorbringen der Beklogten
nichi noch $ 296 Abs. lzPo unberücksichtigt lossen dürfen. Die Nicht-
zulossung von Angriffs- und verteidigungsmitteln wegen verspötung
gemöß g296Abs. 1 7Po setzr eine wirksqme Fristsetzung vorous {vgi.
8Gn276,236; BGH, Urt. v.5. 5.1990 - lt ZR l}g/Bg, NJW jggo,23}gt.
Bereits doron fehlt es im vorliegenden Foll. Denn die Frist zur Kloge-
erwiderung isi nichi, wie es 9276 Abs.lzPcvorschreibt, von dem Vor-
sitzenden der Zivilkommer; sondern von einem seiner Beisitzer gesetzt
worden. Die verfügung vom 22.3.1989 ist nichi von dem vorsitzenden
Richter om Londgericht Dr. G., sondern von dem Richter W. unter-
zeichnet, der ebenfolls on dem erstinstonzlichen Urteil mitgewirkt hot.
Dos Beruf u ngsgericht ist zwo r irrtü m lich dovon o usgego n gen, doß der
vorsitzende die Verfügung vom 22.3.1989 geiroffen hobe, dos bindet
den erkennenden Senot iedoch nicht. Dos Berufungsgericht hot hier
keine Feststellung über eine totsöchliche Behouptung geiroffen, die
noch $ 56lAbs. 2zPofürdos Revisionsgericht bindend wöre. Es befoßt
sich vielmehr mit einem vorgong der Prozeßgeschichte, der in den
Gerichtsokten dokumentiert ist. Diese weisen eindeuiig ous, dcß die
verfügung vom 22.3. i9B9 nicht von dem Vorsitzenden unterzeichnet
isi. Domit ist die enigegenstehende Annohme des Berufungsgerichts
widerlegt.

2. Noch $272 Abs. 2zPo bestimmt der Vorsitzende entweder einen frü-
hen ersten Termin zur mündlichen Verhondlung oder veronloßt ein
sch riftliches Vorverfo h ren. Wen n d er Vo rsitzen d e kei n en f rü hen ersten
Termin bestimmt, fordert er den Beklogien mii der Zustellung der Kloge
zu der Anzeige ouf, ob er sich gegen die Kloge verteidigen will, und
setzt eine Frist zur schriftlichen Klogeerwiderung (8276 Abs. I zpcl.
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Diese Anordnung konn noch dem eindeutigen Gesetzeswortlout nur

d e r Vo rs itze n d e wi rkso m f reffe n ( e b e n so Siei n /J o n o s/ Lei p o I d, 7P O 20.

Aufl. $ 276 Rdnr.22l. Ob der Vorsitzende ouch im Rohmen des 9276

ZPC ein Mitglied des Kollegiums mit der Fristsetzung beouftrogen

konn, wie dies in 9273 Abs. 2 und $ 275 Abs.lZPO vorgesehen ist,

broucht im vorliegenden Foll nicht enischieden zu werden (vgl. dozu

OLG Oldenburg NdsRpfl 1979,1791. Denn der Richter W. hot weder

"im Auftrog" noc-h ,,in Vertretung" des Vorsitzenden gehondelt' Jeden-

folls in einem solchen Follistdie Fristsetzung durch ein onderes Mitglied

des Spruchkörpers unwirksom.Den Pcrteien und ihren Bevollmöchtig-

ten können die schwerwiegenden Folgen derVersöumung richierlicher

Erklörungs{risten nur donn zugemutei werden, wenn die förmlichen

Voroussetzungen für eine Nichtzulossung von Angriffs- und Verteidi-

gungsmitteln genou eingeholten werden (vgl. BGHZ 76,236,239 Ii

BGH, Urt. v.5.5.1990 o.o.O. S. 2390; v' 16.5.1991 - lllZR82/90,zur
Veröffentlichung bestimmi). Zu dem im Bereich des zivilprozessuolen

Pröklusionsrechts gonz besonders strikt zu wohrenden Gebot der

Rechtssicherheit und Rechtsklqrheit gehört ouch die Forderung, doß

sich dos Gericht selbst bei Erloß seiner VerfÜgung on die gesetzlichen

Zustöndigkeitsregelungen hölt. Aus diesem Grunde kommt ouch eine
r r .r - -. -r ^.- ^lL^rr^^ E-i^+^^+-,,^^ ^^^L 6OO( Ah" 17Pa ^irhtinflellull9 uel Illull9ullllllltil I I I lJlJslzul rv rrvvr t o L/e

Betrocht (BGH, Urt. v.5.5..|990 o'o'O. S.2390; v' 16.5'1991 o'o'C')'

3. Die von der Klö g erin o u{g eworfene Fro ge, ob do s Lo nd gericht dos Ver-
r . r h rr , l,-.--.-^.-LAao,L^L^a7Da\

tetdtgUngSVOfOflngen Oef DeKlOgTen WlrKsolll lluLr t r L7u r\ur. z- t-t \r

hatte zuruckweisen können, stellt sich nichi. Denn dos im Rechtszug

übergeordnete Gericht dorf die ZurÜckweisung nicht quf eine ondere

ols d're von derVorinstonz ongewondte Vorschrift stÜtzen. (BGH, Urt. v.

13.12.1989 - Vlll ZR 204/82, NJW 1990,1302,1304 m.w'N')'

il1.

Bereits ous den dorgelegten GrÜnden konn dos Berufungsurteil keinen

Bestond hoben. Do dos Londgericht dos Vorbringen der Beklogten nicht

noch 5 296 Abs.lZPOzurückweisen durfte,wcrdiesesVorbringen cuch in

der Berufungsinstonz nicht noch $ 528 Abs. 3 LPC ousgeschlossen.

Die Froge, ob die Nichtzulossung des Verteidigungsvorbringens der

Beklogtän ouch desholb unzulössig wo6 weil dos Gericht dos schriftliche

Vorveifohren vorzeitig obgebrochen und keine Frist zurVorbereitung des

Verha nd I u n gstermins gesetzt hot, ko n n dem nc ch do hinstehen' Dcssel be

gilt für die weitere Froge, ob die Nichtzulossung des Vorbringens ouch

Jesholb unzulössig wor, weil eine Streiterledigung in den Termin vom

oufnohme zwingen mit der Erklörung, von einem Verteidigungsmittel

moche er nur vorsorglich - hilfweise - Gebrouch (vgl. dozu Schneider,

Der Zivilrechtsfoll in Prüfung und Proxis, 7. Aufl., Rdn. 924).

Es wöre eine Beweisoufnohme erforderlich, wenn der Senot die Ver-

iöhrungseinrede nicht berücksichtigen wÜrde. Dos folgt ous den insoweit

zutreffenden Gründen des ongefochtenen Urteils. Dem Klöger wor
gegen die übrigen Miterben ein onteiliger Erstottungsonspruch in HOhe

uon tg.tSS,sB DM erwochsen, weil er in dem Überwiegend erfolgreichen

Prozeß betreffend die Geltendmochung von PflichtteilsonsprÜchen der

Erbengemeinschoft mit einem Kostenonteil von '24.207,44 DM belostet

worden wor. Dos Prozeßführungsrecht des Klögers folgt ous $ 2039 BGB.

Sein Erstottungsonspruch gegen die onderen Miierben ergibt sich ous

den $$ 683,684 Salz2 BGB. Die Miterben hoben die ProzeßfÜhrung des

Klögers zumindest dodurch genehmigt, doß sie die von ihm erstrittenen,

quf sie entfollenden Pflichtteilsbetröge entgegengenommen hqben. Sie

können doher dem Klöger nicht mit Erfolg entgegenholten, seine Prozeß-

{ührung seigegen ihren Willen erfolgt. Unerheblich ist in diesem Zusom-

menhong, dofl die Kostenbelostung des Klögers dorous resultiert, doß er

teilweise unterlegen ist. Entweder hot mon dieses bei Klogeerhebung

nicht voroussehen können, so dcß die Miterben diesen Umstond dem
vt^^^. ^i^[.+ ^^l^"+o^ LÄnnan Orlar mnn häfte dieT uvielforderrrno bei
l\l\lvgl lllvlll vlllvJrvr -''- - - - J

Klogeerhebung erkennen können. Donn hötte Rechtsonwolt Dr. T fÜr die

mit der Zuvielforderung verbundene Kostenlost einzustehen. Zu dessen

Entlosiung hoben die Beklogten iedenfolls nichts vorgetrogen lE2B2

BGB).

Der gegen die Miterben bestehende Erstqttungsonspruch ist dem Klöger

dodurch genommen worden, doß er in dem Auseinondersetzungsver-

gleich der Miterben vom 7.4.1986 nicht berÜcksichtigt worden ist und

JieserVergleich ols Verzicht ouf den Erstottungsonspruch gilt. Vor diesem

Hintergrund wöre doher dem unter Zeugenbeweis gestellten Verteidi-

gungsvorbringen der Beklogten im Schriftsotz vom 5.3. 1990 nochzu-

g"hän, der Vergleich wöre nicht zustonde gekommen, wenn der Klöger

äuf seinen Erstottungsonspruch nichtverzichtet hötte. lm Übrigen mÜßte in

d iesem Zuso m men ho n g ferner geklö rt werden, wie sich d ie Rechtslo ge f Ü r

den Klöger insgesomt gestoltet hötte, wenn es nicht zu dem Vergleich

gekommen wöre, sondern er seine berechtigien AnsprÜche gegen die

Mit"rb"n im Klogewege hötte durchsetzen mÜssen. Diese schwierige und

zeito ufwend ige Klö ru ng erÜ brigt sich o ufg ru nd der Veriö h ru ngsein rede

der Beklogten.

Mit der Veriöhrungseinrede wenden sich die Beklogten gegen ein

Schodenersotzbegehren, dos sich gleichfolls ouf eine Verletzung des
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Für ihn ols Vertreter des Klögers hot es nohegelegen, die Kloge erst einzu-
reichen, nochdem er sich über die verfohrenserheblichen Fokten hin-
reichend informiert hotte. Es ist nichts dofür vorgeirogen worden, doß
diese Moglichkeit nicht bestonden hot.

Sodo nn hot Rechtso nwo li Dr. T n icht do ro uf vertro uen kön nen, dol] in dem
Termin vom 13.11.1984 keine Sochoniröge gestelltwerden müßten. Einen -
isol ierten - Erörteru n gsterm in sieht d ie i.ÄO"ra n u n g n icht vor. Wen n d er
Kommervorsitzende von einem Erörterungstermin gesprochen hot, donn
ist damit nicht ousgeschlossen worden, do0 noch der Erörterung streitig
verhondelt werden würde. GemöD $ l3Z Abs. I zpo beginni diä mund--
liche Verhondlung mii der Stellung derAntröge. Die Antrogstellung hötte
sich somit on die Erörterung der ongekündigten Antröge i. s. dei s tsp
Abs.l Soiz I ZPO onschließen müssen. Der Prozeßg"gn"t konnte grund-
sötzlich erworten und dorouf dringen, doß in einem Verhondlungslermin
ouch streitig verhondelt wird. Dorouf hotte sich Rechtsonwolt Dr. T einzu-
stellen. Offensichtlich ist er zu einem Verhondlungstermin geloden wor.
den. Er hotte den Prozeßstoff soweit vorzubereiien, doß er ouf Bedenken
und Hinweise des Gerichts bezüglich der Antrogstellung sochgerecht
hötte reogieren können. Dofür, doß ouch die Kommer dovon ousgegon-
gen ist, doß Rechtsonwolt Dr. T dieses hötte moglich sein mussen, spiicht
der Umstond, doß sie nicht die Verhondlung entspreche nd g27}Äur. a
ZPO vertogt hot, sondern den Antrog ouf Erloß eines Teil-Versöumnis-
urteils entgegengenommen und diesem entsprochen hot.

Die gegen den Beklogten zu z) gerichtete Kloge erweist sich ols unbe-
gründet, weil dieser Beklogte noch dem unwidersprochenen Vorbringen
der Beklogten im Senotstermin vom 22.3.]991 erst seit dem l.l.l99O der
Sozietöt der Beklogien ongehört und doher für dos vor seinem Eintritt
liegende schodenersotzpflichtige Geschehen nicht einzustehen hot.

Die Beklogten holten mit Erfolg den mit dem Vollstreckungsbescheid des
Amtsgerichts Bod Segeberg vom 30. 6Jg}g titulierien schodenersotz-
onspruch in Höhe von lB.l55,5B DM die erst mit ihrer Berufung erhobene
ver[öhrungseinrede entgegen. Der Senot ist nichi gehindert, seine
Entscheidung ouf diese Einrede zu stützen, obgleich die Beklogten sie
nur vorsorglich erhoben hoben. Grundsötzlich ist dos Verteidigungs-
vorbringen stets gleichwertig; es gibi - von der Hilfsoufrechnungtbge-
sehen - keine echte Hilfsverteidigung. Doher hot ein Beklogter nicht Jo,
Recht, einem von mehreren prozessuolen Verteidigungsmitieln den pro-
zessuqlen Vorrong zu verleihen. Er konn dos Gericht nichtzu einer Beweis-

29.6.1989 wegen der erkennboren Notwendigkeit der Einholung eines
Sochverstöndigenguiochtens von vornherein ousschied (vg l. BGFZ gB,
368).

Do dos Urteil des Londgericht on einem wesentlichen Verfohrensmongel
leidet, ist die soche gemöD ss 53? 565 Abs. izPo unterAufhebung ouch
des Verfohrens zur neuen Verhondlung und Entscheidung, ouch uber die
Kosten beider Rechtsmittel, on dos Londgericht zurückverweisen (vgl.
8G11276,236,4241. Die Gerichtskosten der Berufungs- und Revisions-
instonz sind wegen unrichtiger Sochbehondlung nicht zu erheben ($ B
GKG).

Hoftung des Steuerberoters
und Rechlsonwolts
- Zugong des Steuerbescheides

- Drei-Toges-Frist 5122 AO
- Doku mentotionspfl icht ?
(BGH Urt. v. 13. 2.1992 - lX 7R 105/9ll

Leitsötze:

o) Ein steuerlicher Beroter, der für seinen Mondonden einen Steuer-
bescheid entgegennimmt, muß, wenn der Bescheid ihm spöter ols drei
Toge noch dem ongeblichen Tog der Aufgobe zur post (der Ausstel-
lung) zugegongen ist, im lnteresse des Mondonten Moßnohmen
treffen, die es ihm erloub en,zt) dem Tog des Zugongs substontiiertvor-
zutrogen und einem etwo gegenteiligen stondpunktder Behördewirk-
som entgegenzutreten.

bl Bezeichnetdie steuerbehörde unter Hinweis ouf den ongeblichen Tog
derAufgobe des steuerbescheides zur Post den von deÄ steuerliche;
Beroter eingelegten Einspruch ols verspötet, muD iener, wenn er meint,
der Bescheid sei von der Behörde spöter ols von ihr ongegeben zur
Post oufgegeben worden, dos Aufgobedotum substontiierl bestreiten,
um seinen Pflichten gegenüber dem Mondonten zu genügen.

c) Untedößt es der steuerliche Beroter; die Vorgönge, die die ordnungs-
gemöße Beorbeiiung des übertrogenen Mondots belegen, schriftlth
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{estzu ho lien, mochi er sich o I lein dod u rch nicht schodensersotzpflich-

tig. Es gehört indessen zur ordnungsgemöflen Beorbeitung eines steu-

e;iche; Mondots, Moßnohmen gegenüber der Steuerbehörde, die

zur Rechtswohrung des Mondonten erforderlich sind, beweiskroftig

festzuholten.

d) Entzieht der Mondont dem steuerlichen Beroter dos Mondot, bevor

der Einspruch gegen den Steuerbescheid bestondskröftig ols verspö-

tetzurückgewiesen wird, triflt ihn on einem etwoigen Schoden ein Mit-

verschulden, wenn er nochtröglichen Vortrog des frÜheren Beroters,

der für die Rechtzeitigkeit des Einspruches spricht, der Steuerbehörde

nicht zur Kenntnis bringt.

Totbestqnd:

Die Klögerin nimmtden Beklogten, einen Rechtsonwqlt und Steuerberote[

der sie im Johre 1986 steuerlich beroten hot, wegen Verletzung seinerver-

troglichen Pflichten ouf Schodensersotz in Anspruch.

Mit Schreiben vom 19.B.1986 - beim Finonzomt eingegongen om

20.8.1986 - legte der Beklogte nomens der Klögerin gegen die Einkom-

men- und Umsotzsieuerbescheid e19Ü EinsprÜche ein' Beide Bescheide

dotieren vom7.7)986.Wonn sie dem Beklogten zugegongen woren, ist

streitig. Aus der in der Anschrift genonnten Proxisröumen wor der

Beklogte, der sich mit seinem Sozius, dem nunmehr von der Klögerin dos

Mondot erteiit ist, überworfen hofte, ciomois bereits ousgezogen. Dos

Finonzomtwies den Beklogten mit Schreiben vom 28'8.1986 dorouf hin,

do0 seine Einsprüche verfristet seien. Wenig spöter entzog die Klögerin

dem Beklogten dos Mondot. Mit Schreiben ihres neuen Steuerberoters

vom 19. 12.1989 nohm sie - unter gleichzeitiger Stellung eines Anderungs-

ontroges - den Einspruch gegen den Einkommensteuerbescheid l9B2

zurüc[. Der Einspruch gegen den Umsotzsteuerbescheid l9B2 wurde om

31.,l..1990 zurückgewiesen. Auch der Anderungsontrog hotte keinen

Erfolg. Diese Entscheidungen hot die Klogerin hingenommen.

Mit dervorliegenden Kloge hot sie geltend gemocht, der Beklogte hobe

hinsichtlich der inholtlich unrichtigen Steuerbescheide die Einspruchsfrist

schuldhoft versöumt. Dos Londgericht hot die Kloge obgewiesen. Dos

Berufungsgericht hot ihr stottgegeben. Dogegen richtet sich die Revision

des Beklogten.

Anwoltssozietöt geso mtschuldnerisch einzustehen (BGH VersR 73, 231/

232). Nimmt ein Mitglied einer Sozietöt ein Mondot on, so hondelt es

regelmöflig nomens der Sozietöt (Borgmonn/Houg Anwoltshoftung,

2.Aull., S üStll. Es verp{lichtet doher nicht nur sich selbst, sondern ouch

seine Sozien (BGHZ 56,355).

Die PflichVerletzung liegt dorin, doß Rechtsonwolt Dr. T in dem Verfohren

409/81 des Londgerichts Homburg im Verhondlungstermin vom

13..l.l.1984 ein Teil-Versöumnisurteil gegen den von ihm vertretenen Klöger

hot ergehen lossen, weil Rechtsonwolt Dr. T nicht in der Loge gewesen

ist, die erforderlichen Klogeonirögezu stellen. Lößt ein Anwolt ein Ver-

söumnisurteil gegen den Mondonten ergehen, so liegt dorin grundsötzlich

eine Verletzung des Anwohsvertroges Mollkommer, Anwoltshoftungs-

recht, 198? Rd;. 6251. Der Mondont trögt stets den Nochteil der vor-

löufigen Vollstreckborkeit (g ZOB Nr.2 ZPO) und derSöumniskosten ($ 344

lPCi'. Doher dor{ der Mondont von seinem Prozeßbevollmöchtigten

grundsötzlich erworten, doß dieser den Prozeß so sorgföltig vorbereitet

und sochgerechl fördert, doß es nichi zu einer Söumnissituotion kommi'

Allerdings gibt es in der Proxis Situotionen, in denen der Rechtsonwolt die

Flucht i" a''e Söumnis ontreten sollte, insbesondere bei ungenÜgendem

Porteivortnrg oder mongelnder Vorschuflzohlunq (vgl. Rinsche, Die

Hoftung dei Rechtsonwolts und des Notors, 3. Aufl., Rdn. I 274 u.2761.

Die Beklogten hoben iedoch nicht dorgeton (enisprechend $ 282 BGBI,

doß sich Re.htronwolt Dr. T in einer entsprechend zu bewertenden

Ausnohmesituoiion befunden hot.

Die Beklogten verteidigen dos Verholten von Rechtsonwolt Dr. T domit,

doß der Kommervorsiizende des Londgerichts in einem Tele{ongesproch

ongekündigt hobe, ongesichts der ouflerordentlichen rechtlichen und

totiochlichen Schwierigkeiten könne es sich bei dem Termin vom

13.,l1.1984 nur um einen Erörterungstermin hondeln; die Porteien wÜrden

olsdonn Gelegenheil zur weiteren Vorbereitung und Antrogstellung

erholten. Mit der donn vorgesehenen Vertogung noch löngerer Termin-

douer sei der Beklogtenvertreter nicht einversionden gewesen. Dorouf sei

es zu einer löngeren Verhondlungsunierbrechung gekommen, wöhrend

der Rechtsonwolt Dr. T zwor Sochontröge formuliert, ober die Hinweise

des Vorsitzenden nur unzureichend hobe berÜcksichtigen können, zumol

Rechtsonwolt Dr. T in einer dringenden Angelegenheit eine Flugreise

hobe onireten müssen (schriftsotz vom ]3.2'19911.

Zunöchst einmol ist nicht ersichtlich, doß es Rechtsonwolt Dr. T nicht

mOglich gewesen ist, die Sochontröge bereits in der Kloge so vorzu-

forÄulieren, doß er sie in dem onstehenden Termin hötte stellen können'
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Hoftung des Rechlsonwoltes
- Flucht in die Söumnis

- feh lerhofter Mo h n bescheidso ntro g
- Rückwirkung des Mohnbescheides, $ 693 Abs. 2ZpO
( Ho nseotisches OLG Ho m burg, U rt. v. 12. 4. 1gg1 - j4 U 126 /gol

,Aus den Gründen:

t.

Dos Beruf ungsgericht hot dohingestellt sein lossen, ob der Beklogte durch
sein om 20.8.1986 bei der Finonzbehörde eingegongenes EiÄpruchs-
schreiben noch die einmonorige Rechrsbehelfifrii aä s 3s5 Ao 1977
gewohrt hot. Dem Beklogten sei ,,nömlich zumindest der vorwurf zu
mochen, doß durch seine unzureichende Dokumentotion die Klögerin
nichi in der Loge wor, der Finonzbehörde substontiieri Totsochen vorzu-
trogen, die den vom Beklogten behoupteten verspöteten Zugong der
Bescheide um den li. B.lg86 ols schlüssig erscheinen lossen,j

uber die Dokumentotionspflicht hot es folgendes ousgeführt, ,,zu den
Pf I ichten eines Steuerberoters, der g eg en ein en steuerbelcheid Einsp ru ch
einzulegen hot und oufgrund des äufgedruckten Bescheiddotums erken_
nen konn, doß der Bescheid nicht om Dotumstog zur post gegeben wor-del seil dürfte, gehörtes . . ., die Umsiönde,, dJkrr"ntieän, ous denen
sich schlüssig eine verspöiete Absendung herleiten lößt.,

Diese Ausführungen holten einer rechtlichen uberprüfung nichf stond.

l. 
?o dos Berufungsgericht offengelossen hot, ob die am20.B. 1986 bei
der Finonzbehörde eingegongenen Einspruche nicht vielleicht doch
die Rechtsbehelfsfrist des $ 355 Ao g77 - ein Monot noch Bekonnt_
gobe - gewohrt hoben, ist dies für die Rerrision zu unterstellen. Recht
zeitigkeit der Einsprüche vorousgesetzt, können die Bescheide dem
Beklogten nicht vor dem 20. T.jg}|zugegongen sein. Angesichts der
9:fin _ongegebenen Aussrellungs- V.l.lg}6l und Folligkeitsdoten
(ll. B.1986) mußte er onnehmen, doß die Bescheide noch der Aus-
stellung geroume Zeit liegen geblieben woren, ehe sie zur post ouf-
gegeben worden woren und/oder doD die postloufzeit bis zu zwei
wochen betrogen hot. Eine pflichverletzung d", B"klogten könnte
unter diesen Umstönden dorous hergeleitetierden, doß er es ver-
söumt hot, dem - wie donn weiier )u unterstellen ist - hinsichtlich
der ongeblichen verspötung der Einsprüche verfehlten Stondpunkt
der Finonzbehörde kroft seines Mondois für die Klogerin wirksom ent_
gegenzutrefen.

a) Die Behörde siützte ihre Auffossung, die Einsprüche seien erst noch
Fristoblouf bei ihr eingegong"n, orf die Fihion der Bekonntgobe in
g 122 Abs. 2 AO 1972

Leitsötze (d.Verf.)'

I . Lößt ein Anwolt ein Versöumnisurteil gegen den Mondonten ergehen,
so liegt dorin grundsotzlich eine Verletzung des Anwoltsvertroles.

2. Die,,Flucht in die söumnis" ist in Ausnohmefollen gerechtfertigt: z. B.
u n gen ügender Po rteivorirog oder mo n gelnde vorsch uflzo h I u Ä'g.

3' Zu einem Verhondlungstermin ist der Prozeßstoff soweit vorzubereiten,
doß derAnwolt ouf Bedenken und Hinweis des Gerichts bezüglich de;
Antrogstellung sochgerecht reogieren konn.

4. Es ist nicht moglich, einem von mehreren prozessuolen Verteidigungs_
mitteln den prozessuolen vorrong zu verleihen. Eine nu,. vorsärglich
erhobene Veriöhrungseinrede ist mit dem übrigen Verteidigrngiuor-
bringen gleichwertig.

5. Ein Mohnbescheid wirkr gemöß $ 693 Abs. 2 zpo ouf den Zeirpunkr
der Ein rech n u n g des Antro g es zu rü ck,wen n der Antro gstel ler o I les i h m
Mögliche geton hot, um die voroussetzungen fur die olsboldige Zu-
stellung zu schoffen. Verursocht der Antrogsteller durch schuld"hoftes
Verholten verzögerungen, dürfen diese nurgeringfügig sein und ollge-
mein nur co. 2 Wochen betrogen.
hier' Unzustöndiges Gericht und fehlerhoftes Rubrum.

Aus den Gründen:

L

Dcs Klogebegehren des Klögers ist begründet, soweit er von den
Beklogten zu i) bis 6) ols Gesomtschuldnern Ersotz des Betroges von
1.624,50 DM begehrt, die er ols Anwoltsgebühr oufgrund des"Teil-ver-
söumnisurteils vom 4.12.1984 hot zohlen müssen.

Grundloge des Anspruchs ist die verletzung des zwischen den porteien
bestehenden Anwoltsvertro ges o ls entg eltl ich er Geschöftsbesorg u n g s-
vertrog i.s. des $625 BGB (vgl. zum letzteren polondt/putzo, so. AJfl.,
Einführung vor $ 6ll BGB Rdn. 2ll. Für diese Verletzung i. S. einer positiven
Forderungsverletzung hoben die Beklogten zu l) bis 6) ols Mitgüder der

2A
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Noch $ 122 Abs.2 Holbsotz 1 AO1977 gilt ein schriftlicherverwoliungsokt,

der durch die Post im Geliungsbereich dieses Gesetzes Übermittelt wird'

grr.drA"f ich mitdem dritenlog noch derAu{gobe zur Post ols bekonnt-

!"g"Uun. Stehtfest, dofl - und ; welchem Tog - derVerwoltungsokt zur

Foi orfg"geben worden ist, hilft der Behörde miihin eine gesetzliche

V"rrrt ig,-do0 d"r Bescheid om dritten Toge noch derAufgobe zur Post

,ug"gonlen ist. Zugunsten der Behörde wird eine NormolbefOrderungs-

ao"ruiuon dreiTogä unterstellt (KÜhn/Kutter/Hofmonn, AO 16' Aufl' $ 122

Anm.4).

Die Bekonntgobe von Steuerbescheiden durch Aufgobe zur Post noch

$ 122 Abs. ZAO1977 isl- im Gegensotz zu derbis1976 geltenden Rege-

Lng a"r 917 YwZG- keine Form der Zusiellung, sondern eine im lnteresse

der Behörde eingefÜhrte vereinfochie, kostensporende Art der Abwick-

lung bei Mossenverfohren (Frotscher; in' schworz, AO 9122 Rdnr. 27;

Rö{iler, D}IT 1979,45]). Demenisprechend versogi die Zugongsfiktion,

wenn derVerwoltungsokt nicht oierzu einem spöteren Zeitpunkt ols drei

Togu no.h Au{gobe zur Post zugegongen ist {Nebens.otz des Holbsotzes

l); im Zweifel irögt die den Vä*ott*gsoh obsendende Behörde die

Beweislqst für dessen Zugong (Holbsotz 2)'

Die Gesetzesioge bringt es incjessen mii sich, doD .le' Empfönger ein.es

Verwoltungsoktt der der Meinung ist, dieser sei ihm nicht innerholb der

DreitogefrLi zugegongen - sei es, weil die Postbeförderung ousnohms-

.. ",aica Ä ^^or.ror.lnr rert hnL-.e. sei es weil derVerwoltungsokt spöter ols on
vvulJ(' lurrvvr vvvvvvr I I rvvv/

d"* ong""gÄ"n"n Tog zur Post oufgegebgn wor{>n sei -' diesen

UmstonizJnA.hrt einmäl bestreiten .rß. St"llt er den Zugong innerholb

von drei Togen noch der (on sich festsiehenden) Aufgobe zur Post in

Abrede, ,o 
-rrß 

er substontiierte, entweder noch den Umstönden des

Folles oder noch seinem schlÜssigen oder ieden{olls vernÜnftig begÜnde-

ten Vorbringen berechtigte Zweifel on einem dritten Toge noch Aufgobe

zui post erfälgten Zrgoig geltend mochen (BFH, BSIBI ]990 ll,l0B, l09t

v.Wollis, in, iubschÄonl7l"pp/Spiioler; AO 9. Aufl. $122 Rdnr' 26 I+;

Frotscher; o.o.O. 9122 AO Rinr. 29; Kühn/Kutter/Hofmonn, o'o'O';

Tipke/Kruse, AO 13. Aufl. $ 122 Rdnr. 23; Klein/orlopp, Ao 4. Aufl.9122

Anm. 4 c). Bestreitet er, dofl der Verwoltungsokt Überhoupt oder nicht

früher ols dreiToge vor dem Zugong zur Post oufgegeben worden ist, so

gehen die Meinungen ouseinona"* Die Überwiegende Ansicht verlongi

ouch hier substontfertes Bestreiten (HessFG EFG 1985, 215;FG MÜnchen

EFG 1987, 438, 439; Klein/Orlopp, 9122 AO Anm' 4 o); die Gegen-

,"inung - diu dorou{ verweist, doß es insoweit nicht um die Entkroftung

"in",. 
gär"Llichen Vermutung gehe und der Empfonger zu behörden-

internen Vorgöngen rwoz\) dL Äufgobe zur Post zöhle, in der Regel gor

Veriöhrung gesichert werden (BGH, U*. v. 13.7.1971: VersR 1971,1119,

It2l, st. nrpti Dos gilt ouch donn, wenn der Mondont ein Wirtschqfts-

unternehmen odei eine öffentlich-rechtliche Körperschoft mit eigener

Rechtsobteilung isi und in der Loge gewesen wöre, den Foll selbsi unter

Kontrolle tu hol-t"n. Denn ous dem Abschluß eines uneingeschrönkten

Anwoltsvertroges will ouch ein solcher Mondont die Sicherheit schöp-

fen, doß ledenfolls der Anwolt,,oufpossen" wird. Do diese Erwortung

für den Anwoli erkennbor isi, sind on seine Sorgfoltspflichten grund-

sötzlich keine geringeren Anforderungen zu stellen ols bei einem

Mondotsverhöänis m-it einer rechtsunkundigen Portei. lnsoweit isi ouch

nichi zwischen Rechtsmittel- und Veriöhrungsfristen zu u nterscheiden.

Ausnohmsweise wird es on einer BelehrungsbedÜrftigkeit des rechts-

kundigen Mondonten donn fehlen, wenn der Anwolt mit Sicherheit

douoi ousgehen konn, die Portei sei sich des Risikos der Veriöhrung

bewußt ,r'-d k"nn" ouch den Zeitpunkt des Frisiobloufs' ln dieser

Richtung hotten die Beklogten ober nicht den geringsten Hinweis. Die

Veriöhrung wor zwischen den Porteien nie ein Themo gewesen' Unter

diesen UÄstönden durften die Beklogten nicht erworten, die Rechts-

obteilung der Klögerin hobe dos Problem der Veriöhrung im Blick'

b) Eln l'"4i.lycrschuldens'.,ot'wurf konn ouch nicht dorous hergeleitet wer-- 
Jun, dofl dos Mondot etwo nicht mit der wÜnschenswerten Klorheit

erteiltworden sei. MitSchreiben vom 5.3.1985, in dem die Beklogten -
unter Anfügung einer ihnen vorliegenden Stellungnohme der SchAdl-

gerseite - Vorr.nloge für ein zweckmößiges Vorgehen unterbreiteten

Jnd u"rrprochen, orf dun FollzurÜckzukommen, hoben sie den Auftrog

ongenommen.

Wenn sich die Klögerin die Entscheidung dorÜber, wie ,,im Streitfoll"

gegen den/die Schldiger vorzugehen wor, vorbeholten hoben sollte

I aär entnim mt dos Berufu ngsgericht offenbo r im Wege eines U m kehr'

schlusses der Formulierung des Auftrogs, die Beklogten sollten die

Änspruche der Klögerin ,,im Rohmen ... (derlVerhondlungen mit dem

Schbdiger" geltenJmochen -, so konn dorous nichtgefolgertwerden,

doß diä Kögerin selbst ouf die Durchsetzborkeit ihrer AnsprÜche

ochten mr0te und sich nicht uneingeschrönkt dorouf verlossen durfte,

die Beklogten würden die Frisien genou Überwochen. Denn die - in

Wohrheit immer dem Mondonten verbleibende Mollkommel o.o.O',

Rdn. ]63) - Entscheidungs{reiheit Über dos Vorgehen ,,im Streitloll"

nützte der Klögerin nichts, wenn die mit der ou0ergerichtlichen

Geliendmo.hung der AnsprÜche betrouten Beklogten iene veriöhren

ließen, noch ehe ,,der Streitfoll" eintroi'
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können (BGH, Urt. v. 12.3.1986:WM 1986,675,677:BB 1986, 1g2f.;
v.17.10.1991:WM1992,62; vgl. ouch Urr. v. 16. ll. lgTO:WM1971,74
:881971,62;v.1.12.1987:WM l9BB, 504: NJW-RR l9BB, 855, 856).
Dies gilt insbesondere im Verhöltnis des Rechtsonwolts zu seinem
Mondonten. Die rechtliche Beorbeitung eines ihm onverirouten Folles
obliegt ollein dem Rechtsonwolt. Auch wenn der Mondont selbst über
eine [uristische Vorbildung verfügt, muß er dorouf vertrouen können,
doß der beouftrogte Anwolt die onstehenden Rechtsfrogen fehlerfrei
beorbeitet, ohne doß eine Kontrolle notwendig ist. Doher kommt ein
Mituerschulden des Mondonten grundsötzlich nicht in Betrocht, soweit
es um die rechtliche Beorbeitung des Folles geht (Rinsche, Die Hoftung
des Rechtsonwolts und des Notors, 3. Aufl., Rdn. | 1r5; vollkomme!
Anwo ltshoftu n g srech f, lg|g, Rdn. 417 ; vg L o uch oLG D üsseld orf versR
1980,483).

2. Auch die umstönde des vorliegenden Folles rechtfertigen keine
o ndere Beurteilu ng. Noch den rechtlich einwo ndfreien Festitellu ngen
des Berufungsgerichts hotte die Klogerin die Beklogten rechtzeitigrnit
der Geltendmochung ihrer Ansprüche beouftrogt. Wenn diese donn
der Klögerin den Vorschlog unterbreiten, zunöchst einmol - insbeson-
dere ous Kostengründen - den Ausgong des KlogeverfohrensT gegen
C. obzuworten, wor es ollein Soche der Beklogten, dos domit verbun-
dene Ver[ö h ru ngsrisiko o bzusichern.

o) verfehlt ist die Begründung des Berufungsgerichts, do nicht ouszu-
schlieDen gewesen sei, doß der Prozeß ihres Bediensteten T drei
Johre noch dem Unfoll noch ondouern werde, hötte sich die
Klögerin ihre weiteren Schritte selbsi überlegen müssen. Dem wider-
sprichtdie Feststellung des Berufungsgerichts, die Klögerin hobe die
Beklogten mit derVerfolgung ihrerAnsprüche beouftrogt. Do diese
den Auffrog ongenommen hoben, woren sie verpflichJet, mit der
Klögerin dos weitere vorgehen zu besprechen und sie insoweit -
umfossend und dos lnteresse des Mondonten in bestmöglicher
Weise wohrend (BGH, Urr. v. 17.3.1988: WM l9BB, g0S, iO7, ,t.
Rspr.) - zu beroten. selbst wenn der Umfong der Berotungspflicht
eines Anwolts bei einer rechtskundigen portei nicht soweit geht wie
beieinem rechtlichen Loien vollkomme[ o.o.o., Rdn.l59 m.w.N.),
so entföllt sie doch nicht vollig.

Regelmößig ist die Fristenkontrolle nicht soche des Mondonten.
sie gehört vielmehr zum ureigenen Aufgobenbereich des Rechts-
onwolts (oLG Düsseldorf versR 1980,483, 4B4l.Er hot dofür Sorge
zu trogen, doß die Rechte des Mondonten gegen eine drohenJe

nicht subsiontiiert vortrogen könne - loßt einfoches Bestreiten genü_
gen (Rößler; DSIZ 1979,4s1; vgl. ouch Frotscher, o. o. o. $ 122 AORdnr.
271. welche Meinung den vorzug verdient, broucht hier nicht ent-
schieden zu werden. Denn im Verhörtnis zu seiner Mondontin, der
Klögerin, wor der Beklogte geholten, den ,,sichersten weg" zu gehen.

Die Pflicht zur Beschreitung des den umstönden noch ,,sichersten
weges" trifft Rechtsonwölte nicht nur bei der Berotung in oilgemeinen

!":ltjgng"legenheiten (vsr. dozu BGH, Urt. v.5. u.pdl - x zR 86/86,
Gl i9BB, 36: NJW l9BB,486,4B7;v.i7.t2.rg\7 - rx zR 4l/B6,Gr rgBB;
164: NJW l98B, 1 Tg,loBOf), sondern in gleicher weise bei der steuer-

li:lql B_erotuns (BGH, lJrt.v.22.1o.r9\7 - xzn vs/86,Gil988, 226:
NJW 1988,563,566). Der Rechtsonwolt hot die Interessen seines Auf-
troggebers in den Grenzen des erteilten Mondots noch ieder Richtung
und umfossend wohrzunehmen. Er muß sein verholten so einrichteri,
doß er schödigungen seines Auftroggebers, mog deren Moglichkeii
ouch nur von einem Rechtskundigen vorourg"s"hln werden 

-könn"n,

vermeidet. Unter mehreren denkboren Moßnohmen hof er dieienige
zu wöhlen,welche die sicherste und gefohrloseste ist, und untemehI"-
ren gongboren wegen denienigun,"orf dem der rrf"lg om sichersten
erreichbor ist. Gibt die rechtliche Beurteilung zu ernstliJ begrundeten
Zweifeln Anloß, so mu0 erouch in Betrochtriuh"n, doß sich Jie zur Ent
scheidung berufene Stelle der seinem Auftroggeber ungünstigeren
Beurteilung der Rechtsloge onschließt. lm Strei#oll ist er verpftictrtet,
den versuch zu unternehmen, die entscheidende stelle - dos Gericht,
die Behorde - dovon zu überzevoen, doß und worum seine Auffos-
sung richtig ist (BGH, Urt. v. 5. ll. u. 11.12.1987,o. o. o.). Diese pflicht gilt
entsprechend ouch für steuerberoter. Desholb hotte sich der Beklo jte
ouf die strengeren Anforderungen einzustellen und den Tog der A:uf-
gobe zur Post ebenfolls substontiiert zu bestreiten.

b) Doß es der Beklogte unterlossen hobe, gegenüberder Finonzbehorde
die Verspötung der Einsprüche substontiiert zu bestreiten, hot dos
Berufungsgericht nicht festgestellt. Es ist lediglich ouf ein Telefon_
gesproch eingegongen, dos noch der Behouptung des Beklogten mit
der sochbeorbeiterin des Finonzomts geführt woäen ist und zu der
übereinstimmenden Beurteilung gefuhrihot, doß die Einsprüche nicht
verspötet sind. Dos Berufungsgericht loßt dohingestellt, ob dos Tele-
fongespröch stottgefunden hot, und meint, der dJhing"Ä"nd" Vortrog
des Beklo gten sei n icht o usreichend,,,no chdem sich i rld en steu ero kten
kein Hinweis ouf ein solches Gespröch befindet und die Finonz-
behorde weiterhin den7.7J986 ols Absendetog behouptet,l Dorous
wird nicht deutlich, ob dos Berufungsgericht Jo, pror"ssuole Vor-
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bringen des Beklogien ols unsubstontiiert oder ols unschlÜssig

betrochtet hot. Beides wöre so nichi richtig'

2. Eine weitere Pflichfuerletzung des Beklogten könnte sich dorous er-

geben, doß er ouch keinerlei Vorkehrungen getroffen hot, die es der

kogerin - eiwo noch dem Entzug des Mondots - ermöglicht hötten,

doisubstontiierie Bestreiten durch den Beklogten zu beweisen oder

selbst noch subsiontiiert zu bestreiten.

Um zu einem subsiontiierten Bestreiten in der Loge zu sein und dorÜber

h ino us den Sto nd pu n kt seiner Mo ndo ntin mög lichst wirkso m vertreten

zu können, genügte es nicht, doß der Beklogte wußte, wonn die

Bescheide ihr rugegongen woren. Er mufltevielmehrdorou{ bedocht

sein, dos Doiuml"r Zrgongs zu ,,obiektivieren'1 Desholb hotie er

Moßnohm en zu treffen, die zum Nochweis der Fristwohrung dienen

konnien. Dovon ist im Grundsotz ouch dos Berufungsgericht ousge-

gongen.

o) Wenn es ous der ongeblich ,,unzureichenden Dokumentotion" des

Beklogten dessen Häftung herleitet, so muß dies freilich Bedenken

w"ckJn. Für den Bereicli der Anwoltshoftung hot der Bundes-
. L I r l- -l:-l:-L D^.,.^:^^-l^i-!.lo..,^^an an^r^.rat f"tllc defggncntsnor lg(I19llLll lJliwelrsrrsrlrrrervrrYvrr vr rrvvYrrt r5i'-

i.e.htronwolt Feistellungen oderMqßnohmen, die er onlößlich der

Besorgung fremder Reihtsongelegenheiten trifft, nicht schriftlich

niedeiegi obwohl derienige dessen Belonge er wohrzunehmen

hot, die Feststellungen oder Moßnohmen - durch die er in seinen

lnteressen entscheidend berÜhrt wird - nicht selbst erkennen oder

beurreilen konn (BGH, Urt. v. 1.lo.l9BZ - lX ZR 117/86, Gl l9BB,l00:
NJW 19BB,2OO,2O3:J21988,656, m' Anm' v' Giesen; vgl' weiter-

hin Vollkommer; Anwoltshoftungsrecht l9B9 Rdnr. 503, 524; Borg-

monn/Houg, Anwoltshoftung 2. Aufl. s. ll3,l3o f; Rinsche, Die Hof-

tung des Rechtsonwolts und des Notors, 3. Aufl. Rdnr. I 142,270;

H 
"',-n "11 

o n n, N J W I 990, 23 4 5, 23 5 41. Ei n e se I bstö n d i g e, o I I g e m ei n e

Dokumentqtionspflicht, deren Verletzung schodenersotzpflichtig

mocht, ist obzulehnen (ebenso Vollkommer, o. o. O. Rdnr. 52411. Auch

die Befürworter einer Dokumentotionspflicht sehen dorin eine typi-

sche Hilfspflicht. Dokumentiert werden sollen die Vorgönge, die

die ordnungsgemöße Beorbeitung des Überirogenen Mondots

belegen {H"in"ronn, o.o.C.). Schodenersotzpflichtig mocht

g"gJbun"nfolls nur die nicht ordnungsgemöße Beorbeitung des

Jbärtrog"nen Mondots, nicht die unterbliebene oder den Scch-

verholt 
-verschleiernde 

Dokumentotion. Diese konn ollenfolls zu

Beweisnochteilen führen. Soweit es fÜr den Rechtsonwolt geboten

totsöchlichen Umstönde, mit denen sich der Beklogte im vorliegenden

Verfohren verteidigte, der Einspruchsbehörde zur Kenntnis zu bringen, um

die bestondskrAftige Zurückweisung ihrer EinsprÜchezu verhindern. Bis es

dozu kom, hote Jer Beklogte im vorliegenden Rechtssireit fosi olle Tot-

sochen vorgetrogen, die fÜr ein substontiieries Bestreiten gegenÜber der

Finonzbehörde wesentliche woren. Lediglich ouf deren Schreiben vom

28.8.1986 bezüglich der Einkommen- und Umsotzsteuerbescheide l9B3

worernoch nichieingegongen,weil ihm dieses erstim Zuge derin zweiter

lnstonz gewöhrten Akteneinsicht bekonnt wurde. lndessen konnte der

nunrehlge Steuerberoter der Klögerin dieses Schreiben und dessen

Unrichtig[eit. Denn ouf sein Betreiben hin hoi dos Finonzomt mit

Schreiben vom 6.7.1987 insoweit seinen Stondpunkt berichtigt' Sein

Wissen mu0 sich die Klogerin zurechnen lossen ($ ]66 Abs. I BGBI.

Fristenkontrolle
- Rechtsonwolt

- kein Mitverschulden des Mondonien
IBGH, Urt. v 19.\21991- lX 7R41/91- WM 1992,7391

I oit"^tz.LgllJVl4.

Die Fristenkontrolle gehOrt zum ureigenen Aufgobenbereich des Rechis-

onwolts. Hot er es bei einem uneingeschrönkten Anwoltsvertrog ver-

söumt, dofürSorge zu trogen, doD die Rechte des Mondonten gegen eine

drohende Veriöhrung gesichertwerden, so konn er kein Mitverschulden

dorous herleiten, doß derMondontselbst rechtskundig ist und in der Loge

gewesen wöre, den Foll unter Kontrolle zu holten'

Aus den Gründen:

Doß der Aultroggeber eine Gefohrenlo ge, zu deren Vermeidung er

einen Fochmonn hinzugezogen hot, bei genÜgender Sorgfolt selbsi

hötie erkennen und obwenden können, begrÜndet in oller Regel kein

Mituerschulden. lnsbesondere im Folle eines Berotungsvertroges konn

es dem zu Berotenden nichtols mitwirkendesVerschulden vorgeholten

werden, er hötte dos, worÜber ihn sein Beroter hötte oufklören sollen,

bei entsprechenden Bemühungen ouch ohne fremde Hilfe erkennen
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rückzuverweisen. Dieses wird festzustellen hoben, ob der Beklogte den
ongeblichen Tog der Aufgobe zur Post oder den Zugong innerhllb der
Dreitogefrist gegenÜber dem Finonzomi substontiiert bestritien und ob
der Beklogte die vorkehrungen getroffen hot, die erforderlich woren,
domit die Klogerin ihrerseits bei der Steuerbehörde mit Erfolg die Recht-
zeitigkeit der Einsprüche geltend mochen konnte. GegebeÄnfolls wird
esweiterfeststellen müssen, ob die Steuerbescheide, diezu dem Schoden
der Klögerin geführt hoben, dem Beklogten mehr ols einen Monoi vor
dem 20. B.1986 zugegongen sind.

Do es beiolldem nicht um den Einwond der Erfüllung vertroglicher pflich-
ten, sondern umgekehrt um eine pflichtverletzung geht, trifftlie Klögerin
dofür (BGH, Urt. v. 16. 10. 1984 -vlzR304/82, Gt 3/Bs: NJW 1g}s,i64,
2651 - und für die ursöchlichkeir einer erwoigen pflichverlerzung für de;
eingetretenen Schoden (BGH, Urt. v.l.10.lg\7 - lxzR 1j7/B6,Gl1986,loo: NJW 1988,200,2031 - die Beweislosr.

Gelingt ihr der Bewe'rs, wird die Froge ihres Mituerschuldens zu prüfen
sein. Zum Mitverschulden könnte es der Klögerin insbesondere gereichen,
doß sie die Einspruchsverfohren nicht erfolgversprechend Lit"rb"-
trieben und onschließend den Klogeweg nicht beschritten hot. Vorous-
setzung wöre zwor; doß eine gewisse Erfolgsoussicht bestonden hot.
Doron ist ober - wie oben (ll 3) bereits ousgeführt worden ist - nicht zu
zweifeln. Allerdings konn der rechtliche odersteuerliche Beroter, derseine
Pflichten vernochlössigi hot, dem Mondonien regelmößig nicht ols Mir
verschulden entgegenholten, dofi er selbst dozu hötte inder Loge sein
müssen, wos der Beroter versöumt hot {BGH, Urt. v. 12.3.1986 - ivo zn
lB3/84, Gl 1986, 23 : WM 1986,675,677; v.i7.1}.t9g1- lX ZR 2SS/90,
G11992,59: NJW 1992,307,309 z.v. in BGHZ besrimmi; v.ig.i2.lgg1 -
lx zR 4l/91, z.Y. in BGHR bestimmt). Dieser Grundsotz entbindet den
Mondonten ober nichtvon der ous g2s4Abs. 2 Sotz I Follgruppe 2BGB
herzuleitenden Verpflichtung, noch dem Entzug des Moidots olle ihm
möglichen und zumutboren schritte zu unternehmen, um den Schoden
obzuwenden oderzu mindern. Do die Klögerin zu einem Zeitpunkt, ols die
Gefohr eines Schodens bereits offen zutoge log, dem Beklogten die
Wohrnehmung ihrer lnteressen untersogt und obendrein einen neuen
Steuerberoter beoufirogt hotte - weil sie Grund zv der Annohme zu
hoben gloubte, der Beklogte hobe nicht olles geton, um der Gefohr zu
begegnen -, konn sie sich ietzt nicht mehr dorouf berufen, sich ouf den
Beklogten verlossen zu hoben. Um so weniger konn sie geltend mochen,
dorouf verirout zu hoben, der Beklogte werde die Einspruchsverfohren
weiter- bis zum erfolgreichen Abschluß - fördern. Selbstwenn sie keinen
neuen Steuerberoter beoufirogt hötte, wöre ihr zuzumuten gewesen, die

erscheint, sich schriftliche Aufzeichnungen zu mochen - sei es, um zu
den getroffenen Feststellungen oder Moßnohmen spöter substontiiert
vortrogen zu können, sei es zur Unterstüizung des Gedöchtnisses -, ist
dies keine ,,Dokumentotion" in dem vorstehlnd erörterten Sinne; es
gehort vielmehr selbst zur ordnungsgemößen Beorbeitung des Mon-
dots. Dos gilt ebenso für den steuerlichen Beroter.

b) Die vorinstonz hot dem Beklogten zur Lost gelegt, er,,hötte. . . den mit
seinem Eingongsstempel versehenen steuerbescheid bei seinen
Hondokien oufbewohren müssen'j Eingehende posf, durch die eine
Fristin Louf gesetztwird, muß - dorin isiJem Berufungsgerichirechtzu
geben - miteinem Eingongsstempel gekennzeichnetie-rden, oder der
T:g {:: Eingonges ist in einem vermerk festzuhorte n (zurentsprechen-
den Pflicht für Rechtsonwölre vgr. BGH, Beschl. v.12.3.jg6g - lv zB
3/6? NJW 1969,1297,1298;v.19.6.1974 - tV ZB\4/t4,VersR i974,1099;
v.22.3.1983 - vl zR 283/82, VersR 1983, 55? 560). Dos Berufungs-
gericht hot cber nicht festgestellt, doD der Beklogte den Tog des Ein-
gongs in seinen Hondokten {hinsichtlich derer es für moglich holt, doß
sie dem Beklogten obhonden gekommen sind) nicht vermerkt hot. Die
ein g o n gs wiedergegebene Form u I ieru n g entho lt kei ne Totso chenfest-
stellung.

c) Meinungsverschiedenheiten über den Tog des Zugongs einer post-
sendung lossen sich oft durch den poststempel ouf däm driefumschlog
ousröumen. Es ist desholb zumindest empfehlenswert, diesen so longJ
oufzubewohren, ols er noch ols Beweismittel dienen konn. Auch hieizu
fehlen Festsiellungen. Es ist nicht bekonnt, ob der Beklogte die - folsch
odressierten - Bescheide direkt oder ouf Umwegen,-rit ode, ohnu
Umschlog erholten und ob er einen etwo vorhonJ"n"n Umschlog zu
den Hcndokten genommen hot oder nichi.

d ) ob der Beklogte - wie dos Beruf u ngsgericht meint - im lnteresse seiner
Mondontin bereits bei Einlegung dei Einsprüche die Finonzbehörde
hötte dorouf hinweisen müssen, doß dosAusstellungsdotum nichtdem
Tog der Aufgobe zur Post entsprechen könne, broucht nicht eni-
schieden zu werden. Denn dos Berufungsgericht hot nicht festgestellt,
doß diese Unterlossung {ür den unstreiiig eingetretenen schoden
ursöchlich geworden ist.

e) Einewirksome Reoktion des Beklogten worollerdings spötestens noch
Erholt des Schreibens des Finonzomts vom 28. B.1986 geboten. Dorin
wies die Behorde unmißverstondlich dorouf hin, doß siiie Einsprüche
für verspöiet erochtete, und bot dorum, binnen 14 Togen entweder
Gründe für eine wiedereinsetzung in den vorigen sto;d mitzuteilen

,)
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oder die Einsprüche zurÜckzunehmen' lndem der Beklogte doroufhin

ongeblich mit der Sochbeorbeiterin des Finonzomts telefonierte (vom

Brid"rguricht offengelossen), hot er gegenÜber seiner Mondontin

noch ni;ht olles Erfoäediche geton. Er wor ihr gegenÜber verpflichtet,

bei der Finonzbehörde substontiiert zu bestreiten - dos konnte gege-

benenfolls ouch fernmundlich geschehen - und weiterhin dofÜr zu

sorgen, doß diese Totsoche (dos substontiierte Besireitenl notlolls,

eWo in einer spöteren Auseinondersetzung vor Gericht, ouch sub-

stoniiiert vorgetrogen werden konnte. Selbst wenn die Sochbeorbei-

terin der Ste;rbe[örde bei dem froglichen Telefongespröch - wie der

Beklogte vorgetrogen hot - mit ihm einig gewesen sein sollte, doß

die Eilspruchl eben doch rechtzeitig seien, und dos Schreiben vom

2B.B.tq'BO tür gegenstondslos erklört hoben sollte, durfte sich der

Beklogte nicht Joiouf verlossen, doß seine Gespröchsportnerin hier-

über Jinen omtlichen Vermerk {ertigte und die Behörde forton ent-

sprechend der neuen Einsicht verfuhr. Dos Gespröch konnte dort in

Verg essen heit geroten; d ie So ch beo rbeiteri n kon nte versetzt werden,

ow d"rn Dient ousscheiden oder versterben. Der Beklogte muflte

desholb selbst einen Vermerk Über dieses - fÜr seine Mondontin be-

deutsome - Gespröch fertigen und zu seinen Hondokten nehmen.
n n -:-r- :- l^^ u^^..1^t,n^^ -l^. P,oLl^^lan lzaina Gacnrächsnotiz be-
,QlJ S|CI I ll I U(iI I I lLll llJ\lNlsr I uvJ evt\rvvrvt - --r'

findet, hot dos Beruf ungsgericht ober nicht festgesiellt. Allerdings f uhrt

es weiter ous, doß der Beklogte,,dos Gespröchsergebnis der Finonz-

behörde (hatte) ... zuleiten" mÜssen. Ob der Beklogte zu einem der-

ortigen,,Bestötigungsschreiben" verpflichtet wor; erscheint frog lich,

kon"n indersen dthinstehen. Dos Berufungsgerichi hot weder festge-

stellt, doß ein ,,Bestötigungsschreiben" unterblieb, noch hot es oufge-

klört, wie sich tie SteÄrbänOrde verholten hötte, wenn ihr ein solches

Schreiben zugegongen wöre. Es ist demnoch nicht nochgewiesen, ob

eine etwoigJPfii.nwidrigkeit für den Schoden ursöchlich geworden

ist.

3. Mit dem on den Beklogten gerichteten Vorwurf, er hobe ,,die Klögerin

nichi in die Loge versJzt. . ., substontiiert vortrogen zu können, doß

durch die om 20.8.1989 eingegongenen EinsprÜche die Rechts-

behelfsfrist gewohrt worden sei'i könnfe dos Berufungsgericht ouch

gemeint ho6"n, der Beklogte hobe die Klogerin bei Beendigung des

Mondots unzureichend Über den Stond der Auseinonderseizung

unterrichtet und ihr insbesondere die Kenntnisse vorentholten, die sie

zum erfolgreichen Abschluß benötigt hobe'

Diese Kenntnisse erhielt die Klogerin ober spöiestens im Verlou{e des

vorl ieg en den Rechtsstreites. No ch dem u n bestrittenen Vorb ri n gen des

Beklogten woren die Steuerbescheide noch on die frÜhere Sozietöt des

BeHoften gerichtet, olso mit einerfolschen Anschrift ousgestellt. Noch oll-

g"r"in". Ansicht reicht dies zur Substontiierung und zur Begründung von

Zweifeln gegenüber der,,Dreitogevermutung" ous ( BFH, BSIBI 19A il, 454,

455, FG 
-Ho.burg 

EFG l98l, 111; Tipke/Kruse, $ 122 AO Rdnr. 23; Klein/

Orlopp, $ 122 AO Anm.4 c; Gröfe/Lenzen/Roiner, Sieuerberoterhoftung

2. Aufi. Rdnr. lB5). Do der Klögerin die folsche Adressierung bekonnt

geworden ist, bevor die Sieuerbescheide bestondskröftig wurden - die

Entscheidung des Finonzomts Über den Einspruch gegen den Umsotz-

steuerbescnäia tggZ dotiertvom 31.1.1990t den Einspruch gegen den Ein-

kommensteuerbescheid 1982 hot die Klögerin mii Schreiben vom

19.12.1989 zu g u nsten ei nes Antro g es o uf An deru n g des Steu erbescheides

follengelosr"n -, konn eine etwo unzureichende lnformoiion bei Mon-

dotsende für den Schoden nicht ursöchlich geworden sein.

ln diesem Zusommenhong ist weiier dorouf hinzuweisen, doß die KlAge-

rin spötestens durch den ieizigen Prozeßvortrog des Beklogten - recht-

zeittig vor der Entscheidung Über die EinsprÜche - eine Reihe von zusötz-

liche; Erkenntnissen gewonnen hot, die, folls sie on die Steuerbehorde

weitergegeben worden wören, ebenfolls ols substontiiertes Bestreiten

hötten gewertet werden können und die Steuerbehörde zum Beweise

-^^l^+-^i+i^o^ 7, ,nnnnq nanötint höften. Der Bekloote hot immer be-lgLl ll4vlllvv 'Y- Y-"-"v --

houptet, Lr hobe die streitgegenstöndlichen Sieuerbescheide fÜr dos

JohrelgB2 zusommen mitden entsprechenden Bescheiden fÜrl9B3 erhol-

ten. Dofür gibt ein zweites Schreiben des Finonzomts vom 28.B.1986

einen g"*ür"n Anholt' Dorin hot dieselbe Sochbeorbeiterin zu den

SteuerÜ"scheiden 1983 miigeieilt, diese seien (wie die Steuerbescheide

l9B2)om ll. B.1986 rechtskröftig geworden - obwohl die steuerbescheide

für dos Johr l9B3 unstreitig erst om 7.bzw.B. B.1986 zur Post oufgegeben

worden woren. Merkwürdigerweise findet sich donn wieder ouf beiden

Schreiben vom 28. B.1986 ein möglicherweise von der Sochbeorbeiterin

des Finonzomts stommender - durch einen Telefononruf des Beklogten

veronloßter? - hondschriftlicherVermerk,,Frist,ll. 9. 19861 Ein Fristo blouf on

diesem Toge könnte ouf den B.B.1986 ols Tog der Aufgobe zur Post

hindeuten, uon dern donn hinsichtlich sömtlicher Bescheide - ouch der-

ienigen für dos Jo hr l9B2 - o uszugehen wöre. Es ist nicht festgestellt, doß

die"Klogerin diese Umstönde - und die folsche Adressierung der

Bescheide - dem Finonzomt vorgetrogen hot'

ilt.

Dos ongefochtene Urteil ist mithin oufzuheben und die Soche zur onder-

weitigen Verhondlung und Entscheidung on dos Berufungsgericht zu-
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oder die Einsprüche zurÜckzunehmen' lndem der Beklogte doroufhin

ongeblich mit der Sochbeorbeiterin des Finonzomts telefonierte (vom

Brid"rguricht offengelossen), hot er gegenÜber seiner Mondontin

noch ni;ht olles Erfoäediche geton. Er wor ihr gegenÜber verpflichtet,

bei der Finonzbehörde substontiiert zu bestreiten - dos konnte gege-

benenfolls ouch fernmundlich geschehen - und weiterhin dofÜr zu

sorgen, doß diese Totsoche (dos substontiierte Besireitenl notlolls,

eWo in einer spöteren Auseinondersetzung vor Gericht, ouch sub-

stoniiiert vorgetrogen werden konnte. Selbst wenn die Sochbeorbei-

terin der Ste;rbe[örde bei dem froglichen Telefongespröch - wie der

Beklogte vorgetrogen hot - mit ihm einig gewesen sein sollte, doß

die Eilspruchl eben doch rechtzeitig seien, und dos Schreiben vom

2B.B.tq'BO tür gegenstondslos erklört hoben sollte, durfte sich der

Beklogte nicht Joiouf verlossen, doß seine Gespröchsportnerin hier-

über Jinen omtlichen Vermerk {ertigte und die Behörde forton ent-

sprechend der neuen Einsicht verfuhr. Dos Gespröch konnte dort in

Verg essen heit geroten; d ie So ch beo rbeiteri n kon nte versetzt werden,

ow d"rn Dient ousscheiden oder versterben. Der Beklogte muflte

desholb selbst einen Vermerk Über dieses - fÜr seine Mondontin be-

deutsome - Gespröch fertigen und zu seinen Hondokten nehmen.
n n -:-r- :- l^^ u^^..1^t,n^^ -l^. P,oLl^^lan lzaina Gacnrächsnotiz be-
,QlJ S|CI I ll I U(iI I I lLll llJ\lNlsr I uvJ evt\rvvrvt - --r'

findet, hot dos Beruf ungsgericht ober nicht festgesiellt. Allerdings f uhrt

es weiter ous, doß der Beklogte,,dos Gespröchsergebnis der Finonz-

behörde (hatte) ... zuleiten" mÜssen. Ob der Beklogte zu einem der-

ortigen,,Bestötigungsschreiben" verpflichtet wor; erscheint frog lich,

kon"n indersen dthinstehen. Dos Berufungsgerichi hot weder festge-

stellt, doß ein ,,Bestötigungsschreiben" unterblieb, noch hot es oufge-

klört, wie sich tie SteÄrbänOrde verholten hötte, wenn ihr ein solches

Schreiben zugegongen wöre. Es ist demnoch nicht nochgewiesen, ob

eine etwoigJPfii.nwidrigkeit für den Schoden ursöchlich geworden

ist.

3. Mit dem on den Beklogten gerichteten Vorwurf, er hobe ,,die Klögerin

nichi in die Loge versJzt. . ., substontiiert vortrogen zu können, doß

durch die om 20.8.1989 eingegongenen EinsprÜche die Rechts-

behelfsfrist gewohrt worden sei'i könnfe dos Berufungsgericht ouch

gemeint ho6"n, der Beklogte hobe die Klogerin bei Beendigung des

Mondots unzureichend Über den Stond der Auseinonderseizung

unterrichtet und ihr insbesondere die Kenntnisse vorentholten, die sie

zum erfolgreichen Abschluß benötigt hobe'

Diese Kenntnisse erhielt die Klogerin ober spöiestens im Verlou{e des

vorl ieg en den Rechtsstreites. No ch dem u n bestrittenen Vorb ri n gen des

Beklogten woren die Steuerbescheide noch on die frÜhere Sozietöt des

BeHoften gerichtet, olso mit einerfolschen Anschrift ousgestellt. Noch oll-

g"r"in". Ansicht reicht dies zur Substontiierung und zur Begründung von

Zweifeln gegenüber der,,Dreitogevermutung" ous ( BFH, BSIBI 19A il, 454,

455, FG 
-Ho.burg 

EFG l98l, 111; Tipke/Kruse, $ 122 AO Rdnr. 23; Klein/

Orlopp, $ 122 AO Anm.4 c; Gröfe/Lenzen/Roiner, Sieuerberoterhoftung

2. Aufi. Rdnr. lB5). Do der Klögerin die folsche Adressierung bekonnt

geworden ist, bevor die Sieuerbescheide bestondskröftig wurden - die

Entscheidung des Finonzomts Über den Einspruch gegen den Umsotz-

steuerbescnäia tggZ dotiertvom 31.1.1990t den Einspruch gegen den Ein-

kommensteuerbescheid 1982 hot die Klögerin mii Schreiben vom

19.12.1989 zu g u nsten ei nes Antro g es o uf An deru n g des Steu erbescheides

follengelosr"n -, konn eine etwo unzureichende lnformoiion bei Mon-

dotsende für den Schoden nicht ursöchlich geworden sein.

ln diesem Zusommenhong ist weiier dorouf hinzuweisen, doß die KlAge-

rin spötestens durch den ieizigen Prozeßvortrog des Beklogten - recht-

zeittig vor der Entscheidung Über die EinsprÜche - eine Reihe von zusötz-

liche; Erkenntnissen gewonnen hot, die, folls sie on die Steuerbehorde

weitergegeben worden wören, ebenfolls ols substontiiertes Bestreiten

hötten gewertet werden können und die Steuerbehörde zum Beweise

-^^l^+-^i+i^o^ 7, ,nnnnq nanötint höften. Der Bekloote hot immer be-lgLl ll4vlllvv 'Y- Y-"-"v --

houptet, Lr hobe die streitgegenstöndlichen Sieuerbescheide fÜr dos

JohrelgB2 zusommen mitden entsprechenden Bescheiden fÜrl9B3 erhol-

ten. Dofür gibt ein zweites Schreiben des Finonzomts vom 28.B.1986

einen g"*ür"n Anholt' Dorin hot dieselbe Sochbeorbeiterin zu den

SteuerÜ"scheiden 1983 miigeieilt, diese seien (wie die Steuerbescheide

l9B2)om ll. B.1986 rechtskröftig geworden - obwohl die steuerbescheide

für dos Johr l9B3 unstreitig erst om 7.bzw.B. B.1986 zur Post oufgegeben

worden woren. Merkwürdigerweise findet sich donn wieder ouf beiden

Schreiben vom 28. B.1986 ein möglicherweise von der Sochbeorbeiterin

des Finonzomts stommender - durch einen Telefononruf des Beklogten

veronloßter? - hondschriftlicherVermerk,,Frist,ll. 9. 19861 Ein Fristo blouf on

diesem Toge könnte ouf den B.B.1986 ols Tog der Aufgobe zur Post

hindeuten, uon dern donn hinsichtlich sömtlicher Bescheide - ouch der-

ienigen für dos Jo hr l9B2 - o uszugehen wöre. Es ist nicht festgestellt, doß

die"Klogerin diese Umstönde - und die folsche Adressierung der

Bescheide - dem Finonzomt vorgetrogen hot'

ilt.

Dos ongefochtene Urteil ist mithin oufzuheben und die Soche zur onder-

weitigen Verhondlung und Entscheidung on dos Berufungsgericht zu-
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rückzuverweisen. Dieses wird festzustellen hoben, ob der Beklogte den
ongeblichen Tog der Aufgobe zur Post oder den Zugong innerhllb der
Dreitogefrist gegenÜber dem Finonzomi substontiiert bestritien und ob
der Beklogte die vorkehrungen getroffen hot, die erforderlich woren,
domit die Klogerin ihrerseits bei der Steuerbehörde mit Erfolg die Recht-
zeitigkeit der Einsprüche geltend mochen konnte. GegebeÄnfolls wird
esweiterfeststellen müssen, ob die Steuerbescheide, diezu dem Schoden
der Klögerin geführt hoben, dem Beklogten mehr ols einen Monoi vor
dem 20. B.1986 zugegongen sind.

Do es beiolldem nicht um den Einwond der Erfüllung vertroglicher pflich-
ten, sondern umgekehrt um eine pflichtverletzung geht, trifftlie Klögerin
dofür (BGH, Urt. v. 16. 10. 1984 -vlzR304/82, Gt 3/Bs: NJW 1g}s,i64,
2651 - und für die ursöchlichkeir einer erwoigen pflichverlerzung für de;
eingetretenen Schoden (BGH, Urt. v.l.10.lg\7 - lxzR 1j7/B6,Gl1986,loo: NJW 1988,200,2031 - die Beweislosr.

Gelingt ihr der Bewe'rs, wird die Froge ihres Mituerschuldens zu prüfen
sein. Zum Mitverschulden könnte es der Klögerin insbesondere gereichen,
doß sie die Einspruchsverfohren nicht erfolgversprechend Lit"rb"-
trieben und onschließend den Klogeweg nicht beschritten hot. Vorous-
setzung wöre zwor; doß eine gewisse Erfolgsoussicht bestonden hot.
Doron ist ober - wie oben (ll 3) bereits ousgeführt worden ist - nicht zu
zweifeln. Allerdings konn der rechtliche odersteuerliche Beroter, derseine
Pflichten vernochlössigi hot, dem Mondonien regelmößig nicht ols Mir
verschulden entgegenholten, dofi er selbst dozu hötte inder Loge sein
müssen, wos der Beroter versöumt hot {BGH, Urt. v. 12.3.1986 - ivo zn
lB3/84, Gl 1986, 23 : WM 1986,675,677; v.i7.1}.t9g1- lX ZR 2SS/90,
G11992,59: NJW 1992,307,309 z.v. in BGHZ besrimmi; v.ig.i2.lgg1 -
lx zR 4l/91, z.Y. in BGHR bestimmt). Dieser Grundsotz entbindet den
Mondonten ober nichtvon der ous g2s4Abs. 2 Sotz I Follgruppe 2BGB
herzuleitenden Verpflichtung, noch dem Entzug des Moidots olle ihm
möglichen und zumutboren schritte zu unternehmen, um den Schoden
obzuwenden oderzu mindern. Do die Klögerin zu einem Zeitpunkt, ols die
Gefohr eines Schodens bereits offen zutoge log, dem Beklogten die
Wohrnehmung ihrer lnteressen untersogt und obendrein einen neuen
Steuerberoter beoufirogt hotte - weil sie Grund zv der Annohme zu
hoben gloubte, der Beklogte hobe nicht olles geton, um der Gefohr zu
begegnen -, konn sie sich ietzt nicht mehr dorouf berufen, sich ouf den
Beklogten verlossen zu hoben. Um so weniger konn sie geltend mochen,
dorouf verirout zu hoben, der Beklogte werde die Einspruchsverfohren
weiter- bis zum erfolgreichen Abschluß - fördern. Selbstwenn sie keinen
neuen Steuerberoter beoufirogt hötte, wöre ihr zuzumuten gewesen, die

erscheint, sich schriftliche Aufzeichnungen zu mochen - sei es, um zu
den getroffenen Feststellungen oder Moßnohmen spöter substontiiert
vortrogen zu können, sei es zur Unterstüizung des Gedöchtnisses -, ist
dies keine ,,Dokumentotion" in dem vorstehlnd erörterten Sinne; es
gehort vielmehr selbst zur ordnungsgemößen Beorbeitung des Mon-
dots. Dos gilt ebenso für den steuerlichen Beroter.

b) Die vorinstonz hot dem Beklogten zur Lost gelegt, er,,hötte. . . den mit
seinem Eingongsstempel versehenen steuerbescheid bei seinen
Hondokien oufbewohren müssen'j Eingehende posf, durch die eine
Fristin Louf gesetztwird, muß - dorin isiJem Berufungsgerichirechtzu
geben - miteinem Eingongsstempel gekennzeichnetie-rden, oder der
T:g {:: Eingonges ist in einem vermerk festzuhorte n (zurentsprechen-
den Pflicht für Rechtsonwölre vgr. BGH, Beschl. v.12.3.jg6g - lv zB
3/6? NJW 1969,1297,1298;v.19.6.1974 - tV ZB\4/t4,VersR i974,1099;
v.22.3.1983 - vl zR 283/82, VersR 1983, 55? 560). Dos Berufungs-
gericht hot cber nicht festgestellt, doD der Beklogte den Tog des Ein-
gongs in seinen Hondokten {hinsichtlich derer es für moglich holt, doß
sie dem Beklogten obhonden gekommen sind) nicht vermerkt hot. Die
ein g o n gs wiedergegebene Form u I ieru n g entho lt kei ne Totso chenfest-
stellung.

c) Meinungsverschiedenheiten über den Tog des Zugongs einer post-
sendung lossen sich oft durch den poststempel ouf däm driefumschlog
ousröumen. Es ist desholb zumindest empfehlenswert, diesen so longJ
oufzubewohren, ols er noch ols Beweismittel dienen konn. Auch hieizu
fehlen Festsiellungen. Es ist nicht bekonnt, ob der Beklogte die - folsch
odressierten - Bescheide direkt oder ouf Umwegen,-rit ode, ohnu
Umschlog erholten und ob er einen etwo vorhonJ"n"n Umschlog zu
den Hcndokten genommen hot oder nichi.

d ) ob der Beklogte - wie dos Beruf u ngsgericht meint - im lnteresse seiner
Mondontin bereits bei Einlegung dei Einsprüche die Finonzbehörde
hötte dorouf hinweisen müssen, doß dosAusstellungsdotum nichtdem
Tog der Aufgobe zur Post entsprechen könne, broucht nicht eni-
schieden zu werden. Denn dos Berufungsgericht hot nicht festgestellt,
doß diese Unterlossung {ür den unstreiiig eingetretenen schoden
ursöchlich geworden ist.

e) Einewirksome Reoktion des Beklogten worollerdings spötestens noch
Erholt des Schreibens des Finonzomts vom 28. B.1986 geboten. Dorin
wies die Behorde unmißverstondlich dorouf hin, doß siiie Einsprüche
für verspöiet erochtete, und bot dorum, binnen 14 Togen entweder
Gründe für eine wiedereinsetzung in den vorigen sto;d mitzuteilen

,)
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bringen des Beklogien ols unsubstontiiert oder ols unschlÜssig

betrochtet hot. Beides wöre so nichi richtig'

2. Eine weitere Pflichfuerletzung des Beklogten könnte sich dorous er-

geben, doß er ouch keinerlei Vorkehrungen getroffen hot, die es der

kogerin - eiwo noch dem Entzug des Mondots - ermöglicht hötten,

doisubstontiierie Bestreiten durch den Beklogten zu beweisen oder

selbst noch subsiontiiert zu bestreiten.

Um zu einem subsiontiierten Bestreiten in der Loge zu sein und dorÜber

h ino us den Sto nd pu n kt seiner Mo ndo ntin mög lichst wirkso m vertreten

zu können, genügte es nicht, doß der Beklogte wußte, wonn die

Bescheide ihr rugegongen woren. Er mufltevielmehrdorou{ bedocht

sein, dos Doiuml"r Zrgongs zu ,,obiektivieren'1 Desholb hotie er

Moßnohm en zu treffen, die zum Nochweis der Fristwohrung dienen

konnien. Dovon ist im Grundsotz ouch dos Berufungsgericht ousge-

gongen.

o) Wenn es ous der ongeblich ,,unzureichenden Dokumentotion" des

Beklogten dessen Häftung herleitet, so muß dies freilich Bedenken

w"ckJn. Für den Bereicli der Anwoltshoftung hot der Bundes-
. L I r l- -l:-l:-L D^.,.^:^^-l^i-!.lo..,^^an an^r^.rat f"tllc defggncntsnor lg(I19llLll lJliwelrsrrsrlrrrervrrYvrr vr rrvvYrrt r5i'-

i.e.htronwolt Feistellungen oderMqßnohmen, die er onlößlich der

Besorgung fremder Reihtsongelegenheiten trifft, nicht schriftlich

niedeiegi obwohl derienige dessen Belonge er wohrzunehmen

hot, die Feststellungen oder Moßnohmen - durch die er in seinen

lnteressen entscheidend berÜhrt wird - nicht selbst erkennen oder

beurreilen konn (BGH, Urt. v. 1.lo.l9BZ - lX ZR 117/86, Gl l9BB,l00:
NJW 19BB,2OO,2O3:J21988,656, m' Anm' v' Giesen; vgl' weiter-

hin Vollkommer; Anwoltshoftungsrecht l9B9 Rdnr. 503, 524; Borg-

monn/Houg, Anwoltshoftung 2. Aufl. s. ll3,l3o f; Rinsche, Die Hof-

tung des Rechtsonwolts und des Notors, 3. Aufl. Rdnr. I 142,270;

H 
"',-n "11 

o n n, N J W I 990, 23 4 5, 23 5 41. Ei n e se I bstö n d i g e, o I I g e m ei n e

Dokumentqtionspflicht, deren Verletzung schodenersotzpflichtig

mocht, ist obzulehnen (ebenso Vollkommer, o. o. O. Rdnr. 52411. Auch

die Befürworter einer Dokumentotionspflicht sehen dorin eine typi-

sche Hilfspflicht. Dokumentiert werden sollen die Vorgönge, die

die ordnungsgemöße Beorbeitung des Überirogenen Mondots

belegen {H"in"ronn, o.o.C.). Schodenersotzpflichtig mocht

g"gJbun"nfolls nur die nicht ordnungsgemöße Beorbeitung des

Jbärtrog"nen Mondots, nicht die unterbliebene oder den Scch-

verholt 
-verschleiernde 

Dokumentotion. Diese konn ollenfolls zu

Beweisnochteilen führen. Soweit es fÜr den Rechtsonwolt geboten

totsöchlichen Umstönde, mit denen sich der Beklogte im vorliegenden

Verfohren verteidigte, der Einspruchsbehörde zur Kenntnis zu bringen, um

die bestondskrAftige Zurückweisung ihrer EinsprÜchezu verhindern. Bis es

dozu kom, hote Jer Beklogte im vorliegenden Rechtssireit fosi olle Tot-

sochen vorgetrogen, die fÜr ein substontiieries Bestreiten gegenÜber der

Finonzbehörde wesentliche woren. Lediglich ouf deren Schreiben vom

28.8.1986 bezüglich der Einkommen- und Umsotzsteuerbescheide l9B3

worernoch nichieingegongen,weil ihm dieses erstim Zuge derin zweiter

lnstonz gewöhrten Akteneinsicht bekonnt wurde. lndessen konnte der

nunrehlge Steuerberoter der Klögerin dieses Schreiben und dessen

Unrichtig[eit. Denn ouf sein Betreiben hin hoi dos Finonzomt mit

Schreiben vom 6.7.1987 insoweit seinen Stondpunkt berichtigt' Sein

Wissen mu0 sich die Klogerin zurechnen lossen ($ ]66 Abs. I BGBI.

Fristenkontrolle
- Rechtsonwolt

- kein Mitverschulden des Mondonien
IBGH, Urt. v 19.\21991- lX 7R41/91- WM 1992,7391

I oit"^tz.LgllJVl4.

Die Fristenkontrolle gehOrt zum ureigenen Aufgobenbereich des Rechis-

onwolts. Hot er es bei einem uneingeschrönkten Anwoltsvertrog ver-

söumt, dofürSorge zu trogen, doD die Rechte des Mondonten gegen eine

drohende Veriöhrung gesichertwerden, so konn er kein Mitverschulden

dorous herleiten, doß derMondontselbst rechtskundig ist und in der Loge

gewesen wöre, den Foll unter Kontrolle zu holten'

Aus den Gründen:

Doß der Aultroggeber eine Gefohrenlo ge, zu deren Vermeidung er

einen Fochmonn hinzugezogen hot, bei genÜgender Sorgfolt selbsi

hötie erkennen und obwenden können, begrÜndet in oller Regel kein

Mituerschulden. lnsbesondere im Folle eines Berotungsvertroges konn

es dem zu Berotenden nichtols mitwirkendesVerschulden vorgeholten

werden, er hötte dos, worÜber ihn sein Beroter hötte oufklören sollen,

bei entsprechenden Bemühungen ouch ohne fremde Hilfe erkennen
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können (BGH, Urt. v. 12.3.1986:WM 1986,675,677:BB 1986, 1g2f.;
v.17.10.1991:WM1992,62; vgl. ouch Urr. v. 16. ll. lgTO:WM1971,74
:881971,62;v.1.12.1987:WM l9BB, 504: NJW-RR l9BB, 855, 856).
Dies gilt insbesondere im Verhöltnis des Rechtsonwolts zu seinem
Mondonten. Die rechtliche Beorbeitung eines ihm onverirouten Folles
obliegt ollein dem Rechtsonwolt. Auch wenn der Mondont selbst über
eine [uristische Vorbildung verfügt, muß er dorouf vertrouen können,
doß der beouftrogte Anwolt die onstehenden Rechtsfrogen fehlerfrei
beorbeitet, ohne doß eine Kontrolle notwendig ist. Doher kommt ein
Mituerschulden des Mondonten grundsötzlich nicht in Betrocht, soweit
es um die rechtliche Beorbeitung des Folles geht (Rinsche, Die Hoftung
des Rechtsonwolts und des Notors, 3. Aufl., Rdn. | 1r5; vollkomme!
Anwo ltshoftu n g srech f, lg|g, Rdn. 417 ; vg L o uch oLG D üsseld orf versR
1980,483).

2. Auch die umstönde des vorliegenden Folles rechtfertigen keine
o ndere Beurteilu ng. Noch den rechtlich einwo ndfreien Festitellu ngen
des Berufungsgerichts hotte die Klogerin die Beklogten rechtzeitigrnit
der Geltendmochung ihrer Ansprüche beouftrogt. Wenn diese donn
der Klögerin den Vorschlog unterbreiten, zunöchst einmol - insbeson-
dere ous Kostengründen - den Ausgong des KlogeverfohrensT gegen
C. obzuworten, wor es ollein Soche der Beklogten, dos domit verbun-
dene Ver[ö h ru ngsrisiko o bzusichern.

o) verfehlt ist die Begründung des Berufungsgerichts, do nicht ouszu-
schlieDen gewesen sei, doß der Prozeß ihres Bediensteten T drei
Johre noch dem Unfoll noch ondouern werde, hötte sich die
Klögerin ihre weiteren Schritte selbsi überlegen müssen. Dem wider-
sprichtdie Feststellung des Berufungsgerichts, die Klögerin hobe die
Beklogten mit derVerfolgung ihrerAnsprüche beouftrogt. Do diese
den Auffrog ongenommen hoben, woren sie verpflichJet, mit der
Klögerin dos weitere vorgehen zu besprechen und sie insoweit -
umfossend und dos lnteresse des Mondonten in bestmöglicher
Weise wohrend (BGH, Urr. v. 17.3.1988: WM l9BB, g0S, iO7, ,t.
Rspr.) - zu beroten. selbst wenn der Umfong der Berotungspflicht
eines Anwolts bei einer rechtskundigen portei nicht soweit geht wie
beieinem rechtlichen Loien vollkomme[ o.o.o., Rdn.l59 m.w.N.),
so entföllt sie doch nicht vollig.

Regelmößig ist die Fristenkontrolle nicht soche des Mondonten.
sie gehört vielmehr zum ureigenen Aufgobenbereich des Rechts-
onwolts (oLG Düsseldorf versR 1980,483, 4B4l.Er hot dofür Sorge
zu trogen, doß die Rechte des Mondonten gegen eine drohenJe

nicht subsiontiiert vortrogen könne - loßt einfoches Bestreiten genü_
gen (Rößler; DSIZ 1979,4s1; vgl. ouch Frotscher, o. o. o. $ 122 AORdnr.
271. welche Meinung den vorzug verdient, broucht hier nicht ent-
schieden zu werden. Denn im Verhörtnis zu seiner Mondontin, der
Klögerin, wor der Beklogte geholten, den ,,sichersten weg" zu gehen.

Die Pflicht zur Beschreitung des den umstönden noch ,,sichersten
weges" trifft Rechtsonwölte nicht nur bei der Berotung in oilgemeinen

!":ltjgng"legenheiten (vsr. dozu BGH, Urt. v.5. u.pdl - x zR 86/86,
Gl i9BB, 36: NJW l9BB,486,4B7;v.i7.t2.rg\7 - rx zR 4l/B6,Gr rgBB;
164: NJW l98B, 1 Tg,loBOf), sondern in gleicher weise bei der steuer-

li:lql B_erotuns (BGH, lJrt.v.22.1o.r9\7 - xzn vs/86,Gil988, 226:
NJW 1988,563,566). Der Rechtsonwolt hot die Interessen seines Auf-
troggebers in den Grenzen des erteilten Mondots noch ieder Richtung
und umfossend wohrzunehmen. Er muß sein verholten so einrichteri,
doß er schödigungen seines Auftroggebers, mog deren Moglichkeii
ouch nur von einem Rechtskundigen vorourg"s"hln werden 

-könn"n,

vermeidet. Unter mehreren denkboren Moßnohmen hof er dieienige
zu wöhlen,welche die sicherste und gefohrloseste ist, und untemehI"-
ren gongboren wegen denienigun,"orf dem der rrf"lg om sichersten
erreichbor ist. Gibt die rechtliche Beurteilung zu ernstliJ begrundeten
Zweifeln Anloß, so mu0 erouch in Betrochtriuh"n, doß sich Jie zur Ent
scheidung berufene Stelle der seinem Auftroggeber ungünstigeren
Beurteilung der Rechtsloge onschließt. lm Strei#oll ist er verpftictrtet,
den versuch zu unternehmen, die entscheidende stelle - dos Gericht,
die Behorde - dovon zu überzevoen, doß und worum seine Auffos-
sung richtig ist (BGH, Urt. v. 5. ll. u. 11.12.1987,o. o. o.). Diese pflicht gilt
entsprechend ouch für steuerberoter. Desholb hotte sich der Beklo jte
ouf die strengeren Anforderungen einzustellen und den Tog der A:uf-
gobe zur Post ebenfolls substontiiert zu bestreiten.

b) Doß es der Beklogte unterlossen hobe, gegenüberder Finonzbehorde
die Verspötung der Einsprüche substontiiert zu bestreiten, hot dos
Berufungsgericht nicht festgestellt. Es ist lediglich ouf ein Telefon_
gesproch eingegongen, dos noch der Behouptung des Beklogten mit
der sochbeorbeiterin des Finonzomts geführt woäen ist und zu der
übereinstimmenden Beurteilung gefuhrihot, doß die Einsprüche nicht
verspötet sind. Dos Berufungsgericht loßt dohingestellt, ob dos Tele-
fongespröch stottgefunden hot, und meint, der dJhing"Ä"nd" Vortrog
des Beklo gten sei n icht o usreichend,,,no chdem sich i rld en steu ero kten
kein Hinweis ouf ein solches Gespröch befindet und die Finonz-
behorde weiterhin den7.7J986 ols Absendetog behouptet,l Dorous
wird nicht deutlich, ob dos Berufungsgericht Jo, pror"ssuole Vor-
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Noch $ 122 Abs.2 Holbsotz 1 AO1977 gilt ein schriftlicherverwoliungsokt,

der durch die Post im Geliungsbereich dieses Gesetzes Übermittelt wird'

grr.drA"f ich mitdem dritenlog noch derAu{gobe zur Post ols bekonnt-

!"g"Uun. Stehtfest, dofl - und ; welchem Tog - derVerwoltungsokt zur

Foi orfg"geben worden ist, hilft der Behörde miihin eine gesetzliche

V"rrrt ig,-do0 d"r Bescheid om dritten Toge noch derAufgobe zur Post

,ug"gonlen ist. Zugunsten der Behörde wird eine NormolbefOrderungs-

ao"ruiuon dreiTogä unterstellt (KÜhn/Kutter/Hofmonn, AO 16' Aufl' $ 122

Anm.4).

Die Bekonntgobe von Steuerbescheiden durch Aufgobe zur Post noch

$ 122 Abs. ZAO1977 isl- im Gegensotz zu derbis1976 geltenden Rege-

Lng a"r 917 YwZG- keine Form der Zusiellung, sondern eine im lnteresse

der Behörde eingefÜhrte vereinfochie, kostensporende Art der Abwick-

lung bei Mossenverfohren (Frotscher; in' schworz, AO 9122 Rdnr. 27;

Rö{iler, D}IT 1979,45]). Demenisprechend versogi die Zugongsfiktion,

wenn derVerwoltungsokt nicht oierzu einem spöteren Zeitpunkt ols drei

Togu no.h Au{gobe zur Post zugegongen ist {Nebens.otz des Holbsotzes

l); im Zweifel irögt die den Vä*ott*gsoh obsendende Behörde die

Beweislqst für dessen Zugong (Holbsotz 2)'

Die Gesetzesioge bringt es incjessen mii sich, doD .le' Empfönger ein.es

Verwoltungsoktt der der Meinung ist, dieser sei ihm nicht innerholb der

DreitogefrLi zugegongen - sei es, weil die Postbeförderung ousnohms-

.. ",aica Ä ^^or.ror.lnr rert hnL-.e. sei es weil derVerwoltungsokt spöter ols on
vvulJ(' lurrvvr vvvvvvr I I rvvv/

d"* ong""gÄ"n"n Tog zur Post oufgegebgn wor{>n sei -' diesen

UmstonizJnA.hrt einmäl bestreiten .rß. St"llt er den Zugong innerholb

von drei Togen noch der (on sich festsiehenden) Aufgobe zur Post in

Abrede, ,o 
-rrß 

er substontiierte, entweder noch den Umstönden des

Folles oder noch seinem schlÜssigen oder ieden{olls vernÜnftig begÜnde-

ten Vorbringen berechtigte Zweifel on einem dritten Toge noch Aufgobe

zui post erfälgten Zrgoig geltend mochen (BFH, BSIBI ]990 ll,l0B, l09t

v.Wollis, in, iubschÄonl7l"pp/Spiioler; AO 9. Aufl. $122 Rdnr' 26 I+;

Frotscher; o.o.O. 9122 AO Rinr. 29; Kühn/Kutter/Hofmonn, o'o'O';

Tipke/Kruse, AO 13. Aufl. $ 122 Rdnr. 23; Klein/orlopp, Ao 4. Aufl.9122

Anm. 4 c). Bestreitet er, dofl der Verwoltungsokt Überhoupt oder nicht

früher ols dreiToge vor dem Zugong zur Post oufgegeben worden ist, so

gehen die Meinungen ouseinona"* Die Überwiegende Ansicht verlongi

ouch hier substontfertes Bestreiten (HessFG EFG 1985, 215;FG MÜnchen

EFG 1987, 438, 439; Klein/Orlopp, 9122 AO Anm' 4 o); die Gegen-

,"inung - diu dorou{ verweist, doß es insoweit nicht um die Entkroftung

"in",. 
gär"Llichen Vermutung gehe und der Empfonger zu behörden-

internen Vorgöngen rwoz\) dL Äufgobe zur Post zöhle, in der Regel gor

Veriöhrung gesichert werden (BGH, U*. v. 13.7.1971: VersR 1971,1119,

It2l, st. nrpti Dos gilt ouch donn, wenn der Mondont ein Wirtschqfts-

unternehmen odei eine öffentlich-rechtliche Körperschoft mit eigener

Rechtsobteilung isi und in der Loge gewesen wöre, den Foll selbsi unter

Kontrolle tu hol-t"n. Denn ous dem Abschluß eines uneingeschrönkten

Anwoltsvertroges will ouch ein solcher Mondont die Sicherheit schöp-

fen, doß ledenfolls der Anwolt,,oufpossen" wird. Do diese Erwortung

für den Anwoli erkennbor isi, sind on seine Sorgfoltspflichten grund-

sötzlich keine geringeren Anforderungen zu stellen ols bei einem

Mondotsverhöänis m-it einer rechtsunkundigen Portei. lnsoweit isi ouch

nichi zwischen Rechtsmittel- und Veriöhrungsfristen zu u nterscheiden.

Ausnohmsweise wird es on einer BelehrungsbedÜrftigkeit des rechts-

kundigen Mondonten donn fehlen, wenn der Anwolt mit Sicherheit

douoi ousgehen konn, die Portei sei sich des Risikos der Veriöhrung

bewußt ,r'-d k"nn" ouch den Zeitpunkt des Frisiobloufs' ln dieser

Richtung hotten die Beklogten ober nicht den geringsten Hinweis. Die

Veriöhrung wor zwischen den Porteien nie ein Themo gewesen' Unter

diesen UÄstönden durften die Beklogten nicht erworten, die Rechts-

obteilung der Klögerin hobe dos Problem der Veriöhrung im Blick'

b) Eln l'"4i.lycrschuldens'.,ot'wurf konn ouch nicht dorous hergeleitet wer-- 
Jun, dofl dos Mondot etwo nicht mit der wÜnschenswerten Klorheit

erteiltworden sei. MitSchreiben vom 5.3.1985, in dem die Beklogten -
unter Anfügung einer ihnen vorliegenden Stellungnohme der SchAdl-

gerseite - Vorr.nloge für ein zweckmößiges Vorgehen unterbreiteten

Jnd u"rrprochen, orf dun FollzurÜckzukommen, hoben sie den Auftrog

ongenommen.

Wenn sich die Klögerin die Entscheidung dorÜber, wie ,,im Streitfoll"

gegen den/die Schldiger vorzugehen wor, vorbeholten hoben sollte

I aär entnim mt dos Berufu ngsgericht offenbo r im Wege eines U m kehr'

schlusses der Formulierung des Auftrogs, die Beklogten sollten die

Änspruche der Klögerin ,,im Rohmen ... (derlVerhondlungen mit dem

Schbdiger" geltenJmochen -, so konn dorous nichtgefolgertwerden,

doß diä Kögerin selbst ouf die Durchsetzborkeit ihrer AnsprÜche

ochten mr0te und sich nicht uneingeschrönkt dorouf verlossen durfte,

die Beklogten würden die Frisien genou Überwochen. Denn die - in

Wohrheit immer dem Mondonten verbleibende Mollkommel o.o.O',

Rdn. ]63) - Entscheidungs{reiheit Über dos Vorgehen ,,im Streitloll"

nützte der Klögerin nichts, wenn die mit der ou0ergerichtlichen

Geliendmo.hung der AnsprÜche betrouten Beklogten iene veriöhren

ließen, noch ehe ,,der Streitfoll" eintroi'

252

261



Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe glg2
Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechrs- und steuerberotende Berufe 9t92

Hoftung des Rechlsonwoltes
- Flucht in die Söumnis

- feh lerhofter Mo h n bescheidso ntro g
- Rückwirkung des Mohnbescheides, $ 693 Abs. 2ZpO
( Ho nseotisches OLG Ho m burg, U rt. v. 12. 4. 1gg1 - j4 U 126 /gol

,Aus den Gründen:

t.

Dos Beruf ungsgericht hot dohingestellt sein lossen, ob der Beklogte durch
sein om 20.8.1986 bei der Finonzbehörde eingegongenes EiÄpruchs-
schreiben noch die einmonorige Rechrsbehelfifrii aä s 3s5 Ao 1977
gewohrt hot. Dem Beklogten sei ,,nömlich zumindest der vorwurf zu
mochen, doß durch seine unzureichende Dokumentotion die Klögerin
nichi in der Loge wor, der Finonzbehörde substontiieri Totsochen vorzu-
trogen, die den vom Beklogten behoupteten verspöteten Zugong der
Bescheide um den li. B.lg86 ols schlüssig erscheinen lossen,j

uber die Dokumentotionspflicht hot es folgendes ousgeführt, ,,zu den
Pf I ichten eines Steuerberoters, der g eg en ein en steuerbelcheid Einsp ru ch
einzulegen hot und oufgrund des äufgedruckten Bescheiddotums erken_
nen konn, doß der Bescheid nicht om Dotumstog zur post gegeben wor-del seil dürfte, gehörtes . . ., die Umsiönde,, dJkrr"ntieän, ous denen
sich schlüssig eine verspöiete Absendung herleiten lößt.,

Diese Ausführungen holten einer rechtlichen uberprüfung nichf stond.

l. 
?o dos Berufungsgericht offengelossen hot, ob die am20.B. 1986 bei
der Finonzbehörde eingegongenen Einspruche nicht vielleicht doch
die Rechtsbehelfsfrist des $ 355 Ao g77 - ein Monot noch Bekonnt_
gobe - gewohrt hoben, ist dies für die Rerrision zu unterstellen. Recht
zeitigkeit der Einsprüche vorousgesetzt, können die Bescheide dem
Beklogten nicht vor dem 20. T.jg}|zugegongen sein. Angesichts der
9:fin _ongegebenen Aussrellungs- V.l.lg}6l und Folligkeitsdoten
(ll. B.1986) mußte er onnehmen, doß die Bescheide noch der Aus-
stellung geroume Zeit liegen geblieben woren, ehe sie zur post ouf-
gegeben worden woren und/oder doD die postloufzeit bis zu zwei
wochen betrogen hot. Eine pflichverletzung d", B"klogten könnte
unter diesen Umstönden dorous hergeleitetierden, doß er es ver-
söumt hot, dem - wie donn weiier )u unterstellen ist - hinsichtlich
der ongeblichen verspötung der Einsprüche verfehlten Stondpunkt
der Finonzbehörde kroft seines Mondois für die Klogerin wirksom ent_
gegenzutrefen.

a) Die Behörde siützte ihre Auffossung, die Einsprüche seien erst noch
Fristoblouf bei ihr eingegong"n, orf die Fihion der Bekonntgobe in
g 122 Abs. 2 AO 1972

Leitsötze (d.Verf.)'

I . Lößt ein Anwolt ein Versöumnisurteil gegen den Mondonten ergehen,
so liegt dorin grundsotzlich eine Verletzung des Anwoltsvertroles.

2. Die,,Flucht in die söumnis" ist in Ausnohmefollen gerechtfertigt: z. B.
u n gen ügender Po rteivorirog oder mo n gelnde vorsch uflzo h I u Ä'g.

3' Zu einem Verhondlungstermin ist der Prozeßstoff soweit vorzubereiten,
doß derAnwolt ouf Bedenken und Hinweis des Gerichts bezüglich de;
Antrogstellung sochgerecht reogieren konn.

4. Es ist nicht moglich, einem von mehreren prozessuolen Verteidigungs_
mitteln den prozessuolen vorrong zu verleihen. Eine nu,. vorsärglich
erhobene Veriöhrungseinrede ist mit dem übrigen Verteidigrngiuor-
bringen gleichwertig.

5. Ein Mohnbescheid wirkr gemöß $ 693 Abs. 2 zpo ouf den Zeirpunkr
der Ein rech n u n g des Antro g es zu rü ck,wen n der Antro gstel ler o I les i h m
Mögliche geton hot, um die voroussetzungen fur die olsboldige Zu-
stellung zu schoffen. Verursocht der Antrogsteller durch schuld"hoftes
Verholten verzögerungen, dürfen diese nurgeringfügig sein und ollge-
mein nur co. 2 Wochen betrogen.
hier' Unzustöndiges Gericht und fehlerhoftes Rubrum.

Aus den Gründen:

L

Dcs Klogebegehren des Klögers ist begründet, soweit er von den
Beklogten zu i) bis 6) ols Gesomtschuldnern Ersotz des Betroges von
1.624,50 DM begehrt, die er ols Anwoltsgebühr oufgrund des"Teil-ver-
söumnisurteils vom 4.12.1984 hot zohlen müssen.

Grundloge des Anspruchs ist die verletzung des zwischen den porteien
bestehenden Anwoltsvertro ges o ls entg eltl ich er Geschöftsbesorg u n g s-
vertrog i.s. des $625 BGB (vgl. zum letzteren polondt/putzo, so. AJfl.,
Einführung vor $ 6ll BGB Rdn. 2ll. Für diese Verletzung i. S. einer positiven
Forderungsverletzung hoben die Beklogten zu l) bis 6) ols Mitgüder der
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{estzu ho lien, mochi er sich o I lein dod u rch nicht schodensersotzpflich-

tig. Es gehört indessen zur ordnungsgemöflen Beorbeitung eines steu-

e;iche; Mondots, Moßnohmen gegenüber der Steuerbehörde, die

zur Rechtswohrung des Mondonten erforderlich sind, beweiskroftig

festzuholten.

d) Entzieht der Mondont dem steuerlichen Beroter dos Mondot, bevor

der Einspruch gegen den Steuerbescheid bestondskröftig ols verspö-

tetzurückgewiesen wird, triflt ihn on einem etwoigen Schoden ein Mit-

verschulden, wenn er nochtröglichen Vortrog des frÜheren Beroters,

der für die Rechtzeitigkeit des Einspruches spricht, der Steuerbehörde

nicht zur Kenntnis bringt.

Totbestqnd:

Die Klögerin nimmtden Beklogten, einen Rechtsonwqlt und Steuerberote[

der sie im Johre 1986 steuerlich beroten hot, wegen Verletzung seinerver-

troglichen Pflichten ouf Schodensersotz in Anspruch.

Mit Schreiben vom 19.B.1986 - beim Finonzomt eingegongen om

20.8.1986 - legte der Beklogte nomens der Klögerin gegen die Einkom-

men- und Umsotzsieuerbescheid e19Ü EinsprÜche ein' Beide Bescheide

dotieren vom7.7)986.Wonn sie dem Beklogten zugegongen woren, ist

streitig. Aus der in der Anschrift genonnten Proxisröumen wor der

Beklogte, der sich mit seinem Sozius, dem nunmehr von der Klögerin dos

Mondot erteiit ist, überworfen hofte, ciomois bereits ousgezogen. Dos

Finonzomtwies den Beklogten mit Schreiben vom 28'8.1986 dorouf hin,

do0 seine Einsprüche verfristet seien. Wenig spöter entzog die Klögerin

dem Beklogten dos Mondot. Mit Schreiben ihres neuen Steuerberoters

vom 19. 12.1989 nohm sie - unter gleichzeitiger Stellung eines Anderungs-

ontroges - den Einspruch gegen den Einkommensteuerbescheid l9B2

zurüc[. Der Einspruch gegen den Umsotzsteuerbescheid l9B2 wurde om

31.,l..1990 zurückgewiesen. Auch der Anderungsontrog hotte keinen

Erfolg. Diese Entscheidungen hot die Klogerin hingenommen.

Mit dervorliegenden Kloge hot sie geltend gemocht, der Beklogte hobe

hinsichtlich der inholtlich unrichtigen Steuerbescheide die Einspruchsfrist

schuldhoft versöumt. Dos Londgericht hot die Kloge obgewiesen. Dos

Berufungsgericht hot ihr stottgegeben. Dogegen richtet sich die Revision

des Beklogten.

Anwoltssozietöt geso mtschuldnerisch einzustehen (BGH VersR 73, 231/

232). Nimmt ein Mitglied einer Sozietöt ein Mondot on, so hondelt es

regelmöflig nomens der Sozietöt (Borgmonn/Houg Anwoltshoftung,

2.Aull., S üStll. Es verp{lichtet doher nicht nur sich selbst, sondern ouch

seine Sozien (BGHZ 56,355).

Die PflichVerletzung liegt dorin, doß Rechtsonwolt Dr. T in dem Verfohren

409/81 des Londgerichts Homburg im Verhondlungstermin vom

13..l.l.1984 ein Teil-Versöumnisurteil gegen den von ihm vertretenen Klöger

hot ergehen lossen, weil Rechtsonwolt Dr. T nicht in der Loge gewesen

ist, die erforderlichen Klogeonirögezu stellen. Lößt ein Anwolt ein Ver-

söumnisurteil gegen den Mondonten ergehen, so liegt dorin grundsötzlich

eine Verletzung des Anwohsvertroges Mollkommer, Anwoltshoftungs-

recht, 198? Rd;. 6251. Der Mondont trögt stets den Nochteil der vor-

löufigen Vollstreckborkeit (g ZOB Nr.2 ZPO) und derSöumniskosten ($ 344

lPCi'. Doher dor{ der Mondont von seinem Prozeßbevollmöchtigten

grundsötzlich erworten, doß dieser den Prozeß so sorgföltig vorbereitet

und sochgerechl fördert, doß es nichi zu einer Söumnissituotion kommi'

Allerdings gibt es in der Proxis Situotionen, in denen der Rechtsonwolt die

Flucht i" a''e Söumnis ontreten sollte, insbesondere bei ungenÜgendem

Porteivortnrg oder mongelnder Vorschuflzohlunq (vgl. Rinsche, Die

Hoftung dei Rechtsonwolts und des Notors, 3. Aufl., Rdn. I 274 u.2761.

Die Beklogten hoben iedoch nicht dorgeton (enisprechend $ 282 BGBI,

doß sich Re.htronwolt Dr. T in einer entsprechend zu bewertenden

Ausnohmesituoiion befunden hot.

Die Beklogten verteidigen dos Verholten von Rechtsonwolt Dr. T domit,

doß der Kommervorsiizende des Londgerichts in einem Tele{ongesproch

ongekündigt hobe, ongesichts der ouflerordentlichen rechtlichen und

totiochlichen Schwierigkeiten könne es sich bei dem Termin vom

13.,l1.1984 nur um einen Erörterungstermin hondeln; die Porteien wÜrden

olsdonn Gelegenheil zur weiteren Vorbereitung und Antrogstellung

erholten. Mit der donn vorgesehenen Vertogung noch löngerer Termin-

douer sei der Beklogtenvertreter nicht einversionden gewesen. Dorouf sei

es zu einer löngeren Verhondlungsunierbrechung gekommen, wöhrend

der Rechtsonwolt Dr. T zwor Sochontröge formuliert, ober die Hinweise

des Vorsitzenden nur unzureichend hobe berÜcksichtigen können, zumol

Rechtsonwolt Dr. T in einer dringenden Angelegenheit eine Flugreise

hobe onireten müssen (schriftsotz vom ]3.2'19911.

Zunöchst einmol ist nicht ersichtlich, doß es Rechtsonwolt Dr. T nicht

mOglich gewesen ist, die Sochontröge bereits in der Kloge so vorzu-

forÄulieren, doß er sie in dem onstehenden Termin hötte stellen können'
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Für ihn ols Vertreter des Klögers hot es nohegelegen, die Kloge erst einzu-
reichen, nochdem er sich über die verfohrenserheblichen Fokten hin-
reichend informiert hotte. Es ist nichts dofür vorgeirogen worden, doß
diese Moglichkeit nicht bestonden hot.

Sodo nn hot Rechtso nwo li Dr. T n icht do ro uf vertro uen kön nen, dol] in dem
Termin vom 13.11.1984 keine Sochoniröge gestelltwerden müßten. Einen -
isol ierten - Erörteru n gsterm in sieht d ie i.ÄO"ra n u n g n icht vor. Wen n d er
Kommervorsitzende von einem Erörterungstermin gesprochen hot, donn
ist damit nicht ousgeschlossen worden, do0 noch der Erörterung streitig
verhondelt werden würde. GemöD $ l3Z Abs. I zpo beginni diä mund--
liche Verhondlung mii der Stellung derAntröge. Die Antrogstellung hötte
sich somit on die Erörterung der ongekündigten Antröge i. s. dei s tsp
Abs.l Soiz I ZPO onschließen müssen. Der Prozeßg"gn"t konnte grund-
sötzlich erworten und dorouf dringen, doß in einem Verhondlungslermin
ouch streitig verhondelt wird. Dorouf hotte sich Rechtsonwolt Dr. T einzu-
stellen. Offensichtlich ist er zu einem Verhondlungstermin geloden wor.
den. Er hotte den Prozeßstoff soweit vorzubereiien, doß er ouf Bedenken
und Hinweise des Gerichts bezüglich der Antrogstellung sochgerecht
hötte reogieren können. Dofür, doß ouch die Kommer dovon ousgegon-
gen ist, doß Rechtsonwolt Dr. T dieses hötte moglich sein mussen, spiicht
der Umstond, doß sie nicht die Verhondlung entspreche nd g27}Äur. a
ZPO vertogt hot, sondern den Antrog ouf Erloß eines Teil-Versöumnis-
urteils entgegengenommen und diesem entsprochen hot.

Die gegen den Beklogten zu z) gerichtete Kloge erweist sich ols unbe-
gründet, weil dieser Beklogte noch dem unwidersprochenen Vorbringen
der Beklogten im Senotstermin vom 22.3.]991 erst seit dem l.l.l99O der
Sozietöt der Beklogien ongehört und doher für dos vor seinem Eintritt
liegende schodenersotzpflichtige Geschehen nicht einzustehen hot.

Die Beklogten holten mit Erfolg den mit dem Vollstreckungsbescheid des
Amtsgerichts Bod Segeberg vom 30. 6Jg}g titulierien schodenersotz-
onspruch in Höhe von lB.l55,5B DM die erst mit ihrer Berufung erhobene
ver[öhrungseinrede entgegen. Der Senot ist nichi gehindert, seine
Entscheidung ouf diese Einrede zu stützen, obgleich die Beklogten sie
nur vorsorglich erhoben hoben. Grundsötzlich ist dos Verteidigungs-
vorbringen stets gleichwertig; es gibi - von der Hilfsoufrechnungtbge-
sehen - keine echte Hilfsverteidigung. Doher hot ein Beklogter nicht Jo,
Recht, einem von mehreren prozessuolen Verteidigungsmitieln den pro-
zessuqlen Vorrong zu verleihen. Er konn dos Gericht nichtzu einer Beweis-

29.6.1989 wegen der erkennboren Notwendigkeit der Einholung eines
Sochverstöndigenguiochtens von vornherein ousschied (vg l. BGFZ gB,
368).

Do dos Urteil des Londgericht on einem wesentlichen Verfohrensmongel
leidet, ist die soche gemöD ss 53? 565 Abs. izPo unterAufhebung ouch
des Verfohrens zur neuen Verhondlung und Entscheidung, ouch uber die
Kosten beider Rechtsmittel, on dos Londgericht zurückverweisen (vgl.
8G11276,236,4241. Die Gerichtskosten der Berufungs- und Revisions-
instonz sind wegen unrichtiger Sochbehondlung nicht zu erheben ($ B
GKG).

Hoftung des Steuerberoters
und Rechlsonwolts
- Zugong des Steuerbescheides

- Drei-Toges-Frist 5122 AO
- Doku mentotionspfl icht ?
(BGH Urt. v. 13. 2.1992 - lX 7R 105/9ll

Leitsötze:

o) Ein steuerlicher Beroter, der für seinen Mondonden einen Steuer-
bescheid entgegennimmt, muß, wenn der Bescheid ihm spöter ols drei
Toge noch dem ongeblichen Tog der Aufgobe zur post (der Ausstel-
lung) zugegongen ist, im lnteresse des Mondonten Moßnohmen
treffen, die es ihm erloub en,zt) dem Tog des Zugongs substontiiertvor-
zutrogen und einem etwo gegenteiligen stondpunktder Behördewirk-
som entgegenzutreten.

bl Bezeichnetdie steuerbehörde unter Hinweis ouf den ongeblichen Tog
derAufgobe des steuerbescheides zur Post den von deÄ steuerliche;
Beroter eingelegten Einspruch ols verspötet, muD iener, wenn er meint,
der Bescheid sei von der Behörde spöter ols von ihr ongegeben zur
Post oufgegeben worden, dos Aufgobedotum substontiierl bestreiten,
um seinen Pflichten gegenüber dem Mondonten zu genügen.

c) Untedößt es der steuerliche Beroter; die Vorgönge, die die ordnungs-
gemöße Beorbeiiung des übertrogenen Mondots belegen, schriftlth
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Diese Anordnung konn noch dem eindeutigen Gesetzeswortlout nur

d e r Vo rs itze n d e wi rkso m f reffe n ( e b e n so Siei n /J o n o s/ Lei p o I d, 7P O 20.

Aufl. $ 276 Rdnr.22l. Ob der Vorsitzende ouch im Rohmen des 9276

ZPC ein Mitglied des Kollegiums mit der Fristsetzung beouftrogen

konn, wie dies in 9273 Abs. 2 und $ 275 Abs.lZPO vorgesehen ist,

broucht im vorliegenden Foll nicht enischieden zu werden (vgl. dozu

OLG Oldenburg NdsRpfl 1979,1791. Denn der Richter W. hot weder

"im Auftrog" noc-h ,,in Vertretung" des Vorsitzenden gehondelt' Jeden-

folls in einem solchen Follistdie Fristsetzung durch ein onderes Mitglied

des Spruchkörpers unwirksom.Den Pcrteien und ihren Bevollmöchtig-

ten können die schwerwiegenden Folgen derVersöumung richierlicher

Erklörungs{risten nur donn zugemutei werden, wenn die förmlichen

Voroussetzungen für eine Nichtzulossung von Angriffs- und Verteidi-

gungsmitteln genou eingeholten werden (vgl. BGHZ 76,236,239 Ii

BGH, Urt. v.5.5.1990 o.o.O. S. 2390; v' 16.5.1991 - lllZR82/90,zur
Veröffentlichung bestimmi). Zu dem im Bereich des zivilprozessuolen

Pröklusionsrechts gonz besonders strikt zu wohrenden Gebot der

Rechtssicherheit und Rechtsklqrheit gehört ouch die Forderung, doß

sich dos Gericht selbst bei Erloß seiner VerfÜgung on die gesetzlichen

Zustöndigkeitsregelungen hölt. Aus diesem Grunde kommt ouch eine
r r .r - -. -r ^.- ^lL^rr^^ E-i^+^^+-,,^^ ^^^L 6OO( Ah" 17Pa ^irhtinflellull9 uel Illull9ullllllltil I I I lJlJslzul rv rrvvr t o L/e

Betrocht (BGH, Urt. v.5.5..|990 o'o'O. S.2390; v' 16.5'1991 o'o'C')'

3. Die von der Klö g erin o u{g eworfene Fro ge, ob do s Lo nd gericht dos Ver-
r . r h rr , l,-.--.-^.-LAao,L^L^a7Da\

tetdtgUngSVOfOflngen Oef DeKlOgTen WlrKsolll lluLr t r L7u r\ur. z- t-t \r

hatte zuruckweisen können, stellt sich nichi. Denn dos im Rechtszug

übergeordnete Gericht dorf die ZurÜckweisung nicht quf eine ondere

ols d're von derVorinstonz ongewondte Vorschrift stÜtzen. (BGH, Urt. v.

13.12.1989 - Vlll ZR 204/82, NJW 1990,1302,1304 m.w'N')'

il1.

Bereits ous den dorgelegten GrÜnden konn dos Berufungsurteil keinen

Bestond hoben. Do dos Londgericht dos Vorbringen der Beklogten nicht

noch 5 296 Abs.lZPOzurückweisen durfte,wcrdiesesVorbringen cuch in

der Berufungsinstonz nicht noch $ 528 Abs. 3 LPC ousgeschlossen.

Die Froge, ob die Nichtzulossung des Verteidigungsvorbringens der

Beklogtän ouch desholb unzulössig wo6 weil dos Gericht dos schriftliche

Vorveifohren vorzeitig obgebrochen und keine Frist zurVorbereitung des

Verha nd I u n gstermins gesetzt hot, ko n n dem nc ch do hinstehen' Dcssel be

gilt für die weitere Froge, ob die Nichtzulossung des Vorbringens ouch

Jesholb unzulössig wor, weil eine Streiterledigung in den Termin vom

oufnohme zwingen mit der Erklörung, von einem Verteidigungsmittel

moche er nur vorsorglich - hilfweise - Gebrouch (vgl. dozu Schneider,

Der Zivilrechtsfoll in Prüfung und Proxis, 7. Aufl., Rdn. 924).

Es wöre eine Beweisoufnohme erforderlich, wenn der Senot die Ver-

iöhrungseinrede nicht berücksichtigen wÜrde. Dos folgt ous den insoweit

zutreffenden Gründen des ongefochtenen Urteils. Dem Klöger wor
gegen die übrigen Miterben ein onteiliger Erstottungsonspruch in HOhe

uon tg.tSS,sB DM erwochsen, weil er in dem Überwiegend erfolgreichen

Prozeß betreffend die Geltendmochung von PflichtteilsonsprÜchen der

Erbengemeinschoft mit einem Kostenonteil von '24.207,44 DM belostet

worden wor. Dos Prozeßführungsrecht des Klögers folgt ous $ 2039 BGB.

Sein Erstottungsonspruch gegen die onderen Miierben ergibt sich ous

den $$ 683,684 Salz2 BGB. Die Miterben hoben die ProzeßfÜhrung des

Klögers zumindest dodurch genehmigt, doß sie die von ihm erstrittenen,

quf sie entfollenden Pflichtteilsbetröge entgegengenommen hqben. Sie

können doher dem Klöger nicht mit Erfolg entgegenholten, seine Prozeß-

{ührung seigegen ihren Willen erfolgt. Unerheblich ist in diesem Zusom-

menhong, dofl die Kostenbelostung des Klögers dorous resultiert, doß er

teilweise unterlegen ist. Entweder hot mon dieses bei Klogeerhebung

nicht voroussehen können, so dcß die Miterben diesen Umstond dem
vt^^^. ^i^[.+ ^^l^"+o^ LÄnnan Orlar mnn häfte dieT uvielforderrrno bei
l\l\lvgl lllvlll vlllvJrvr -''- - - - J

Klogeerhebung erkennen können. Donn hötte Rechtsonwolt Dr. T fÜr die

mit der Zuvielforderung verbundene Kostenlost einzustehen. Zu dessen

Entlosiung hoben die Beklogten iedenfolls nichts vorgetrogen lE2B2

BGB).

Der gegen die Miterben bestehende Erstqttungsonspruch ist dem Klöger

dodurch genommen worden, doß er in dem Auseinondersetzungsver-

gleich der Miterben vom 7.4.1986 nicht berÜcksichtigt worden ist und

JieserVergleich ols Verzicht ouf den Erstottungsonspruch gilt. Vor diesem

Hintergrund wöre doher dem unter Zeugenbeweis gestellten Verteidi-

gungsvorbringen der Beklogten im Schriftsotz vom 5.3. 1990 nochzu-

g"hän, der Vergleich wöre nicht zustonde gekommen, wenn der Klöger

äuf seinen Erstottungsonspruch nichtverzichtet hötte. lm Übrigen mÜßte in

d iesem Zuso m men ho n g ferner geklö rt werden, wie sich d ie Rechtslo ge f Ü r

den Klöger insgesomt gestoltet hötte, wenn es nicht zu dem Vergleich

gekommen wöre, sondern er seine berechtigien AnsprÜche gegen die

Mit"rb"n im Klogewege hötte durchsetzen mÜssen. Diese schwierige und

zeito ufwend ige Klö ru ng erÜ brigt sich o ufg ru nd der Veriö h ru ngsein rede

der Beklogten.

Mit der Veriöhrungseinrede wenden sich die Beklogten gegen ein

Schodenersotzbegehren, dos sich gleichfolls ouf eine Verletzung des
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Anwolisvertroges zwischen den Porteien stützt. Die Pflichtverleizung, die
der Klöger Rechtsonwolt Dr. T zur Lost legt, liegt dorin, doß er nicht dofür
Sorge getrogen hot, doß in dem Auseinondersetzungsvergleich der
Kostenerstotlu ngso nspruch des Klö gers Berücksichtig u ng gef u nden hot.

Die dreiiöhrige Veriöhrungsfrist des $51 l.Altern. BR,Ao ist durch den
Vergleichsobschlu{J in Louf gesetzt worden. Die Frist beginnt mit der
Enisiehung des Anspruchs. Dieser ist durch den Vergleich begründet
worden, weil die unter Nr. vl2 entholtene vereinborung, doß olle
wechselseitigen Ansprüche ousgeglichen sind, dem Klöger den Erstot-
tungsonspruch genommen hot.

Die om 7.4,1986 in Louf gesetzte Veriöhrungsfrist ist am7.4.1989 obge-
loufen. Die Zusiellung des Mohnbescheides des Amtsgerichts B;d
Segeberg vom B. 6.1989 hot diese Frist nicht mehr gemöfl $ 209 Abs. 2
Nr. I BGB unterbrechen können.

Die Voroussetzungen der Rückwirkung des Mohnbescheides gemöß
$ 693 Abs. 2 zPo oul den Zeitpunkt der Einreichung des Antroges beim
Amtsgericht Homburg om letzten Tog derVeriöhrungsfrist, den 7.4.jg!g,
sind nicht gegeben, weil die Zustellung des Mohnbescheides nicht dem-
nöchst erfolgt ist, wie die geno n nte Bestimmung voro ussetzt. Donoch muß
derAntrogsteller olles ihm Mögliche tun, um die Voroussetzungen für die
olsboldige Zustellung zu schoffen. Verzögerungen, die durch sein (oder
seines Anwolts - s 85 Abs. 2 zPo -l schuldhoftes verholten verursocht
werden, dürfen nur geringfügig sein und ollgemein nur co. 2 wochen
betrogen (vgl. ZöllerlVollkommer,16. Auil., $ 693 ZPO Rdn. 5 m.w.N.).
Zwischen dem Eingong des Mohnbescheidontroges und dem Erloß des
Bescheides liegen iedoch gut zwei Monote. Diese Verzögerung ist durch
einen mongelhoften Mohnbescheidontrog bedingt und domit dem Klöger
zuzurechnen. Zum einen ist der Antrog on dos Amtsgericht Homburg
gerichtet und gesondt worden, obgleich gemöß s 689 Abs. 2 Sotz I ZpC
dos für den Wohnsitz des Klögers moßgebende Amtsgericht Bod
Segeberg ousschließlich zustöndig gewesen ist. Zum onderen sind die
Beklogten in dem Mohnbescheidontrog mit,,Rechtsonwölte L. & portner"
unzulönglich bezeichnet worden. Gemöß $ 6g0 Abs. I Nr. I ZpC hötten
olle Beklogten zumindest mit ihren Nochnomen ongegeben werden
müssen. Die gewöhlte Firmenbezeichnung ist folsch, weil gemö$ 917
Abs. 2 AGB lediglich Koufleute unter ihrer Firmo verklogt werden können,
die Sozietöt der Beklogten iedoch eine Gesellschoft Bürgerlichen Rechts
dorstellt, für die dos Firmenrecht gerode nicht gilt. Zudem ist die Firmen-
bezeichnung irreführend gewesen, weil mit ihr ouch Rechtsonwolt M. L.

erfoßtwird, der bereits l9B5 ous der Sozietöi ousgeschieden wor. Gegen
ihn hot sich offensichtlich der Anspruch nicht richien sollen. Wöre dos

I

Leitsotz (d.Verf.),

l. Die Frist zur Klogeerwiderung ist gem. 9276 Abs.izpo von dem Vor-
siizenden der Zivilkom mer zu setzen.

2. Dos im Rechtszuge übergeordnete Gericht dorf die Zurückweisung
eines Sochvortroges nicht ouf eine ondere ols die von der Vorinstonz
o n gewo ndie Vorsch rift stützen.

Aus den Gründen:

il.

Hiergegen wendet sich die Revision mit Erfolg

l. Dos Londgericht hatte dos Verteidigungsvorbringen der Beklogten
nichi noch $ 296 Abs. lzPo unberücksichtigt lossen dürfen. Die Nicht-
zulossung von Angriffs- und verteidigungsmitteln wegen verspötung
gemöß g296Abs. 1 7Po setzr eine wirksqme Fristsetzung vorous {vgi.
8Gn276,236; BGH, Urt. v.5. 5.1990 - lt ZR l}g/Bg, NJW jggo,23}gt.
Bereits doron fehlt es im vorliegenden Foll. Denn die Frist zur Kloge-
erwiderung isi nichi, wie es 9276 Abs.lzPcvorschreibt, von dem Vor-
sitzenden der Zivilkommer; sondern von einem seiner Beisitzer gesetzt
worden. Die verfügung vom 22.3.1989 ist nichi von dem vorsitzenden
Richter om Londgericht Dr. G., sondern von dem Richter W. unter-
zeichnet, der ebenfolls on dem erstinstonzlichen Urteil mitgewirkt hot.
Dos Beruf u ngsgericht ist zwo r irrtü m lich dovon o usgego n gen, doß der
vorsitzende die Verfügung vom 22.3.1989 geiroffen hobe, dos bindet
den erkennenden Senot iedoch nicht. Dos Berufungsgericht hot hier
keine Feststellung über eine totsöchliche Behouptung geiroffen, die
noch $ 56lAbs. 2zPofürdos Revisionsgericht bindend wöre. Es befoßt
sich vielmehr mit einem vorgong der Prozeßgeschichte, der in den
Gerichtsokten dokumentiert ist. Diese weisen eindeuiig ous, dcß die
verfügung vom 22.3. i9B9 nicht von dem Vorsitzenden unterzeichnet
isi. Domit ist die enigegenstehende Annohme des Berufungsgerichts
widerlegt.

2. Noch $272 Abs. 2zPo bestimmt der Vorsitzende entweder einen frü-
hen ersten Termin zur mündlichen Verhondlung oder veronloßt ein
sch riftliches Vorverfo h ren. Wen n d er Vo rsitzen d e kei n en f rü hen ersten
Termin bestimmt, fordert er den Beklogien mii der Zustellung der Kloge
zu der Anzeige ouf, ob er sich gegen die Kloge verteidigen will, und
setzt eine Frist zur schriftlichen Klogeerwiderung (8276 Abs. I zpcl.
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durften. DerAuftrog der dortigen Klögerin on Rechisonwolt Dr. K. ging

{nur) dohin, im Verfohren 13 0 Z13186 Londgericht D. eine Nutzungsent-

schödigung für die lnonspruchnohme dieser, dem Nießbrouch der

Beklogten mitunterliegenden, Teile der lmmobilie zu fordern. Rechtso n-

wolt Dr. L konnte sich donoch nichtfÜr befugt holten, diesen Rechtsstreit

im Vergleichswege durch Verfügung Über dos Nieflbrouchsrecht der

Klögerin zu beenden. Die Revisionserwiderung verweisi im Übrigen

insoweii ouch nicht ouf Vortrog, zumol ou{ solchen ihrer Portei in den

Totsocheninstonzen, dc diese selbst oder Rechisonwolt Dr. K" den

Schluß ouf einen so weit gehenden Umfong der Prozeßvollmocht in

dem Verfohren l3 0713/86 Londgericht D. gezogen hötien. Dobei

hotte dos Berufungsgericht in dem von der Revisionserwiderung zu

ihren Gunsten in Bezug genommenen Prozeßkostenhilfebeschluß vom

15..l.1990 selbst schon zutreffend und von den domoligen Beklogten

unbecnstondet, dorouf obgehoben, der Vergleich hobe Frogen

betroffen, "die nur mittelbor mii dem Rechtsstreit vor dem Londgerichi

zu lun gehobt hötien'i

4. Dader bisherige Soch- und Streitsiond die Verurteilung der - ietzigen

- Beklcgien nicht rechtfertigt, sind die Urteile derVorinstonzen ouf die
n r r ',, I -l -.- D-l-l-.^.r^^ :^^^,.,^:r ^,,{-,,L^L-^^KecrlTsrTllllgl uel DeKlu9lul I ll l)uvvvll uurzur rsusr r'

Die Soche ist, do weiterer oufklörungsbedurftiger Prozeßstoff nicht

ersichtlich isl,zur Endentscheidung reif. Die Kloge ist, soweii Über sie

durch Teiiurteil entschieden worden isi, cbzuweisen.

doch der Foll gewesen, donn hötie er mit seiner Wohnonschrift benonnt

werden müssen. Der zusiöndige Rechispfleger hot ouch nicht die

MOglichkeit gehobt, ollein gegen Rechtsanwolt L. einen Mohnbescheid

zu erlossen. Denn noch der gewöhlten Sozietötsbezeichnung L. & Portner

wöre domitgerode deron l. Stelle genonnte und bereits ousgeschiedene

Rechtsonwolt M. L. erfoßtworden und nicht der noch der Sozietöi cnge-

hörige Rechtsonwolt Dr. M. L. Dobeiistouch zu bedenken, doß derMohn-

besiheid dozu dient, über den Vollstreckungsbescheid einen Titel zu

schoffen. Doher bedcrf er der zutreffenden Schuldnerbezeichnung,

domii der Titel einen vollstreckungsföhigen lnholt bekommt. lnsoweii

unterscheidet sich der hier zu beurteilende Sochverholt von der vom

Klö g er zitierten Entscheid u n g des Bu ndesgerichtshofs ( NJW 77, 1686 l.l,

der sich mit einer Kloge - und nicht einem Mohnverfohren - gegen

eine Wohnungseigentümergemeinschoft befoßt. lm Übrigen konn eine

Anwo ltssozietöt nicht einer Woh nu ngseigentÜ mergemei nschoft g leich-

gestelltwerden, f ürdie sich ous dem Wohnungsgrundbuch ohneweiteres

ieststellen lößt, welche Mitglieder zu einem bestimmten Zeiipunki zur

Gemeinschoft gehört ho ben'

Auch im übrigen wehri sich der Klöger ohne Erfolg gegen dos hier oufge-

zeigte Ergebnis mit dem Hinweis ouf verschiedene, in seinem Schriftsoiz

vom I8. 2.1991 wiedergeg ebene Gerichtsentscheid t r n gen'

Soweit es um die Einreichung des Mohnbescheidontroges beim unzu-

stöndigen Gericht g eht, hci zwo r der Bu ndesgerichtshof ( NJW 83, 1050 f.,

105?, vr:1. dczu cuch BGH N,lW 90,1368, Nr.3 b) die dodurch bedingte
tveLt t

Verzöglrung toleriert, ober nur unier der Vorousseizung, doß dos dorin

liegende Verschulden des Antrogstellers ols geringfÜgig zu werten ist.

Dieses konn im konkreten Foll gerode nicht festgestellt werden' Nichts

spricht dofür, doß mon bei der gebührenden Vorbereitung des Mohn-

verfohrens die Zustö ndig keit des Amtsgerichts Bod Segeberg nicht erken-

nen und berücksichtigen hötte können. ln seiner in NJW 1983 obge-

druckien Entscheidung hot der Bundesgerichtshof dos in der Wohl des

u nzusiö ndigen Mo h n gerichts liegende Versch u lden desho lb o ls geri ng-

fügig ongesehen, weil die Zustöndigkeitsvorschriften ein holbes Johr

turo, geöndert worden woren. Diese besionden iedoch bei Erloß des

hier zu beurteilenden Mohnbescheides rd. 12 Johre unveröndert fort.

Soweii der Klöger dorouf hinweisi, doß ouch durch mehrere Fehler

bedingte Verzögerungen unbeochtlich sein können und doß er die

Anfro gen des Amtsgerichts H o m bu rg noch der Sch u ld nerbezeich nu n g in

3 Wochen und noch derVerweisung binnen 3 Togen beontwortei hobe,

konn dennoch nicht übersehen werden, doß die vom Klögerverschuldete

Gesomtuerzögerung erheblich ist. Die Mitteilung des richtigen Possiv-

Fristen des Gerichts
- geseizliche Zustö ndigkeitsregelungen
(BGH Urt. v.27.6.1991 - lX 2R222/901

Leitsotz:

Den Porteien können die schwerwiegenden Folgen derVersöumung rich-

terlicher Erklörungsfrisien nur donn zugemutet werden, wenn die förm-

lichen Vorcussetzungen für eine Nichizulossung von Angriffs- und Veriei-

digungsmitteln genou eingeholten werden. Desholb istvon dem Gericht

zu verlongen, doß es sich selbst bei Erloß seinerVerfÜgung on die gesetz-

lichen Zustö ndig keitsregelu ngen holt.
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Rubrums ist beim Amisgericht Homburg om 8.5.l9B9 und domiiguteinen
Monot noch Veriö h ru n gseintritt ein gego n gen. Berücksichtigt mo n ferner
die behordeninterne Beorbeitungszeit sowie den postlo u{ zum Amts-
gericht Bod segeberg, donn ergibtsich, doß die vom Klögerverschuldete
Verzögerung ouch donn übervierwochen hinousgegongen wöre, wenn
dos Amtsgericht Homburg sogleich beide Beonstondungen dem prozeß-

bevollmöchtigten des Klögers mitgeteilt hötte. lmmerhin liegen zwischen
der verweisungsverfügung des Amtsgerichts Homburg vom 2s.5. und
dem Eingong des Mohnbescheidontroges beim Amisgericht Bod sege-
berg om 7.7.1989 fost zwei wochen. Die hingegen in der vom Klöger
ongezogenen Entscheidung des Bundesgerichtshofs in NJW 771686
tolerierte, durch ein Verschulden der Klögerin bedingte Verzögerung
betrug wenigerolszweiWochen. lm übrigen wöre derzu erwortenJe LouJ
der Dinge so gewesen, doß dosAmtsgericht Homburg zunöchstouf seine
Unzustöndigkeit hotte hinweisen müssen und doß donn noch Abgobe
on dos Amisgericht Bod Segeberg dieses ouf die Bedenken gegen die
Fossung des Possiv-Rubrums oufmerksom gemocht hötte. Die Noch-
lössigkeit der Prozeßbevollmöchtigten des Klögers hötte olso ouch bei
ordnungsgemößer Beorbeitung durch die befoßten Gerichte zwei Rück-
frogen ie eines Gerichts ousgelöst mit entsprechenden Beontwortungs-
zeitröumen und Postloufzeiten. Schließlich konn es keinesfolls ols geringes
Verschulden gewertet werden, doß die leicht zu beontwortende Froge
noch der richtigen Fossung des Possiv-Rubrums drei Wochen in Ansprulh
genommen hot.

Der Klöger konn sich nicht ouf eine sog. sekundören Schodenersotz-
onspruch stützen, der nicht veriöhrt wöre. Dieser Sekundöronspruch eni-
steht do n n, wen n ein Rechtso nwo lt seinen Auftro g geber im Ro h men eines
fo rtbesteh end en Anwo ltsvertro g es ü ber ei n en p ri m ö ren Sch o d en ersotz-
onspruch nicht belehri und dieser doher veriöhrt. Voroussetzung für den
Sekundöronspruch ist olso eine weitere schuldhofte Pflichverletzung des
Rechtsonwolts. Dieser entfollt, wenn der Rechtsonwolt erkennen konn,
doß der Mondont noch rechtzeitig vor Ablouf der Veriöhrungsfrist des
Primöronspruchs onderweitig über die Regreßfroge beroten wird. Dos ist
hier der Foll gewesen. Der Klöger hot mit Schreiben seines ietzigen
Prozeßbevollmöchtigien vom 2.3.1989 Rechtsonwolt Dr. T zum Ersotz
des Schodens von lB.l55,5B DM unter Fristsetzung bis zum i0.3.1989 ouf-
fordern lossen. Sowohl Schreiben cls ouch Fristsetzung hoben deutlich
vorVeriöhrungseiniritt gelegen, so doß eine besondere Hinweispflicht für
Rechtsonwolt Dr. T nicht hot entstehen können.

dos Beruf u ngsgericht woh I o usgeht, eine verg leichsverein bo ru ng noch
AbschluD der lnstonz durch ErloD eines Urteils erfossen würde, kcnn offen
bleiben (zur Zu lössig keit von Erklö ru ngen o uch o ußerho I b des prozesses

vg L BAG, NJW 1963, 1469 ; BB\97B, 207 ;vg L o uch BG HZ 31, 206, 2091. Die
Rechtsonwolt Dr. K. erteilte Vollmocht von den Beklogten - den ietzigen
Klögern - eine Nutzungsentschödigung in dem veifohren 1307j3/86
Londgericht D. - einzufordern, reichte hier iedenfolls nicht soweit, über
den Nießbrouch selbst zu verfügen.

D.er Umfong der einem Anwolt erteilten Prozeßvotlmocht ergibt sich nicht
ollein ous $ $ zPq vielmehr muß sich die Befugnis des Anwqlts, quch
moteriellrechtliche Erklörungen obzugeben, ous den Besonderheiten des
Einzelfolles und dem inneren Zusommenhong der obgegebenen Erklö-
rung mit dem Gegenstond des Rechtsstreits erschließen (MK-Zpc/von
Mettenheim; $Bl Rdn. 9; vgl. ouch BGHZ 3i,206,20g) BGH Urt. v.
5.10.1971Vt 2R107/70, NJW 1972, 52; RGZ 48,218,221; 53,148; Stein/
Joncs/Leipold ZPC 20. Aufl. $ Bl RDN. A;wieczorek,zpc,2. Aufl., $ Bl B
lllc 1). Der Anwolt des Klögers dorf und muß insbesondere clle oußer-
prozessuolen Hondlungen vornehmen, die notwendig sind, um den
Proze$ siegreich zu beenden (Wieczorek o.o.o. B lllb). Die vollmocht
reicht donoch so weit, wie sich der Rechtsonwolt bei vernünftiger, wirt-
schoftlicher Betrochiungsweise ncch dem vorprozessuclen streitstoff
ongesichts des Zwecks, der mit seiner Bec uftrog ung verfolgtwird, zu einer
Rechtshondlung im lnteresse seines Auftrog- und Vollmcchtgebers ols
ermöchtigt onsehen dorf. Der Anwolt konn sich zur Gestoltung eines
Rechisverhöltnisses durch Verfügung nur donn ols bevollmochtigt onse-
hen, wenn dos Prozeßziel ersichtlich so verfolgt werden soll (WLczorek
o. o. C. B lll b 2.). Ein Anwolt, deretwo beouftrogt ist, Mietzins einzuklogen,
kcnn sich ie noch Sochloge zwor zur Kündigung des Mietverhöltnisses,
nicht ober zur Ubereignung des Houses on den Mieter ols befugt onse-
hen (MK-ZPC/von Mettenheim c.o.c.); ebensowenig ist der prozeß-
bevollmöchtigte in der Regel ermöchtigt, über nicht im Streit befindliche
Vermögensgegenstönde z.B. durch Abschlufl eines vergleichs zu ver-
fügen (Stein/Jonos/Leipold o.o.C. Rdn. ll).

So log der Foll hier.

Der Nießbrouch der domoligen Klögerin on dem streitgegenstöndlichen
Anwesen wor unbestriilen. Differenzen der porteien gob es nur in der
Froge, ob die domoligen Beklogten ols Köufer sich ouf die schuldrecht
licheVerpflichtung derdomoligen Klögerin ihren Enkeln - den Verköufern
- gegenüber, den Nießbrouch nur on der ,,Alten Mühle,, ouszuüben,
berufen und dos übrige Gelonde nebstAufbouten unentgeltlich nutzen
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schrifi der Beklogten herbeigefÜhrt werden sollte, ergibt sich ous dem

ersien Teil des Sotzes, wonoch Rechisonwolt Dr. K. tlediglich) die

Empfo ngsbestötig ung unterzeichnen sollte'

b) Der Revision istweiterhin dorin zu {olgen, doß fur die Erteilung einer

Absch I ußvol I mocht o uch n icht d ie von dem Berufu ngsg ericht hero n-

gezogenen onderen Schreiben sprechen. Do diese durchweg noch

Ü nteleich n u n g d erverei n bo ru n g d u rch Rechtso nwo lt D r. K. verfoDt

wurden, bleibtichon offen, ob dos Beru{ungsgericht sie Überhoupt

ols lndizien für eine Abschlußvollmocht oder nur ols lndizien fur die

nochtrögliche Genehmigung des Vergleichs geweriet wissen will.

Beides geben die Schreiben nicht her. Sowohl dos Schreiben des

Dr. K. vom 25.5.1982 wonoch ,,Frou B. (Beklogte)wÜnscht, doß die

Eheleute Li. diesen Betrog (Renten-Einmolbetrog von 60.509 DM)

erbringen'j und "noch immer Bedenken (hot), dofl wegen der einge-

trogenen Vorlost ihre Rechte nicht gesichert sind'i zwingen entge-

g"i d"rAnnohme des Berufungsgerichts nichtzu dem Schluß, doß

Ji" B"klogte die getroffene Vereinborung domit billigen wollte.

Beide Schreiben können ouch dohin verstcnden werden, doß die

Beklogte eine rechtsverbindliche Abmochung noch nicht fÜr gege-

ben hieit. Wenn cber cier Totrichrer ciie Ambivolenz vc.,n ii-r,iizioi-

sochen nicht erkenni, liegi eine revisionsrechtlich beochtlicher Ver-

sioß g eg en d ie Den kg esetze vo r ( BG H, U rt. v. 22. 2.,l99.l, Vl ZR97 /90,
N.r\A/ raar l8a4).I \J V V I / / tt t9 t

Mit der gegebenen BegrÜndung konn dos Berufungsurteil donoch

nicht oufrechterholten bleiben.

3. Es erweist sich ouch nicht ous anderen GrÜnden im Ergebnis ols richtig.

Die Revisionserwiderung siehi eine Vollmocht fÜr Rechtsonwolt Dr' K'

zum Abschluß desVergleichs vom 20.5.l9BZ schon in der Erteilung der

Prozeßvollmochtfür dos Verfohren 13 0713/B6vor dem Londgericht D'

Dos Berufungsgericht hobe zum Nochteil der Klöger unrichiig ent-

schieden, doßl"n"r Rechissireit, zu dessen FÜhrung die Prozeßvoll-

mochi ermöchtigt hobe, mit dem rechtskröftigen Urteil des Lond-

gerichts D. vom 23.4.,l982 vorVergleichsschluß beendet gewesen sei.

bies seischon desholb fehlerhoft,weildos Urteil ersto n23'4'1987 ver

kündet worden sei, domit om 20. Moi noch nicht rechlskroftig und der

Rechtsstreit nicht cbgeschlossen gewesen sei'

Diese Rüge ist unerheblich

Ob die in der Prozeßvollmocht regelmoßig liegende Ermöchtigung,

den sireit durch vergleich zu erledigen t$ Bl zPOl, nicht mehr, wovon

Fristprüfung / ohne Aktenvorloge

Wird einem Rechtsonwolt eine Soche zur Unierzeichnung eines Antrogl ouf Verlönge-

l.r.g a"r Ä"rr{ungsbegründungsfrist vorgelegt, so hot er den Ablou{ der Frist ouch donn

"t;;;r;;*ortitch 
nächzuprüf"n, *.ni int ai"Rt tun nicht mitvorgelegtworden sind'

(BöH, Beschl.v.19.2.199l, Vl ZB 2/91, VersR 1991, 1269)

Wiedereinsetzungsontrog / Fristwqhrung durch Mitorbeiter/ Zuverlössigkeit

L Der Rechtsonwoltdorf Aufgoben zur Frisl'wohrung ouf zuverlössige Mitqrbeiter Über-

trogen.

2. Bedenken gegen die Zuverlössigkeit bestehen nicht deshqlb, weil die Ausbildung
-;"rÄ";oitri"hilf"nerstvoreinämknoppenJohrobgeschlossenwurdeunderstseit

;l;; Z"''tpr".f,t ein Beschöftigungsverhöltnis mit dem Rechtsonwolt besteht'

3. Unzulönglichkeiten im Schriftsotz - TleP-, Rechtschreib- und Zeichensetzungsfehler -- 
ir;;päteten Schriftsotz sind nicht geeignet die Gloubhoftmochung, doß !i9
Är*äftrg;Äilfen bis Johin korrukt rnd ."ru"r[örsig-die Ausgongskontrolle im Hinblick

ort Ji" Ünterschrift und die Schriftsötze durchgefÜhrt hobe zu erschÜtiern'

{BGH-Besch.v. 23.11' lgBB - Vlll ZB 3llBB

Gl Leitsätze

Unterzeichnung einer Rechtsmittelschrift

Eine Unterschriftgem. $ ]30 Nr.6ZPO mufJ - zumindestin Verbindung mitdem Briefkopf -
J"n Notun des"Unierzeichners ohne weitergehende Nochfrogen einigermoßen ver-

la$lich {eststellen lossen.

Eine unterschrift muß nicht notwendigerweise lesborsein' Derous einzelnen Buchstoben

;;;;;;;ü;letzte Schriftzug muß iumindest ondeutungsweise erkennen lossen, doß

er ous den'im Nomen des Ul"nterzeichners entholtenen Einzelbuchsioben zusommen-

oesetzt ist.
iLG Dortmund, Urt.v. 11.2.lgBB -17 S 349/B7l

Wiedereinse lzung I Prozeßbevollmöchtigter zweiter lnstonz

Wiedereinsetzung in den vorigen Stond kqnn nicht gewöhrt,werden, wenn die Mög-

lichkeit offengebläben ist, doß die Fristversöumung verschuldet wor'

Enthalt ein lnformqtionsschreiben des Prozeßbevollmöchtigten zweiter lnstonz on den

pt r"OU"*lf möchtigten erster lnstonz den unrichtigen Hinweis, Beru{ung sei bereits frist-

*"ni".a eingelegtimufl der Prozeßbevollmöchtigte zweiter.lnstonz durc,h geeig.nete

M;ß;;Ä.#d"ic"foh, von Mißverstöndnissen dohin vorbeugen, doß totsöchlich

bereits Beru{ung eingelegt sei.
(BGH Beschl .v. 26'9.1991 - | ZB 12/911

Formolien der Berufungsschrift, $ 518 ZPO

Die Berufungsschrili mu0 innerholb der Rechtsmittelfrist im Wege der Auslegung des

S.t,rittrotr"Joder ous den Umstönden mit ousreichender Deutlichkeit erkennen lossen,

{* *"n und gegen wen der Rechtsonwolt Beru{ung ei.nlegt'.

iiö D;,i;r;d,äescht.v. 12.i1.1991 - t5 S 201/91 - vsl. ouch.BGH NJW 1985, 2650,

ä%t+o N:W- li99h, 3l4O betrifft Fo lsch bezeich n u n g des U rtei ls )
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Gl Hinweise

Gl Akruell

Der BFH und der BGH befossen sich in zohlreichen Entscheidungen mit eigenkopitol-
ersetzenden Dorlehen. DerSteuerberoter hotsie bei der Bilonzieruäg zu b"oJhtun-tn d"1.
Reihe,,steuerthemen im B1e11gu_nli" legt derVerlog Dr. otto schmiät KG, Köln, lg,giz,-ga
seiten, 3?- DM, lsBN 3-504-25087-9 von Heäg (Hrsg.), Eigenkopitol-"rr"t."nd"
Leistungen bei GmbH und GmbH & co. im Zivil- und Ste,ierrec[t, vor.

Der Richter om BGH, Röhricht, gibt einen Uberblick über die Entwicklung und den Stond
der,Rechtsprechungsregel.n zum Eigenkopitolersotz. pro{. Dr. wosserm-eye6 Richter om
BFH, stellt sich der Froge, ob Eigenkopitolersotzleistungen bei der Gesellscho+ r"i"rLt-
les Eigen- oder Fremdkopitolouslosen. DerVerfossersülltdie steuerlichen Arrwirkrng"n
dor. lm Anschluß doron wird die Diskussion mit Prof. Dr. Knobbe-Keuk. Dr. Meilicke,"Dr.
Thiel und den Vorgenonnten wiedergegeben. Die Neuerscheinung hilii Unsicherheltun
z.u vermeiden und zeigt insbesondere iÄ der Diskussion die in der"Rechtspt".hrng ,nJ
Literolur offengebliebenen Frogen ouf.

Bonkenzusommenbruch in usA /Aufsichtsbehörde gegen wirtschoftsprüfer /
Schodenersotzklogen in Milliordenhöhe

Frqnkfurter Allgemeine Zeilung v.7. B.lgg2

b{. NEW YORK, 6'August. Die omerikonische Regierungsbehörde Resolution Trust
Corporotion (RTC) hot dqs Wirtschoftsprüfer.Unlerneh-men Arthur Andersen &
Compony, Chicogo, ouf 400 Millionen Dollor Schodenersotz verklogt. Aufgob"d"r RTC
ist, die zohlreichen bonkrotten omerikqnischen sporbonkun ., ,oör"n.bi" RTC *irft
Arthur Andersen Vergelren wie Fqhdössigkeii und-Verirogsbruch bei a"r uo.rpr,;trng
der Benfomin Fronklin sovings Associotion, einer Sporbäk in Housion, vor. Die Spoi
bonk wqr l9B9 zusommengebrochen; dem Fiskus woren dqdurch Kosten von 976 Mil
lionen Dollor entstqnden. ln der Kloge heißt es, Andersen hobe zugelorrun, Joß Ji"
FÜhrung der Sporbonk die schlechte {inonzielle Loge des Unternehmeis mitqllerleiTricks
verschleieri hobe; die Aufsichtsbehörden seien ä uber die hohen Risiken g;i;rr;h;
worden' Arthur Andersen, dos großte Wirtschoftsprüfer-Unternehmen in Amäriko, hot
,d^i: 

voyi qrfg zurückgewiesen. Wie Arthur Andersen sind in iüngster Zeit ,ehrere jroßä
Wirtschofts-Uniernehmen ouf Schodenersqtz verklogt und teilw:eise quch verurteiliwoo
den. Spektokulörster Foll wor dobei dos Urteil eines-Geschworenengerichts in phoenix
{Arizono), dos dos Wirtschoftsprüfer-Unternehmen price Woterhorr. i, Moi zur Zoh-
lung von Schodenersotz von 338 Millionen Dollor verurteilte. lnsgesomt sind in den ver-
gqngenen zwölf Monoten Wirtschqftsprüfer und Rechtsqnwöäe zu Schodenersqtz-
zohlungen von mehr qls einer Milliorde'Dollor verurteilt worden. Oie Wi.tschoftsp.gie,
beklogen, opfer eines,,Mißbrouchs des Klogerechts" zu sein, bei dem es a"rr,.n'g.1.,",
Leute.,mit tiefen Toschen" vor Gericht zu ziehen. Zusommen mit Kunden treten sie äofüi
ein, die Hoftung der Wirtschoftsprüfer per Gesetz zu begrenzen.

Aus den Gründen:

t.

Dos Berufungsgericht führt ous, Die Vereinborung vom 20.5.l9BZ sei
rechtswirksom zustonde gekommen. Die Beklogte hobe Rechtsonwolt Dr.
K. po ro I lel zu d er i h m ertei lten prozeßvol 

I mo cht g eson dert bevol I m o chtigt,
Vergleichsgespröche zu führen. Die Vollmocht sei nicht beschronkt gewi-
sen. Dies ergebe sich ous der vom Londgerichi zu Recht ols gloJbhoft
ongesehene Aussoge des in erster lnstonz vernommenen Zergen Dr. K.
Denn der zeuge hobe nicht nur bekundet, wos ols wohrscheinlich onge-
sehen werden müsse; für die Richtigkeit seinerAussoge spreche ouch der
vorp rozessuo le Sch riftverkeh r.

il.

Die Revision hoi Erfolg.

L Unberechtigt ist ollerdings die Rüge, dos Berufungsgericht hobe die
Antröge ouf vernehmung des sohnes der Beklogten äls Zeugen über-
gongen. Von einer Begründung wird obgesehen ($ 56s a zpo).

2. Zu Rechiwendetsich die Revision iedoch gegen die Beweiswürdigung
des Berufungsgerichts. sie ist zwor grunJsozlich Soche aes rct-
richters. Dos Revisionsgericht konn iedoch nochprüfen, ob dieser sich
mit dem Prozeßstoff und den Beweisergebnissen umfossend und
widerspruchsfrei o useino ndergesetzt hot, ! ie Beweiswü rd ig u ng o lso
vollstöndig und rechtlich moglich ist und nicht gegen Denk- oder
Erfohrungssörze versröiJr [BGH, Urt. v. 11.2.j987, rvl Zn 23/86, BGHR
ZPO S 286 Abs. I - Revisionsrüge 1).

ol Die Beweiswürdigkeit des Berufungsgerichts ist schon deswegen
feh lerh oft, wei I sie o ufg ru n d der erstinsto nzl ichen Ausso g e des ZLu-
gen Dr. K. und des vorprozessuolen SchrifMechsels dlr porteien
zwar die Erteilung einer Vollmocht zur Führung von vergleichs-
verho ndlungen feststellt, ober nicht erkennen loßt, worous siJh erge-
ben soll, doß diese Verhondlungsvollmocht ouch die volmocht z;m
Abschluß des Vergleichs umfoßte. Auch die ietzigen Klöger sind
nichtvon einerAbschlußvollmocht des Rechiscnwält, Dr. K. ousge-
goneen; im Schreiben ihres Bevollmöchtigten vom 21.5.l9BZ bij-tet
dieser Rechtsonwclt Dr. K., der domoligen Krögerin ,,die von lhnen
u nterzeich nete Em pfo n gs bestötig u n g sowie d ie Ab I ichtu n g der ver-
einborung zwischen Frou B. (Beklogte) und den Eheleuten Li. verse-
hen mit ihrer Unterschrift" ouszuhöndigen. Doß domit die Unter-
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(Heft I -9,19921

Prozeßvollmqcht
- lnholt

- Vergleich
{BGH, Urt. v.20.3.1992 -V ZR7/91)

Abtretung

- Abtretungsverbot, Zweckbindung,
S 399 BGB

- d. SteuererstottungsonsPruchs
: Belehrungspflicht d. Stb

Allgemeine Geschöftsbedingungen

- Ho{tungsbegrenzung, grobe Fohrlössigkeii

- Rechtswohlklousel

Amtspflichwerletzung d. FA

- Abweichen v. Steuerrichtlinien

- Prüfung d. eingereichten Belege

Anwohsnotor

- Sozietöt
: Unporteilichkeit

Arglisleinwond

- gegenüber Veriö hrungseinrede

Auskunftsvertrog

- stillschweigender Abschluß
: Bilonz, Stotus

Bonkhoftung

- Prüf ungsp{licht, WP-Testol

Belehrungspflicht d. RA

- fehlende Belehrungsbedürfiigkeil
: Kenntnis der Beru{sordnung
: gesetzliches Verbol

- beschrönkte Erbenho{tung

Belehrungspflicht d. Stb/Wp

- Abiretung Sieuererstotiungsonspruch
Befreiungstotbesio n d
: vor 15 Johren

- Stifiungsgründung, Durchloufspende

- rechtswidrig. begÜnstigender
Verwoltungsokt

Berufsverbot

- Berufshoftpflichtversicherung

- Schuldnerverzeichnis

-dSIB

Berufungsschrift

- für wen und gegen wen

Betrug

- Gebührenüberhebung, g 352 StGB

Beweislost

- unterlossene Auf klörung/Belehrung
: Beweisvermutung

- {. Mondotsumfong

Bilonzerstellung

- Aussogekroft d. Bilonz

- Driithoffung

- Testot

Buchführungsouftrog

- verspötete Erstellung

Bundesverfossungsgericht

- Anwoltspflichten

92,58

92,77

ot,
114
92,25

92,46

92, B

92,114

92,135
92,130,
131,132

92,269

92,105

92,58
92,2

oo o(

92,24

Dienslverlrog

- Steuerberotungsverirog

Dokumentotionspf licht

- über Posteingong

Dritthoftung

- Verschulden b. Vertrogsverhondlungen

- Vertrog mit Schutzwirkung zugunsten Dritter
: obi. lnteressenloge
: Testot

- vertrogsöhnl. Vertrouensho{lung

Ehescheidung

- Porteiverrot d. RA

- Unporieilichkeit d. Notors

Eigenschoft, zugesicherte -
- Steuervorteil

Erbenhoftung, beschrönkte

- Belehrungspflicht d. RA

Feststellungskloge

- negotive -
- nichtiger Gesellscho{terbeschluß

Freistellungsonspruch

- Einwendungen i. ZohlungsProzeß

- Veriöhrung

Fristenkontrolle

- ohne Aktenvorloge

- Brief umschlog, Zustellungsdotum

- Zugcng d. Sl-Bescheides

- Eingongsdotum

- Fristenkontrollbuch
: Telefox

- doppelte -
- Fristüberwochung durch RA

: bei Aktenvorloge

- Fristuersöumnis, unverschuldeie -
: Be{örderung der Post durch Miiorbeiier
: zuverlössiger Mitorbeiter
: Post in folschem Brie{kosten

- d. rechtskundigen Mondonten
- Posieingong

- Rechtsmiftelou{trog on Kollegen

- Telefox
: Funktions{öhigkeit
: des Mondonten, donn Telebrie{

- Uberwochung durch Mondonien

Verdeckte Gewinnousschültung

- Wettbewerbsverbot
: Ubergongsregelung

GmbH

- eigenkopitolersetzendes Dorlehen

- Durchgriffshoftung

- lohresobschluß, Hondelsregisier

- Löschung im HR

Grundoufzeichnungen

- Umbuchungsonweisungen d. M.

Grunderwerbsteuer
- Erwerb von Gesellscho{tsonieilen

92,63

at )19

92, tB

92, B

92, B

92,17
Leitsotz:

Wird ein Anwolt beouftrcgt, ous einem Nießbrouch ouf Entschödigung

fürvorentholtene Nutzungän zu klogen, so ermöchtigi ihn die Prozeßvoll-

mocht nicht dozu, im Wege eines Vergleichs gegen Zohlung der Ent-

schödigung in die Löschung des Nießbrouchs einzuwilligen

Zum Sochverholt:

Durch notoriellen Vertrog vom 
,l5. 

B.l9B4 koufien die Kloger von den

Enkeln der Beklogten für 3l 0.000 DM ein GrundstÜck, dos u. o. mit einem

ols ,,Alie Muhle'Lezeichneten Geböude bebout ist. Dos GrundstÜck ist

mif einem Nießbrouch zugunsten der Beklogten belostet' Uber den
I l-{^^^ .lo, A,rci'rhr rnaqhefr ronis des Nießbrouchs kom es zu Ausein-vrrrrvr'\, "", 'i,-* - 'J - - -'

ondersLlzungen zwischen den Porteien. Am 23. 4.1987 erwirkte die

Beklogte gegen die Klöger ein Urteil ouf Zohlung eine Entschödigung fÜr

vorenthalLÄ Nrtrrngen in Höhe von 20.000 DM fur den Zeitrou n1984

bis Juli1986 (]3 C713/86 LG D. -). Unter dem 20. 5'1987 unterzeichneten

die KlAger und der domolige Prozeßbevollmöchtigte der Beklogten,

Rechtscnwoli Dr. K., eine Vereinborung, in der die Beklogte sich verpflich-

tete, gegen Zohlung des Urteilsbetrogs von 20.000 DM, einer weiteren

Nutzungsentschödigung von monotlich 1.000 DM bis 3.l.12-1986 sowie

gegen Zohlung einer durch Reollost zu sichernden monotlichen Rente

u"n OOC DM ob \.5.1987 dos Nießbrouchsrecht löschen zu lossen. Die

Porteien streiten dorüber; ob Rechtsonwolt Dr. K' zum Abschluß der Ver

einborung bevollmöchtigt gewesen ist.

Die Klöger hoben u.o. beontrogt, die Beklogte zu verurteilen, die soge-

nonnte lRtt" trlrnte" und die dovor befindliche Hofflache zu röumen und

herouszugeben sowie Prozeßzinsen zu zohlen.

Dos Lcndgericht hot diesen Antrögen durch Teilurteil entsprochen'

Dos Oberlondesgericht hot die Verurteilun g zurZahlvng ouf 8.400 DM

nebstZinsen ermößigi und die Berufung der Beklogien im Übrigen zurÜck-

gewiesen.

o) ql
ot \a

92,121

92,127
92,121

92,181

92,58

92,28
92, BB

92,269

92,249
92,238
92,238
92,238
92,238

92,41
92,238
92, s9

92, Bs
92, 85

92,115
92,115
92,58

92,77

92,22
92,175

92,209

92,
92,
92,

0I

B

B

92,238

92,238
92,269
92,238
92,259
92,249
92,239

92,109

92,144
92,145
92,108
92,t08

92,195

92,208

242
271



Honororonspruch d. Stb
- Anderung der Rechnung
- Ein{orderborkeit, S 9 StbGebV
: Gebührenvorschriften

: Gegenstondswerl

: Klogborkeit
: Zeitgebühr

-Fölliskeft,$7srbGebv
: Befriebsprüfung

- Gebührenrohmen, S ll StbGebV
: Mittelgebühr

- noch Kündigung,9627 BGB
- Pouscholgebühr, $ 14 SrBGebV
- Schriftform

- Zohlung e. Teilbetroges

Honororonspruch d. WP
- StbGebV

Honororrückzohlung

- unerloubte Rechisberotung

Kopitolonlogebetrug
- Schutzgesefz, $ 823 Abs. 2 BGB

Koufverlrog

- Steuervorteil, zugesicherter -
Kousolitöt

- Berotungsfehler/{ehlende Mondonteninfo
- Steuervorteil, zugesicherfer -
Klogeerhebung
- Unterschrift

Konkursverwqlter Hoftung d. -
- Hilfskröfte gegen Entgelt
- lnleressenkollision

- Steuerho{tung

Lohnbuchholtung

- fehlerhofte Meldung d. Kronkenkosse
: Erstottungsonspruch d. KK,

$ 50 Abs. 1 SGB X

Lohnsteuererstottung

- Finonzierung d. Kreditinstitute
: Mitwirkung d. Lohnsteuerhilfevereins

Lohnsleuerhilfeverein
- Miiwirkung b. d. Vorfinonzierung

d. Lohnsteuer

Mohnbescheid
- {ehlerhofter -
- Verzögerungen, Rückwirkung, $ 693 Abs. 2 ZpO

Moklervertrog

- Berotungsfehler, Finonzierung

Mitverschulden
- Fristenkontrolle

- Fristüberwochung

- Grundoufzeichnungen
- richtige lnformotionen on StB
: durch Dritte

- Mondotsentzug
- Steuererklörung

- Umbuchungsonweisungen d. M.

Niederlossun gsf reiheit
- gegenseitige Anerkennung

Notor
- Belehrungspflichten
: Ausschlu0 der Gewöhrleistung

- Ehevertrog
: Unporteilichkeit

- Scheingeschö{t

- Unporteilichkeit
: Sozieiöt

- Vermögensvormund
: Mündelgrundstück

- Wirtschoftsprüfer-Bestel I u n g

Porteiverrol, $ 356 SIGB

- Scheidungsverlohren

Proxisveröußerung

- Gegenstond d. -
- Hoftung {. Altberoter

Prospekthoftung

- b. Bouherrenmodell
: Homburger Modell

- d. Gutochters
- Rechtswohlklousel

- Schoden
: Be{reiung v. Vertrog

- Veriöhrung
: S 68 StBerG

Prozeßvollmocht

- Bewilligung d. NieDbrouchslöschung
- Vergleich

Rechtsonwolt

- Niededossungsfreiheit
- Wohrheitspflicht
: d. Strofuerteidigers

- Zulossung
: Verbondstötigkeit
: AG-Vorstond

- Zweilbüro

Rechtsberotun g / Rechtsbesorgung

- Abwicklung des nichtigen RberVertroges
- Erschließungsbeitröge

- Honororrückzohlung
- Steuerberoter
: Erschließungsbeitröge

- Umwondlung, Vertrogseniwurf
- d. Wohnungsverwolters {WEG)

Rechtsmittelouftrog

- ohne Auftrogsbestöligung

Rechtswohlklousel

- Prospektho{tung

Schoden

- negotives lnteresse
: Zinsverlust

- Kopitolonloge
: Rückobwicklung

- unrechtmößiger Vermögensvorteil

Sch u ld ne rve rzeich n is

- d. siB

Sittenwidrige Schödigung, g 826 BGB
- d. Gesellscho{ter-Geschöffsführers
- Johresobschluß
- Vermögensloge
- vorsötzliche sittenwidrige -: Grundstücksbewertung

92,91

92,95,
t0t
92,95,
t0i
92,101
92,101

92,44

92,89
92,160
92,157
92,157
92,95

92,89

92,209

92, 85

92,181

92,202

92,202

92,28

92,28

92,262
92,262

92,208

92,259
92, s9
92,195
92,22
92, s8
92,250
92,59
92,195
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92,136
92,144

92,127

Q) 2)a

92,121
92,229

92,121

92, 89
82, 89

92,29
92,3
92,25

92,128

92, BB

92,209
92,28
92,209

92,28
92,209
92, BB

92,29
92,198

92,135

92,145
92,19
92,145

Rechtsonwölten K. und R. einer- und Dr: B. ondererseits getroffene
Absproche vom Mörz l99l wor Dr. G. bei Rechtsmittelouftägen, die
ihm - wie hier - ols Abwickler der Konzlei des Rechtsonwohes Dr. B. n"u
erieilt wurden, nicht gebunden. Als Abwickler hotte er die schweben-
den Angelegenheiten obzuwickeln und loufende Auftröge lorrzu-
führen. Zur Annohme neuer Au{roge wor er - innerholb von sechs
Monoien noch seiner Bestellung - zwo r berechtigt, nicht o berverpf lich-
tet {5 55 Abs. 2 Sotz I und2 BRAC). Angesichts dessen hötten die erst-
instcnzlichen ProzeDbevollmöchiigien des Klögers die Annohme ihres
Rechtsmitielouflrogs durch Rechtsonwolt Dn G. überwochen müssen.
wöre dos geschehen und ncch Ausbleiben einer Bestötigung des
Aufirogs vom 6. B.lggl rechtzeitig Rückfroge geholten wordln,-wöre
dos versehen im Büro von Rechtsonwolt Dr. b. oufgedeckt und die
om 19. B.l99l obgeloufene Berufungsfrist nicht versöumt worden.

2. Der neue vortrog des Klögers in der Beschwerdebegründung vermog
dos Verschulden seiner erstinstonzlichen Prozeßtevollmächtigtei
nicht ouszuröumen, denn er dorf nicht berücksichtigt werden . z*o,
konn noch s 520 ZPO eine Beschwerde ouch ouf-neue Totsochen
gestütztwerden. Bei einer Beschwerde gegen einen die Wiedereinset-
zung oblehnenden Beschluß istoberzu beochten, doß olle Totsochen,
die für die Wiedereinsetzung von Bedeutung sein können, innerholb
der zweiwöchigen Antrogsfrist vorgetrogen werden müssen {s$ 234
Abs.l, 236 Abs. 2zPol. Lediglich erkennbor unklore oder ergönzungs-
bedurftige Angoben, deren Aufklörung noch $ 13g zpc geLoten Jor,
dürfen noch Frisioblouf erlöutert und vervollstöndigt werden (st.Rspr.;

vgl. BGH, Beschlußvo m14.2.1991-vil zBB/go,eoHnzpc $ 234Abs.l
Begründung 3; BGH, Beschluß vom 28. 2.igg1 - rxzB gs/go, BGHR
ZPC $ 234 Abs.l Begründung 4 ieweils m.w Nochw.).

Dorum hondelt es sich bei dem neuen Vortrog enigegen derAnsicht
des Klögers nicht. Die Begründung des wiedereinslLungsontrogs
wor nicht unklor und erschien in keinem punkt ergönzungsbedurft.rg.
Die wiedergobe derAbsproche über die Annohr" ,nd Arsfuhrurlg
von Rechtsmifielouftrögen zwischen Rechtsonwolt Dr. B. einer- und den
Rechtsonwölten K. und R. ondererseits deutetet on keiner Stelle dorouf
hin, doß Rechtsonwolt Dr. G. doron beteiligt oder gebunden sein
könnte. FüreineAufklörung noch $ i3gzpo beitond furdos Berufungs-
gericht kein Anloß.

3. Die so{ortige Beschwerde wo r do her m it der Kostenfolge o us $ 92 Abs. I

ZPo zurückzuweisen. Der Antrog des Klögers ouf einitweilige Einstel-
lung der Zwongsvollstreckung CIus dem Urteil des Londg-erichis ist
domit gegenstondslos.

92,29

92,29

92,242
92,242

92,28
92,181

92,269

Q' 
'\01 aF,

92,25

92,76

92,25

92,208
92,228

272

92,114 92,191

241



Gerling lnformofionen fÜr wirtschoftsprÜfende, rechts- und steuerberotende Berufe 9t92 Sozielät
- Anwoltsnotor
: Unporteilichkeit d. Notors

Stondesrecht

- Berufshoftpf lichtuersicherungsschutz

- Berufsverbot

Steuerberotungsgeselz
- g4,zl.5
: unmittelborer Zusommenhong
Eq

: Steuerberechnung, Wirtschofts-
berotungs{irmo

- $ 33, Hilfeleistung in Sieuersochen
: Rechenzentrum
8(7
: Werbeverboi, Anwo ltssuchservice

Steuerberolungsvertrog
- Ehegotten
: Toschengeldporogroph, g 1357 BGB

- Kündigung, 907 BGB
: lfd. Einspruchsverfohren
: Resthonoror

Steuererklörung
- lnformotionen d. Mondonien
: fristgerechte -

- Steuerbef reiu ngstotbestond

Sleuergestoltungsberotung
- Mondotsumfong

- Wirtschoftsberoiung

Steuerhoftung

- d. Konkursverwolters

Stiftungsgründung

- Belehrung, Durchloufspende

Strofuereitelung, $ 258 StGB

- d. Strofuerteidigers

Slrofzumessung

- Berufsverbot

Telefox

- Funktionsföhigkeit b. Justizbehörde

- vom Mondonten, Telebrief, Schriftform

Testot {s. Bestötigungsvermerk}

- Beweiskro{t

- PrL;fungspflicht d. Bonk

Treuhönder

- Abtretung d. EinlogeonsPrÜche

- Auf klörungspflichten
: Erwerb d. Vertriebsmitorbeiter

- Hoftungsbeschrönkung

- grobe Fohrlössigkeii

- Unireue, S 266 SIGB

- Vermögensbetreuungspflicht

- Vollmocht, Umfong d. -
Unterschrift

- Klogeschriff

Unlreue, $ 266 SIGB

- Gebührenüberhebung. S 352 StGB

- Treuhönder

- Vermögensvormund
: MündelgrundstÜck

Verhondlungsgehilfe, $ 278 BGB

- Mokler

Veriöhrung, $ 68 StBerG, $ 5l o WPO
- Belehrungspflicht ü. Fehler u.

Veriöhrungsvorschrifi, Sekundöronspruch
: Anloß zur Prüfung u. Belehrung

- Prospekthoftung

Veriöhrung,$51 BRAO

- Belehrungspflicht u. Fehler

u. Veriöhrungsvorschrift, Sekundöronspruch
: Anlofi zur Belehrung
: Regre0mondot on Kollegen
: Unkenntnis über Veriöhrungsvorschrift

- Veriöhrungsbeginn
: Mondotsende, $ 51 2. Alt. BRAO

Mondotsende, kein Schoden

- Verjöhrungshemmung
: Verhondlung, g 852 BGB, 3 P{IVG

Veriährung, $ 852 BGB, $ 19 BNotO

- onderweitige Ersotzmöglichkeit

Vermitllerhoftung
- Belehrungsinholi

Versöumnisurleil

- Flucht in die Söumnis

Verschwiegenheit
- gegenüber Miterben

Versicherungsschutz

- Berufshoftpflicht
: Prömienzohlung

- Serienschoden
: fehlerhofte Prospektprüf ung

Verspötungseinwond, $ 296, 528 ZPO

- Fristseizung d. Vorsitzenden

Vollmocht
- d. Treuhönders, Umfong

Wohrheitspflicht
- d. Strofuerteidigers

Werbeverbot
- Anwolts-Suchservice/lnfodienst

- Berotungsverbund
- f. Rechtsonwölte

- Sirofuerteidiger
- Werbung

Wiedereinsetzung
- Nochweis d. StB r;ber Posteingong

Wirtschoftsberotung
- Mondolsumfong

Zinsschoden

- fehlgeschlogene Kopitolonloge

Zwischenvermietung

- Belehrungspflichten
- Gestoltungsmißbrouch

BGH v. 26.11.1987 - IXZR162/86

BGH v. l.12.l98B - lX ZR 6llBB
:\GH2106,134
: NJW l9B? 303
: DB l9B? 525
:WM l9B? ll4
:7lP 1989,50

92,181

92,209
ot 10

92,46
92,71
92,71

a) 7)

92,46

92,208

92,174
92,174

92,262

o))

92,t34

92, B0

92,247

92,114

92,128

92,25
92,174
92,25
92, 85
92,123

92,249

92,208

92,25

söumung der Beruf ungsfrist ein Verschulden treffe. Sie hötten die Bestö-

tigung il^rres Rechtsmittelouftrogs durch Rechtsonwolt Dr. G. nicht Über-

wochJ. Eine solche Uberwochung sei trotz der mit Dr. B. getroffenen

Absproche erforderlich gewesen, do Dr. G. doron nicht gebunden

gewesen sei.

Mit der gegen diesen Beschlu$ gerichteten sofortigen Beschwerde

trogt derklögervor, Die Absproche von Mörz I 99,l sei zwischen den

Rechtsonwölten R. und Dr. G. getroffen worden und nur{ormol mit Dr: B.

zustondegekommen, do Dr. G., derseine Proxis bis EndeJulil99l mit Dr.

B. gemeinsom ousgeübt hobe, bei Oberlondesgerichi noch nicht

zu jelossen gewesen sei. Anfong August lggl hötten die Rechisonwölte

R. und Dr. G. die Fortgeltung dieser Absproche vereinbort.

ll. Die noch $$ 519 b Abs. 2, 238 Abs. 2 ZPC stotthofte sofortige

Beschwerde ist zulössig, ober nicht begrÜndet.

l. Die Ansicht des Berufungsgerichts, die erstinstonzlichen ProzeDbevoll-

möchtigten des Klögers treffe on derVersöumung der Beruf ungsfrist ein

Verschulden (Sg 233, 85 Abs. 2ZPO\, ist ouf der Grundloge des im

Wiedereinsetzu ngso ntro g entho ltenen Vorbrin gens rechtiich n icht zu

beonstonden. Noch stöndiger Rechtsprechung des Bundesgerichts-

hofs, von der dos Beruf u n gsgericht o usgeg o n gen ist, erschöpft sich bei

der Erteilung von Rechtsmittelouftrögen die Sorg{oltspflicht des beouf-

trogenden R"chisonwolts nicht in dem rechtzeiiigen Absenden des

Au[rogschreibens. Er mufl vielmehr ouch do{ür Sorge trogen, doß der

beouftLgte Rechtsonwolt den Auftrog innerholb der loufenden

Rechtsmittelfrisi bestöiigt. Bleibt die Bestöiigung - wie hier - ous, muß

d er ersti nsto nzl iche Prozeß bevol I mo chti gte rechtzeiti g vor Ab I o uf d er

Beruf u n gsfrist rückfro gen. Einer solchen RÜckfro ge bedo rf es o I lerdin gs

grundsölzlich donn nicht,wenn zwischen den Anwölten beider lnston-

ien im Einzelfcll oder ollgemein obgesprochen ist, doß der Rechts-

mittelonwolt Rechtsmittelouftröge onnehmen und ousfÜhren wird
(BGH lO5,ll5, 117 1.,119 f'; BGH, Beschl. v.20.6.1991- Vll ZB lB/90, MDR

1991,10961.

Noch diesen Grundsötzen hötte hier,wie dos Berufungsgericht zvlref-

{end ousgeführt hot, eine rechtzeitige RÜckfroge der erstinstonzlichen

Prozeßbevollmöchtigien bei Rechtsonwolt Dr. G. erfolgen mÜssen. Eine

Absproche zwischen ihnen und Dr. G. Über die Annohme und Aus-

führung von Rechtsmittelouftrögen bestond noch dem Vorbringen des

KlögeÄ im Wiedereinsetzungsontrog nicht. An die zwischen den
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Fristüberwochung / Aufitr;og on Kollegen
- Wiedereinsetzungsonirog

- Frisfuersöumnis

- Rechtsmittelouftrog

- Annohme des Mondots
(BGH, Beschl.v.26.11.199l - Xl ZBl)/gtt

\

Leitsötze:

ol Eine generelle Absproche über die Annohme von Rechtsmittelouf-
irögen mit einem spöter ous der Anwoltschoft ousgeschiedenen
Rechtsmittelonwoli enthebt den Anwolt erster lnstonz nicht seiner Ver-
pflichtung, die Annohme eines dem Abwickler der verwoisten Konzlei
erteilten Rechtsmittelouftrogs zu übewochen.

b) Entholt ein Wiedereinseizungsontrog ein klor und nicht ergönzungs-

!9d1rftig erscheinendes VorbringenJo doß fur eine Aufklö"rung noch
$ ]39 zPo kein Anloß besteht, ist ein nochgereichter neuer Vortrog
nichtols bloßeouch oußerholb derFristdes s zs+nus. I Zpozulössigä
Erlö uteru n g oderVervol lstö nd ig u n g bisherigen Vorbrin g ens zu werten.

,Aus den Gründen:

l. Dos Londgericht hot die Wechselkloge des Klögers über 9o.ooo DM
obgewiesen. Gegen dos om lg.T.lgglzugestellte Urteil hotder Klöger
om 16.9.1991Berufung eingelegt und zugleich Wiedereinsetzung in
den vorigen stond wegen versöumung der Berufungsfrist beontÄgt.
Zur Begründung hoterousgeführt: SeineAnwölte erster lnstonz r. und
R, hötten seinen zweitinstonzlichen prozeßbevollmochtigten Dr. G. ols
omtlich bestellten Abwickler der Konzlei des Rechtsonwolts Dr. B. mit
schreiben vom 6. B. l99l beouftrogt, gegen dos Urteil des Londgerichts
Beruf u n g einzu leg en. D r: 8., der zu m 30. T.lggld erAnwo ltschoftt usg e-
schieden sei, hobe sich im Mörz l99l in einergenerellen Absproche ver-
pflichtei, Rechtsmittelouftröge der Rechtsonwölte K. und R. vorbeholt-
lich einer unvezüg lich mitzuteilenden lnteressen kollision o nzu neh men
und ouszuführen. lnfolge eines Versehens im Büro seines zweiiinstonz-
lichen Prozeßbevol I möchtigten sei der Rechtsm itfelo uftro g n icht rechi-
zeitig o usgeführt worden.

Mit Beschluß vom 2.10.1991hot dos Berufungsgericht den Wieder-
einsetzungsontrog des Klögers zurückgewiesen und die Berufung ols
unzulössig verworfen, do die Rechisonwe lte K. und R. on der ver-

,l
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Gl Leitsätze

Fristversöumnis / Wiedereinselzungsonlrog / 2-Wochen-Frist

Es gehörizu den Pflichten eines Anwolts, beiZugong einer gerichtlichen Mitteilung über
dos Eingongsdotum einer Rechtsmittelschrift onhond dieser Mitteilung zu überprüfen
oder durch geeignetes Büropersonol überprüfen zu lossen, ob die Rechtsmittelschrift
rechtzeitig bei Gericht eingegongen ist.
(BGH, Beschl. v. 13. 5. 1992 - Vlll ZB 3/921

Fristenkontrolle / Rechtsonwolt / Sorgfoltspf lichten

Die Gewohnheit eines Proze0bevollmöchtigten, in seinem Konzleibetrieb über dos
gebotene Moß hinous weitere orgonisotorische Sicherungen onzuordnen und zu

6eochten (beispielsweise eine doppelte Fristenkontrollel, führt nicht zu einer Verschör-

f u ng seiner Sorg{o ltspf lichten.
(BGH, Urt. v.19.12.1991 - Vll ZR 155/91)

Fristwohrung

- Telefox

Der Rechtsonwolt, der sich zur Ubermittlung fristwohrender Schriftsötze eines Telefox-
gerötes bedienl mufJ ousreichende orgonisotorische Vorkehrungen treffen, die sicher-

stellen, doß die fÜr die Führung des Fristkolenders zustöndigen Mitorbeiter Fristen erst

donn löschen, wenn der die Ubermittlung des Schriftsotzes bestötigende Ausdruck vor-

liegt.
(BGH-Beschl.v. l0.lO.l99l - Vll 78 3/91- VersR 1992,6381

Wiedereinselzungsontrog, Büroversehen von Angestellten, folscher Briefkosten

lst die Versöumung der Rechismitielbegründungsfrist dorouf zurückzuführen, dofl die
Konzleiongestellte den Schriftsotz onstott in den {ür Fristensochen vorgesehenen Brief-

kosten deJOberlondesgerichts versehentlich in den Brie{kosten bei der Generolstoots-
onwolischoft wirft, so ist der Portei Wiedereinsetzvng zu gewöhren.
{BGH, Beschl. v.4.lO.l9BB - Vl ZB2l/88 - VersR 90, 165: MDR 198? 55: NJW-RR 1989,

127t

Wiedereinsetzung in den vorigen Stond, Berufungsbegründung durch Telefox

Die vom Anwolt in Ermongelung einer eigenen Fernkopieronloge vom Telefox-Anschluß

einer Prozeflportei on dos Postomt des Bestimmungsortes übermittelte und sodorin per

Telebrief zugestellte Berufungsbegründung wohrt nlcht dievorgeschriebene Scliriftform.
(LAG Homm, Beschl. v. 16.6.1988 - 8 So 1695/87 - NJW l9BB, 3286)

Fristprüfung /Ahenvorloge /Ahenbeorbeitung / Büropersonol

o) DieVerp{lichtungdesRechtsonwoltszureigenverontwortlichenFristenprüfungbeider
Vorbereitung einer fristgebundenen Proze0hondlung (hier, Berufungsbegründung)
enisteht bereits bei der Vorloge der Akten on ihn, nicht erst bei deren Beorbeitung:

b)VondereigenenVerontwortungfurdieEinholtungderFristkonnsichderRechtsonwolt
nicht durch die Anweisung on sein Büropersonol befreien, die Fristwohrung zu kon-

trollieren und ihn ggf. on die Erledigung der Fristsoche zu erinnern.
{BGH, Beschl. v. 11.12.1991 - Vlll 78 38/911

238 275



i

i't',r;,|;t iiiti'l 1j,,ill.'trriil :rr'r ri'l,i ,r rir ,ir ,';:i

,.::ii:!ii,l;l',..1:'i,lt :i ,,r,:,i1,i, ., ;t; .i,,,i: tit.rit i::.:..,i :r, ,r

: . l i:,:rI 1,: l ii,1! l,'; , : .;,:.':' :;'')'.''.' 
l',,t 

i. . i Iii al :l

I

"+,
a i0. September1992

12. Johrgon g, S. 238 -27 5
ISSN OIZZ-IB6B

o lnholt Seite

Gl Leitsötze

Fristüberwochung / Auftrog on Kollegen
- Wiedereinsetzungso ntro g

- Frisfuersöumnis

- Rechtsmittelouffrog

- Aufnohme des Mondots
(BGH, Beschl.v. 26.11. l99l - Xl ZB 10/ 911

Prozeßvollmocht
- lnholt
- Vergleich
[BGH, Urt.v. 20.3.1992 - Vl ZR 7/9]l

Fristen des Gerichts
- gesetzliche Zustö nd ig keitsregelu ngen
{BGH, Ur1.v. 27.6.1991- lX ZR 222/901

Hoftung des Steuerberoters und Rechtsonwolts
- Zugong des Steuerbescheides
- Drei-Toges-Frist $ 122 AO
- Doku mentotionspflicht
(BGH, Urt v.13.2.1992 - lX ZR 105/9])

Fristenkontrolle
- Rechtsonwolt
- kein Mifuerschulden des Mondonten
(BGH, Urt. v. 19.12.1991 - IXZR 41/9ll

Hoftung des Rechtsonwoltes
- Flucht in die Söumnis
- fehlerhofter Mo hnbescheidso ntrog
- Rückwirkung des Mohnbescheides, $ 693 Abs. 2ZPO
(Honseotisches OLG Homburg, Uri.v.12.4.1991 -14 U 126/901
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